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Bemerkung.

Ist diese kleine Abhandlung gleich besonders ge
druckt im Jahr 1798 in der Hofbuchhandl. zu Neu—

Strelitz 29 S. 8. erschienen; so darf ich, ihres Zu—
sammenhanges halber mit den beiden letzten Abhand
lungen des vorigen Bandes dieser Beitrage, dieselbe
doch wohl hier unverandert aufnehmen.

v. K.

De in der Xten und XIten Abhandlung des

JIlten Theils der Beitrage zum Meck—
lenburgischen Staats und Privat—
Rechte ausgefuhrten Grundsatze: uber die
Gemeinsamkeit des außerordentli—
chen Besteurungs RechtsinMeck—
lenburg, sind so sehr ein integrirender Theil
der Mecklenburgischen Verfassung, und greifen

so tief und so innig in dieselbe ein, daß selbst
die leiseste Erschutterung diesesSystems auf
das unmittelbarste auf diese ganze Verfassung
wirken wurde. Als daher in den letzten Jah—
ren die bisher nie bezweifelte Notorttat diefer

Gemeinsamkeits-Grundsatze in Zweifel gezo
A 2 gen



4 Zwolfte Abhandlung.

gen und zu einer CompromissorialErorterung
verstellt ward, da mußte es einem jeden, die

gluckliche Verfassung seines Vaterlandes mit
deutscher Anhanglichkeit liebenden, Mecklen
burger erfreulich und angenehm seyn, daß so
wohl der Herzogliche Hof zu Mecklenburg
Strelitz, als das ehrwurdige, beide Herzog
thumer Mecklenburg reprasentirende, Colle
gium des Engern Ausschussesdieses verfas
sfungsmaßige System durch Wort und That
vertheidigten undaufrecht erhielten.

So viel hierbei das Interesse der beiden

Durchlauchtigsten Landesherren betrifft —
welches auch in dieser Hinsicht weder staats
rechtlich, noch in irgend einer andern Bezie—
hung von dem des Landes verschieden und

trennbar ist — soistdas daruber zu erwar
tende schiedsrichterliche Laudum nebst den bei

den, dasselbe vorbereitenden, Herzoglichen De—
ductionen auch fur das großere Publikum von
entschiedenem Interesse, und fur die vater

nshe Verfassung von hervorragender Wich
tigkeit.

Von dem Gange dieser offentlichen Ver—

handlungen uber vorliegenden Gegenstand ist
indessen meine Aufmerksamkeit, indem ich diese
Zeilen niederschreibe, abgezogen, und auf die
schon erwahnte Privat-Arbeit in dem dritten
Theile der Beitrage zum Mecklenburgischen
Staats- und PrivatRechte fixirt.

—R
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Ueber die darin ausgefuhrten Grundsatze
find nemlich einige Zweifel erregt, die, so
wenig sie auch bei einer, durch genaue Kunde
des Mecklenburgischen Staats-Rechts gelei
teten, aufmerksamen und vorsichtigen Pru—
fung selbst diesen Namen verdienen, doch ei
nem auswartigen Beurtheiler jener Abhand
lungen den genuinen Gesichtspunkt verrucken,
und, wenn gleich nicht in der Hauptsache, doch

in einzelnen NebenModificationen, ein nicht
gegrundetes, und mit der Verfassung in den lau—

testen Widerspruch tretendes, Urtheil veranlaf
sen konnten.

Bei meiner Abneigung und wenigen Mu—

He, mit meinen Rezensenten, folglich auch mit
dem kunftigen Beurtheiler des dritten Theils
der Beitrage zum Meckl. Staats- und Pri
vatRechte, nach publicirtem litterarischen Ur
theile, zu rechten, ziehe ich den Anticritiken
die Erorterung und Begegnung solcher Zwei
fel, besonders in dem gegenwartigen Falle um
so mehr vor, als die Grundsatze, welche die
hier in Frage stehende Zweifel angreifen wol—
len, mir so auf Kundbarkeit beruhend, und
dergestalt uber jedem Zweifel erhaben schienen,
daß ich bei der Ausarbeitung jener beiden Ab
handlungen eine umstandliche Erorterung der—
felben fur eine unnothige Digression hielte und
glaubte, sie als notorische Wahrheiten und un

A35beestrit—
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bestrittene Postulate des Mecklenburgischen
Staats-Rechts voraussetzen zu durfen.

Die Erfahrung hat mich indessen eines an
dern belehrt, und ist die Aeußerung dieses
Skeptizismus uber einzelne Satze meiner bei
den Abhandlungen gleich nicht die Stimme des
publicistischen Publicums; so ist sie dochAuf
forderung fur mich, diese Zweifel zu heben.
Die Stelle solcher supplementarischen Erorte—
rung vertreten diese Bogen, deren Bekannt

machung ich deshalb nicht habe bis zum 4ten
Theile der Beitrage aussetzen konnen, weil der
dritte Band derselben fruher offentlich beur—
theilt werden mogte, als der vierte die Presse
verlassen kann.

Dieses im Allgemeinen uber Zweck und
Absicht dieser Bemerkungen vorausgeschickt
—welche also keinenfur sich bestehenden lit—
terarischen Werth haben konnen — vereini—

gen alle Zweifel sich in dem Punct, daß die
uralte Gemeinsamkeit des außerordentlichen

Besteurungs-Regals durch die drei, in diesem
Jahrhunderte (1701 und 1755) abgeschlos—
sene, Haus- und Landes-Vergleiche, und be
sonders durch den Hamburgischen Vergleich
vom Jahr 1701 (s. Beiträge zum M. St.
und P. R. Th. III. Xte Abh. . 8—-14)
verandert, und dadurch das Herzogliche Haus

MecklenburgStrelitz von diese weweim8 keit
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keit ausgeschlossen worden sey. Man behau
ptet deshalb und proncoloranda hac thesi

folgende Satze:
1J.

Es komme auf die Verfassung des?

Contributions — Wesens unter der
Gustrowschen Regierung (162141695)*
jetzt uberalbnicht'mehran, weil

 ) die Aufhebung allet zwischen den vorma
ligen Gustrowschen und Schwerinschen? Herzo
gen bestandenen Gemeinschaft, und insonderheit
die des außerordentlichen BesteurungsRegals
die Basts des x 701 geschlossenen Hamburgi

schen Vergleichs gewesen sey, und n
 2) das Her zoglicheHausMecklenburgStre

litz den Stargardischen Kreis nichtexpaoto
et providentia majorum, sondern x jure
cello des Her zoglich Mecklenburg Schwerin
schen Hauses besitze, welchem letztern dieses Land
durch das Oberstrichterliche Conelasum vom
n 2ten Januar 1697 zuerkannt worden war.

Allein dieser Zweifel beruhet auf einer ganz
offen liegenden Unkunde der Mecklenburgischen
Geschichte, und halt daher auch nicht die lei
seste Probe aus. —

x) ergiebt die gedachte XRte Abhandlung der
Beitrage c. . 9, 10 es wohl fattsam, daß

das Contributions Wesen in Mecklenburg
A44 durch

Denn
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durch die: Landestheilung vom Jahr a Jo ekeis
ne Veranderung erlitt, und daß das Herzog

liche Haus Mecklenburg Strelitz den Stat
gardischen Antheil Mecklenburgs unter eben
den Mopifieationen, Verhaltnissen und, Ge
rechtsamen uberkam, unter und mit welchem
die voxmalige Linie zu Gustrow dieses Reichs
land besessen hatte, und daß insonderheit
die Aufhebung der Contributions Gemein
schaft, keinesweges die Basis des Hamhur-
gischen·Wergleichsgewesensey.ImWe
gentheil ist es sonnenklar baß die Beiben
haltungedieser Contributions Gen
meinschaft Basis und Bedingung! ohne
welche nicht, dieses ganzen Vergleichs gewe
sen sey. Wer vermag dieses zu leugnen, nachs!
dem er dem 6. 10, der Rten Abhandlung in—
den Beitragen tc. seine Aufmerksamkeit ge

gonnt hat? wemist es unbekannt,daß.so
wohl der kaiserl. Reichshofrath in dem uber
die Gustrowsche Successions Angelegenheit
abgelassenem Voto ad Imperatorem, als
selbst das Herzogliche ¶Haug Mecklenburg
Schwerin es sehr wohl einsehen, daß wenn
dem Herzoge Adolf·FriedrichdemLItenvon
MecklenburgStrelitz ein integrirender und
Haupttheil Mecklenburgs— Stargard —

abgetreten wurde, zwischen den beiden Her
zogen die Communion von Ritterschaft und
Stadten nothwendig bleiben mußte/ und daß

dieses
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dieses der Grund war, weshalb man von

Schweriner Seite die Abtretung Stargards
so lange; Zeit ablebnte,undsichdazuendlich
nur gegen die kaiserliche Versicherung vom
2osten Januara701bequemte, welche jedoch
nicht allein bis jetzt nicht realisirt, sondern
vielmehr durch die beiden Vertrage vom Jahr
1755 aufgehoben worden ist.

2) Bei dem zweiten Grunde dieses Argu—
ments ist man warlich in Zweifel, ob man

fich mehr uber seine Gewichtslosigkeit, als
uber seine Geschichtswidrigkeit wundern soll!

—A——
dium der Satz: nemo plus in alterum
transferre potest, quam ipse habuit: zu
lesen ist, eben so unbestreitbar ist wohl das
Axiom: Niemand kann eine Landes—
hoheit. cediren, die ihm nicht zu—
steht. Soll das HerzoglicheHaus Meckien—
burg Strelitz also den Stargardischen Kreis
ex jure ęelso Suerinensi besitzen; so ist es
eine wesentliche Bedingung, daß die Landes—
hoheit uber denselben dem Herzoglichen Hause
Mecklenburg Schwerin musse zugestanden
haben. Wer zweifelt aber, wohl daran, daß
demjenigen, der im vollen Ernste behaupten
kann, daß letztgedachtes Herzogliche Haus
jemals auch nur eine Sekunde über
Stargard regiert und der Landeshoheit uber

45 dieses
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dieses Land genossen habe, von Rechts wegen
Feuer: und Wasser in der Gelehrten Republik
untersagtwerden musse? Und dochsoll das
Her zogliche Haus Mecklenburg Schwerin
den Stargardischen Kreis an das Haus
MecklenburgStrelitz abgetreten haben? eine
Cession, die, ware es moglich, daß sie exi
stirte, mit Fug und Recht in die Cathegorie
der vom Pabst Alexander VI. gemachten Thei

lung und gezogenen·DemarcationsLinie des
neuen Welttheils und andrer donationum imt
partihns insidelinm gehoren wurde! · ¶ Das

Herzogliche Haus Mecklenburg Schwerim
bekam und besitzet die Landeshoheit uber den
zweiten Theil der Gustrowschen Verlassen
schaft, uber den Wendischen Kreis, aus eben
dem Grunde, aus eben dem Rechtstitel, und

vermoge eben desjenigen Vergleichs, durch
welchen das Haus Mecklenburg-Strelitz den
ersten Theil jener Verlassenschaft, den Star
gardischen Kreis, erhielt und besitzet. Zwar
war dem Herzog Friedrich Wilhelm von
MecklenburgSchwerin durch das kaiserliche
Contlusum vom 1 ten Januar 16970) der

Provisionalbesitz des Gustrowschen Her
zogthums zuerkannt; allein es ist offenkundig,
sowohl, daß dieses nur eine Entscheidung in

pos

) — ank Altes und Neues Reckl. Buch xvi.
Cap. VI. 9. 3.S.6.
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possessoriowar/diedemHerzogFriedrich
Wilhelm nurdiePossessiondesHerzogthums
Gustrow salvo petitorio““ zugestand, als
daßselbst dieses Possessorial-Erkenntniß we
gen des ihm von Herzoglich Mecklenburg
Strelitzscher Seite entgegengesetzten so gegrun
deten als lauten Widerspruchs fruchtlos war,
und dem Herzog Friedrich Wilhelm vor dem
Hamburger Vergleich (1701) nicht einmal ir
gend einen rechtlichen, selbst momentanen Besitz
des Herzogthums Gustrow gewahrte. Denn
dieser Besitzstand erstreckte sich nicht allein nie
uber das von Herzog Adolf Friedrich II. in fort

dauernder Possession behaltene, Stargard, son
dern auch der des Wendischen Kreises erhielt
kaum seinen Anfang, vielmehrschon nach zwei
Monaten seine formliche Endschaft, indem der
Herzog Friedrich Wilhelm bereits am 17ten
Marz 1697 von dem, durch den Rechtsgrund
der HerzoglichStrelitzschen Protestation aufge
rufenen, Niedersächsischen Kreis-Directorium
auf das formlichsteausdemBesitzgesetzt,“)und
eine, von dem Kaiser in der Folge anerkannte,
und von dem Herzoge von Schwerin durchaus

unabhangige/ InterimsRegierung niedergese
tzet ward, welche noch im April 1701 die Ad—

minti

6) Frank a aO. Cap. VII. 4. 2. und 3. und
Kluver BeschreibungdesHerzogthumsMeck

lenburg, Theil III.St. V. S. 356. wer
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ministration der Gustrowschen —QWi
fuhrte ). Ein solcher precarer und langst auf
gehobener Possessorial, Zustand giebt war
lich kein jus cedendi, keine Petitorial-Befug
nisse, keine Rechte auf die Sache selbst, und
wenn daher der Ausdruck des Besitzes eines
Landes ex jure cesso, vorwaltenden Umstan-
hen nach, uberall statthaft und anwendbar seyn
kann; soist er auf jeden Fall zwischen den bei
den Durchlauchtigsten Mecklenburgischen Re—
gierhausern dergestalt wechselseitig, daß das
Herzogliche Haus MecklenburgSchwerin den
Wendischen Kreis ex jure cessos treli
tzensi, das Herzogliche Haus Mecklenburg
Strelitz aber den Stargardischen Kreis ex jure
oesso Suerinensi besitzet.

II.

Wenn das Herzogliche Haus
Mecklenburg-Strelitz vermoge die—
ser Steuer-Regals-Gemeinschaft an
den Beitragen der in dem Herzog—

lich-MecklenburgSchwerin-undGu
strowschen Landesantheile gesessenen
Contribuenten einigen Antheil neh—
me; so wurde Dasselbe eine staats-
rechtiicheDienstbarkeit in gedachtem
Landesantheile um so mehr ausuben,

als

c) Frank a. a.O.undCap.IX.4.4.G.106.
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als Sereniscsimus Strelitzensis in

Ansehung-dieser zwei Kreise Merk.
lenburgs und insonderheit der darin
wohnenden Huütfs-Contribuenten ein
fremder Furstist.
Allein der, meines Bedunkens, sattsam er
wiesene Begriff der Gemeinschaft des Besteu

rungsRegals schlagt jeden Begriff einer staats
rechtlichen Dienstbarkeit eben so sehr nieder,
als communmio und servatats verschieden und
vereinbarlich sind. Es istdaher hochst irr
thumlich, in einemLande, in welchem das Be
steurungs-Recht ein gemeinsames Regal ist, die
Theilnahme und den Genuß dieser ei commus
mis fur eine staatsrechtliche Dienstbarkeit,uüd
den Gemeinsherrn 9) fur einen fremden Fursten
ausgeben zu wollen. WennderHerzogvon
Mecklenburg-Strelitz also die Theilnahme an
den Hulfs Contribuenten in gerechten Anspruch
nimmt; so geschiehet es nicht aus dem Grunde,
daß Ihnen die Landeshoheituber selbige zuste
he, sondern vermoge derGemeinsamkeitdesBe—
steurungsRegals und als Besitzer eines inte
grirenden Theils derjenigen Domanen, welchen
——
maßig zustehet.

LandesVergleich 9. 110.
Am

 . —— Meckl. Staaes und Privat
Rechte, Thl. II. Anl. V. S. 169.
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Amauffallendstenistdieses/inAnsehung
dor Stadt Rostock. Dieselbe gab ehedem no
torisch den 1 2ten. Theil zu, den außerordentli—

xhen Steuern,durch die Convention von 1748
gestand sie dem Herzoglichen Hause Mecklen
burgSchwerin die Accise zu, wogegen Sere-

nissimus Suerinensis die Last ubernahmen,sie
ůnden außerordentlichen Steuern zu ubertra
gen.n Da seitdem diese Stadt nicht mehr zu
der, beiden Durchl. Herzogen und den Land

standen gemeinsamen, Casse ihreBeitrage selbst
abgiebt; so kurzen seit dieser Zeit dieStande
diesen 12ten Theil beiden Herzogenauf die au
Herordentlichen Steuern, also dem Herzoglichen
Hause zu Mecklenburg Strelitz zum 7ten Thei
le, und dochsollte diesesHerzogliche Haus nicht
hefugt seyn, die Vergutigung dieser gekurzten
Summe von dem, die Stadt Rostock vertreten
den, und die Rostocker Accise allein erhebenden
und genießenden Hofe von MecklenburgSchwe

xin zu fordern?einSatz,welcherselbstS.426
der Herzoglich Mecklenburg Schwerinschen
Compromissorial Deduction nicht bestritten,
sondern zugestanden wird, indem es daselbst
auf das gerechteste heißt: „daß diese Beitrage
„von derjenigen landesherrlichen Casse, welche
„die jahrliche AcciseUeberschusse der Stadt
„Rostock, das Surrogat der Rostockschen
„Reichs und Kreissteuer--Beitrage, erbebt—
„also von derHerzogl.CammerzuSchwerin

 in
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„in jedem Falle im Abgange in der Ausgabe
„erganzt werden mussen.“ Der Herzogliche
Hof zu Mecklenburg Strelitz fordert ferner die
se Theilnahme aus dem Grunde, weil er die
Reichs- und Kreiskosten zum vol len zeinen

siebenten Theile ab tragen muß, folglich auch,
nach kundbaren Reichs, und Landesgesetzen,das
vollbe Itel der zu dieser Bestreitung von den Un
terthanen bewulligten Hulfen er heben muß,
eine Theorie, welche in der Herzoglich-Mecklen
burgSchwerinschen CompromissorialDedu
etion S. 365 in AnsehungderHauptQuoten,
und S. 343 uberhaupt alsdann anerkanntkwird,
„wenn, wie bei den jetzigen Reichs und Kreis

„steuern noch stets geschehen ist, die Ritter· und
Landschaft in solidum eine pex aversionem
 behandelte SummebeidenLandesherreno on
jundtim anbietet. Ohne- Adoptirung
dieser Theorie wurde der Durchl. Herzog von
MecklenburgStrelitz auch unabwendbar mehr
ausgeben, als einnehmen, der Durchl.
HerzogvonMecklenburgSchwerin aber mehr
einnehmen, als ausgeben, folglich dam-
mo Serenissimi Strelitzensis Iocupletior

werden; welches doch ebenso sehr gegen Sere-
nissimi Suerinensis gerechte und Recht lieben—
de Gesinnungen, als gegen klare Reichs. und
Landesgesetze laufen wurde. Vergeblichistdas
gegen der Einwurf, daß Serenissimus Stre-
LUtzensis die septimam der-Ausgabe per

AvVr-·
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Aberlidnem ibernommen haben, indem die, fur
die Mecklenburgische Verfassung uberhaupt so

manche Aufschlusseenthaltende, Schwerinsche
Eompromissorial Deduction Sn 70 ausdruckt
nch das Gegentheil und den Beweis darlegt,

daß dieses Verhaltniß nach der Proportion der
beiderseitigen Domanial Hufen angenommen
worden sey, wobei denn allerdings aufdieace
cessorischen Vortheile derselben pro. quota
parte dergestalt hat Rucksicht genommen wer
den mussen, daß dieselben SerenissimusSue-
rinensis zu gtel Serenissinus sstrelitzensis
aber gu Ftel erhalten haben, indem keiner der
heiden Durchl. Herzoge partemqantam,
sondern ein jeder parrem quot dam des dem
Gesamt- Staat Mecklenburg folglich auch den
HulfsContributenten vbliegenden, Totalis der
Reichsund Kreisschuld ubernommen haben,
folglich auch partem qu otaam des Totalis
der darauf gegebenen Hulfen erhalten mussen.
Wenn dieses nicht geschiehet; so oleibt die Fra—
ger wer soll den einen siebenten Theil der Hulfs.
beitrage erheben? unbeantwortbar,weildersel
be Sctenisimo suerinensi aus demGrunde

nicht zugesprochen werden kann, weil dieselben
ihn ohneGegenprastation, folglich gegen Reichs
und Landesgesetze Landes Vergleich H. 104),
mithin sine caula erheben wurden.

III.
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III.

BeiderStarke der Grunde, welche darle
gen, daß nach Zweck, Geist und Buchstaben
des Landes-Vergltichs vom Jahr 1755 diese

Gemeinschaft des Besteurungs-Regals besta
tigt worden sey (Beitrage Theil I. Abhand
lung HI.G.11), versucht man zwar nicht de
ren Widerlegung, allein man behauptet, die

ses StaatsGrundgesetz sey nur zwischen
dem Herzoglichen Hofe zu Schwerin
und der dortigen Ritter-und Land-

schaft, nicht aber zwischen beiden
Durchl. Herzogen an der einen, und
der Ritter und Landschaft beider
Herzogthumer an der andern Seite
abgeschlossen.

Es verrath wohl kein Satz eine geringere
Bekanntschaft mit der Geschichte undVerfassung
des Vaterlandes, als dieser, weil die geringste
Umsicht in derselben das Gegentheil offen and
klar darlegt. Es ist bekannt daß der Landes

Vergleich Anfangs durch eine Kaiserliche Hof
Kommission zu Wienvermitteltund erglelt wer.
den sollte, daß dieselbe auch den AnfangihrerAr
beiten machte, und daß diese Verhandlungen
gemeinschaftlich mit den Bevollmachtigten
beider Herzoge gepflogen wurden e). Ward

nun

e) Frank a. a. O. Buch XIX. Cap. IX.9.4.
Cap. X. 9H. 3. S. 108.

Vierter Band. B
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mun gleich im Jahr 1754derOrt der Verhand—
lungen verandert und vom KailserlichenHoflager
nach Mecklenburg verlegt; so ward doch dadurch
die GemeinsamkeitderUnterhandlungennicht
aufgehoben, so sehr man solches von Seiten des

Her joglichenHofes zu Schwerin auch zu wun
schen schien. Den Anfang der Tractaten mach—
e dervon dem Herzoglichen Hofe zu Schwerin

nach Reustrelitzabgeordnete Landrath von Hahn
dadurch, daß er dem Herzoglichen HofezuStre
Jitz die Versicherung brachte, daß „die Com
munion nach Inhalt des Hamburgischen
BVergleichs wieder hergestellt werden solle“ FY.
Demachsi kamen die Gevollmachtigten beider
Durxchl. Herzoge mit den einberufenen Landstan
den beider HerzogthumerzuRostockzusam—
men;, und die Verhandlungen erhielten, in Ge
maßheit desKaiserlichen Conclusz vom i gten
Jul. 1754 9) den auf Landtagen herkommlichen
Gang, daß namlich PropositionundBewilli—
gung gemeinschaftlich waren, die Antrage
beider Herzoge aber durch die Gevollmachtigten
eines Jeden derselben geschahen, und die
Antworten der Landstande durch die Lande Mar
swhalle eines jeden Landes demCommissario ih-
reß Landesherrn uberbra cht wurden. Die
ses betraf aber bloß das Formale;ich will

3hier

 rankea. a. O. Cap. XII.g.r.S.130.
 Derfelbe, an eben diesem Orte.
5*
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hier einen gleichzeitigen muhsamen Schriftsteller
reden lassen, unsern ehrlichen Frank — dessen
hoher Grad von Glaubwurdigkeit und histori
scher Treueselbst' aus den altesten Zeiten, durch
des Herrn Hofraths Spalding öoffentliche
Landes Verhandlungen eine durchaus Einre
denfreye Bestatigung erhalten hat. „Der von
„Schwerin' mitgebrachte Entwurf zum Ver—
gleich· heißt es Buch XIX. Cap. Xii.

Sa 132 — „ward ubergeben. Ritter umd
Landschaft sahen ihn an als eine Landtags Pro

„position, welche sie einmuthig zu berath
„schlagen hatten. Die Stargardischen gingen
denselben gleichfalls durch, und wurden mit

„ihren Erinnerungen zuerst fertig Ihr Vice
„Landmarschall war C. Lvon Gentzkow zu De

„witz. Dieser brachte die Erinnerungen der
„Stargardischen an den Strelitzischen Gevoll
machtigten/ und bat um Resolution. Der Ge

„vollmachtigte gab solche schon den zten October
 1 754) zum Vergnugen der R. und L. ab, und

„ließ sie auch den Schwerinschen insinuiren, so
„doch dem Schwerinschen Hof nicht gefiel, weil
„es eincondominium voraussetzte. Er stell
„te darin vor: wie sein gnadigster Herr diese

„Vergleichshandlung gerne befordern wolle, hat
te aber doch auch gewunscht,daßindieserge—
meinsamen Angelegenheit von denen Pro-

positis und Resolutis gebührende Commu-

nication gegeben worden, wie es die Allerhoch
B2 „sten
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„sten Kais. Erkenntnisse vom 19ten Jul. a. c.

desgleichen ihre Haus und Landes ·Verfassung
„mit sich brachte, reservirte darauf dem Stre
„litzschen Hause das Recht der Theilhabung an

Fallen Gemeinsamen Angelegenheiten der
Meckl. Ritter und Landschaft, damit eine

Igleiche LandesVersfassung zwischen Schwe
rin und Strelitz dem Her kom men nach seyn
und bleiben konne; bedung dabei: was der
Mecklenburg  und Wendische Kreis dem

Schwerinschen Hause zubilligen wurde, daß
solches auch der Stargardische dem Strelitz
schen eingestunde. Damit es aber nicht das

Ansehn habe, als wolle der Strelitzsche Hof
dem Schwerinschen vorgreifen; so ward be—

dungen, daß.dieseResolutiones nicht eher
 ) sollten guůltig seyn, als bis die vollige Vereinba
rung nach allen Mrticuln getroffen“. ¶Die

ses ist doch wohl das sicherste Zeugniß der Ge
meinsamkeit dieser Unterhandlungen?) Nach—
dem auch die Schwerinsche Ritter und Land

schaft ihre Erklarung abgegeben hatte, trug sie
auf eine Conferenz zwischen den Herzoglichen

Schwerin undStrelitzschen Gevollmachtigten
auf der einen und der Landstandischen Deputirten

auf der andern Seite an (S. 133), welches
gerenisßnus suerinensis eben sowohl an

nahm, als daß die Stargardischen Stande al.
lewege an den Vergleichs- Handlun

gen und Conferenzen Theil nehmen,
und
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und die Schwerinschen mit ihnen com—
municiren, und ihnen von allem, was

vorginge, Nachricht geben,nursollten
sie von dem Strelitzschen Gevollmachtigten wei
ter, es fey schriftlich oder mundlich, nichts an

nehmen (welches der Mecklenburgischen Land
tagsPraxis ohnehin entgegen ist, also auch hier
nicht Statt haben konnte). (S. 134) Die
Mecklenb. Schwerin und Gustrowsche Ritter
und Landschaft versicherte darauf, daß sie
sich von dem Stargardischen Kreise
nicht trennen wurde, welches die Folge

hatte, daß der Herzog Christian Ludwig von
Mecklenburg Schwerin nachgab, und der Rit
ter und Landschaft seines Herzogthums unterm
26sten October 1754 antwortete: daß es bei
der Versicherung der weitern Handlung uber den
Vergleichsplan bleibe,daß in den Rechten, so
sie mit den Standen des Stargardischen Di—

stricts Unionsmaßig hatten, ihnen kein Eintrag
oder Nachtheil erwachsen solle, „sie mogten
„also den Strelitzschen Gepollmäach
„tigten in gemeine LandesAngele—
„genheiten durch Deputirte ihres
„Mittels mundlich oder schriftlich an—

„gehen, doch mußten sie Allewege den Her—
„zog von Schwerin als ihren einzigen Lan

„bdesherrn voraussetzen, folglich eine solche
„Verbindlichkeit annehmen, die nicht aus Un

terthanenschaft, sondern aus Vereinigung
B 3 her



—

Zwolfte Abhaudlung.

„herruhre ) (non ex nexu subjeéctionis
„sed unionis)“ (S. 136); Grundsatze wel
che so wenig zu bezweifeln wareir, daß die Meck.
lenburgSchwerinsche Ritter- und Land
schaft bereits am 10ten Ockober d.eg. den Her

zog von Mecklenburg« Strelitz hatte ersuchen
lassen, mit ihnen ebenfalls die Vergleichs,
handlungen anfangen zu lassen, welches Der—
selbe ihnen auch zusagte (S. 1 36), darauf ward:
zur Unterhandlung mit den Herzoglichen Gevoll
machtigten eine Ritter und Landschaftliche Com.
mitte aus Mitgliedern der Stande bei der Her
zogthumer ) erwahlt, welche Gemeinschaft
liche Deputation mit den beiderseitigen'
Herzoglichen Commissarien zusammentrak, und
mit beiden den Landes-Vergleich unterhandel

te (S. 137).. Obgleich wegen der zwischen den
letztern aus andern Grunden obwaltenden Unei—

nigkeit,

k) Zu diesen eflectihus unionis gehort nach dem
Landesgrundgesetzlichen Vergleich 9. 140 das
Contributions Wesen (Beitrage Theil IT.
Abh. X. g. 11), und daß in Ansehung einer
solchen rei communis keine privative Un—

terthanenschaft obwalte, ist die naturlichste
Selbstfolge (daselbst 9. 19).

) Der Landrath von Wendessen war Star

gardischer Landrath (Frank S. 135),und
der Burgermeister Kesler Burgermeister der

— targardischen Vorderstadt Neubranden
urg.
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nigkeit, die gemeinschaftliche Conference mit bei
den HerzoglichenAbgesandten aufgegeben ward;
so unterhandelte doch eben diejenige Deputation,
welche mit dem SchwerinschenMinisterium am
Vormittage conferirte, den ErbVergleich mit
dem HerzoglichStrelitzschen Minister, ani
Nachmittage dergestalt, daß letzterer dieses Fun
damental Gesetz nicht bloß mit den Standen.
seines Herrn, sondern auch mi tdenen.
der Herzogthümer Schwerin und Gu—
strow negocirte und abschloß.“ Alle
Artikel des Landes- Vergleichs beweisen die
ses, z. B. Ritter und Landschaft reclamirte
den Halbscheid der Steuerfreiheit fur die Klo
ster und Rostocker Districts-Guther (Frank
. a. O. S. 138), obgleich beide unter allei

niger Landeshoheit des Herzoglichen Hauses
Mecklenburg Schwerin stehen; so bewilligte
der Herzogůche Hof zu MecklenburgStrelitz
dieselbe doch durch das Rescript vom 10ten
MNovember 1754 9), in genauesterUeberein
stimmung mit dem Satz, daß das ·Contribu
tions Wesen in Mecklenburg fur beide Her
zoge ein gemeinsames Regal, kein eXx hexu
fubjectionist privativae, sondern nnmionis
fließendes Object sey!So gemeinschastlich der
Landes Vergleich unterhandelt worden. war,

B 4 eben

 Beitrage zum M. Si. und PruRt.Z.iuf.
 Abh. X Anmertnug 21.S.121,3*5

244
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eben so gemeinschaftlich ward er auch abge

schlossen. Denn wenn gleich der Herzogliche
Hoß zu Schwerin das fur ihn ausgesertigte
Exemplar einige Monate fruher sanctioninte,
als der Herzogliche Hof zu Strelitz, Aso chatte
diese Verzogerung nur in zufalligen Umstanden
seinen Grund, keinesweges laßt sich aber be—
haupten, daß der Herzogliche HofzuMecklen
burg·SchwerindiefesGrundgesetznurmitsei
nen Standen, und der zu Strelitz nur mit den

Seinigen abgeschlossen habe. Viese Behau
ptung ist gegen alle historische und staatsrechtli
che Wahrheit, und kranket selbst an unheilbaren

vitiis visibilibus, indem z. B. der Stargar
dische ViceLandmarschall und derBurgermei
ster der Stargardischen Vorderstadt Neubran—
denburg das von Serenissimo Suerinenfsi vols-

zogene Exemplar, die gesammte, im Julius
1755 noch zu Rostock gegenwartig gewesene,
Mecklenburg Schwerin und Gustrowsche Rit
ter und Landschaft aber das von Serenistmo

strelitaen originalisirte Exemplar des Landes
Vergleichs unterschrieben haben.

Wer vermag also wohl zu leugnen, daß die
fes Grundgesetz ein zwischen beiden Durchl.
Herzogen, an einem, und der Ritter und dand

schaft beider Herzogthumer, am andern Thei
le, abgeschlossener Vergleich sey, und daß die
jenigen Gegenstande, die vermoge desselben ge

mein—
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meinschaftlich seyn sollen,)esnicht fur ei—
nen, sondern fur alle Contrahenten, folglich auch
fur den Herzog von Mecklenburg Strelitz sind.

IV.

Außer diesen Grunden werden noch einige
andre gegen die Gemeinschaftlichkeit des Be—

steurungs·Regalsangefuhrt,denenmanaber

einen mindern Werth felost beizulegen scheint.
Dahin gehoren:

Durch den Vorgang vom Jahr 1758
sey Serenissimussuerinencfis in

den alleinigen Besitz des Genusses
der Hulfs-Beitraäge gekommen.

Allein welch ein Grund! Kundbarerweise
blieb der Stargardische Kreis von den Preußi
schen Exactionen und Requisitionen durchaus
verschont, casus contributiqnis war also fur
den Herzog von MecklenburgStrelitz gar
nicht vorhanden, er konnte also an den des—

halb bewilligten Steuern keinen Antheil neh
men. Diese ganze Steuerwar also, so wie die
Exaction, bloß particular fur die Herzoglich
Schwerinschen Lande, seinem Object und Sub
ject nach also keine gemeine —E

B 5 Wer

D s. z. B. Beitrage zum Meckl. Staats und
Privat Recht Th. Nii. Abh. x. 9. 11 —also
auch die HulfsVeitrage. —
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Wer mogte wohl behaupten Weil nach dem
Landes Vergleicht der Fall einer Prinzessin
neu“ Steuer zuerst in demHerzoglichen Hause
Mecklenburg Schwerin sich ereignete, der
Herzog von Mecklenburg?Strelitz aber an den

Aufkunften derselben keinen Antheil genom
men hat; so ist das Herzogliche Haus Meck
lenburg Schwerin in dem alleinigen Besitz
der Prinzessinnens Steuerd Credat judaous
Apéjla, sed non ego! wird hieruber gewiß.

ein Jeder sagen!

VJ—
4*

Wary

Die bei Gelegenheit der seit dem Jahr 1793
bewilligten Reichs- und Kreissteuern erlassenen
Herzoglich Mecklenburg Schwerinschen Ein
forderungs Edicte, glaubt man ferner, bewei
fen hinlanglich und um so vollgultiger /daß diese
Gemeinsamkeit des BesteurungsRegals nicht
bestehet, als diese Edicte dem Herzoglichen Mi—
nisterium zu Neustrelitz vor ihrer Publication
im Entwurfe miätgetheilt sind.

Dieses Argument beruhet abermals auf ei
ner factischen Unrichtigkeit. — Kein einzi—

ges der Herzoglich MecklenburgSchwerin
schen Einforderungs-Edicte ist vor der. Pu
blication im Entwurf dem Herzoglichen
hehen Ministerium zu Neustrelitz mitgetheilt;
die wechselseitige Communication ist. jedes
mal nach ber Publication des auf dem Land

tage
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tage entworfenen Modi contribuendi gesches
hemn. Es ist um so: mehr unbegreiflich, wie
man hieraus eine stillschweigende · Anerken

nung folgern konne,/ als theils die Abfassung
der HerzoglichStrelitzschen: Einforderungs
Edicte sattsam darlegt, daß man die in den
Schwerinschen befindlichen Grundsatze keines
weges angenommen, sondern vielmehr die ver

fassungsmaßigere entgegen gesetzt habe, theils
aber der Engere Ausschuß ein Gleiches gethan
hat, theils ferner diese Schwerinschen Ein
forderungs--Edicte dem jetzt zur Entscheidung
stehenden Compromissorial-Streite die Entste
hung und Veranlassung gegeben haben, und
theilsendlich durch den Mecklenburg Strelitz
schen Widerspruch nicht ausgefuhrt worden sind.
Ueberdem wurde ja eben dieses Argument gegen
das Herzogliche Haus Mecklenburg· Schwerin
aus der Annahme der MecklenburgStrelitzschen
EinforderungsEdicte gefolgert werden konnen.

—*

Diese Bemerkungen mogen genugen, um
den factischen und rechtlichen Ungrund derjeni—
gen Argumente darzulegen, mit denen man ver—

sucht, die so tief und unerschutterlich in Mecklen

burgs Verfassung begrundete Gemeinsamkeit
des außerordentlichen Besteurungs-Regals zu
bestreiten, oder wenigstens allmahlig zu erschut

tern.
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tern. — Warlich nicht Wichtigkeit, nicht An
sehen dieser Gegen-Argumente, (deren Hinfal
ligkeit sich von selbst laut ankundigt,) sondern
der Wunsch, dem Puhlicum und meinem kunf
tigen Recensenten dan Gegenstand so klar und
zweifelsfrei als moglich, darze legen, und auch
mein geringes Scherflein mithurgerlich dazu bei-
zutragen, daß die, auf dem vereinigten Ansehen—
der feinsten staatsrechtlichen Theorio, und einer

durch das Alter mehrerer Jahrhunderte ehrwur
digen Anerkennung tief begrundete,Zweifels lo
sigkeit einen Satz erhalten werde, der einen vor
zuglichen Grundpfeiler der Versassung meines

Vaterlandes bildet, ist die Veranlassung dieser
wenigen Bogen, welche ich mit der beruhigen
den Ueberzeugung schließe, daß eine aufmerksa
me undvorsichtige Prufung der Grunde fur und
wider die Gemeinsamkeit des außerordentlichen
Besteurungs-Regals kein andres, als ein , die

selbe bestatigendes, Resultat hewirken werde.

XIII.
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Ueber die Theilnahme des Herzog—

lich-MecklenburgStrelitzschen Re—

gierhauses an den Beitragen der

Stadt Rostock, der Eximirten aller—

ley Standes und Wesens und der

Rostockschen Districts-, der Kloster—
stadtischen Cammerey und Oecono

mie Guthern zu den außerordent—

lichen Reichs- und Kreis—

Steuern.
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J. dem Dritten Bande dieser Beitrage

( Xlte Abhandl. §. 19. S. 221) ist der compro
missorischen Entscheidung gedacht, zu welcher
die beiden Herzoglichen Hauser Mecklenburg
Schwerin undMecklenburg Strelitz die, oben
erwahnte, Theilnahme verstellt hatten, und an

einem andern Orte (Mecklenburgische
Rechtsspruche Ister Band Ister Rechts—
spruch) habe ich Grundzuge des Ganges mitge
theilt, welchen das Schiedsrichterliche Verfahren
genommen.

Ich theile hier das Resultat desselben, nam
lich den Schiedsrichterlichen Spruch und dessen
Entscheidungsgrunde mit.

Schiedsrichterliches Erkenntniß.

In Compromiß Sachen der Durchlauchtigsten
Herren Herzoge zu MecklenburgStrelitz und zu
Mecklenburg · Schwerin, wegen Theilnahme der

Stargardschen Domainen an den Beitragen der

Stadt Rostock, der Eximirten allerley Standes
und Wesens, und der Rostockschen Districts—

Klosterstadtischen Cammerey und Oeconomie
Guther
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Guther zu den außerordentlichen Reichs und

Kreis Steuern ec. erkennen zum Herzogli—
chen Hof und Landgericht verordnete

Prasident,Vice-PrasidentundAssessoren,
als von beiden Seiten gnadigst er—
wahlte Schiedsrichter, auf eingeholten
Rath auswartiger Rechtsgelehrten, fur Recht:

Daß die Beitrage der Stadt Rostock,
der Eximirten allerley Standes und We—

sens, und der Rostocker Districts-Kloster
stadtischen Cammerey- und Oeconomie. Gu
therzudenReichs/und Kreis · Steuern und
Hulfen aus allen drei Kreisen Mecklenburgs
unter die beiden Durchlauchtigsten Compro

mittenten nach demselben Verhaltniß,inwel
chem die Abburdung der Reichs, und Kreis-
Lasten von ihnen geschieht, zu vertheilen, und
demnach das Durchlauchtigste Haus Meck
lenburg Strelitz nicht allein von derDoma
nial Terz jener Contribuenten wegen der

Stargardschen. Domanen Itel, sondern
auch wegen des ritter und landschaftlichen
Abzugs von respective 5tel noch uberdem
von den erhobenen, oder kunftig von

dem Durchlauchtigsten Hause Mecklenburg
Schwerin zu erhebenden, Beitragen der
Stabt Rostock, oder, wenn dieselbe wegen
der Convention vom 26sten April 1748 kri
nen Beitragzahlet, vermoge der ubernom

menen
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r13
menen tUebertragungs und Vertretungs
Verbindlichkeit, von dem letztgedachten
Durchlauchtigsten Hause aus eigenen Mit

teln, Vergutung zu fodern, wohl befugt sey.
V. R.W.

14

1 Publicatum Gustrow den 8. Jan. 1799,

—A RATIONES.
Nac der Mecklenburgischen Landes und
Steuer Versassung ist es keinem Zweifel unter
worfenzi und beide Durchlauchtigste Compro
mittenten sind darin einberstanden, daß die Bei
trage zu den Deutschen Reichs- und Kreis
Steuern fur beide Herzogthumer Mecklenburg
Schwerin und Mecklenburg Gustrow, mit In
Begriff des Stargardschen Kreises, zunachst von
den Domainen, der Ritterschaft und den Stad
ten zu gleichen Quoten geleistet werden, und die
BeitragedersogenanntenHulfsContribuen-
ten, wovon die Quote der Seestadt Rostock Agtel
des Ganjen betragt, der dreh Haupt Contri
buenten, jedem zu Ftel, zu“ Gute kommen.

Nicht wenlger unbestritten ist das Verhaltniß
des Stargardschen Krelses zu dem ubrigen Meck
lenburg in Ansehung der Hauptbeitrage durch
Uebereinkuaft dahin festgesehßt, und in dem ge
tenwattigen Reschs Kriege gegen Frankreich
dergestalt beobachtet, daß das Durchlauchtigste
 Wietler Band. C Haus
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Haus Mecklenburg Strelitz, wegen seinesStar
gardschen Kreises, allemal. Ftel des gesammten
Recklenburgischen, oder eigentlich 3 des Meck—

lenburg Gustrowschen Steuer-Anschlags zu
ubernehmen und abzuburden hat.

Daabervon den Hulfs Contribuenten nur
die Eximirten des Stargardschen Kreises unter
der Landeshoheit des Durchlauchtigsten Hauses
Strelitz stehen,hingegen die Eximirten des
Mecklenhurgischen und Verdischen Kreises, die
LandgutherdesRostockschenDistricts,dieKlo
steramiter Dobbertin/Malchow und Ribnitz, die
Kammereyguther einiger Landstadte/dieParchim
schen Kirchen Oeconomie Guther außer dem
ritterschaftlichen und stadtischen Cataster, und
die Seestadt Rostock der Landeshoheit des
Durchlauchtigsten Hauses Schwerin unterwor—
fen siad; so konnte allerdings die Frage ent—

stehen:
Ob die Hulfsbeitrage aus dem gesamm

ten Mecklenburg, ohne Rucksicht auf die
Landeshoheit, unter belderseitige Haupt
Contribuenten nach dem angegebenen Ver

haltnisse zu vertheilen waren? Oder: ob die
Beitrage der unter Schwerinscher. Hoheit
stehenden Hulfs Contribuenten allein den
uner·ehenderselbenbefindlichenHaupt
Contribuenten, und die Beitrage der unter
Sirclitzecher Hohest belegenen Hulfs Cone

tribuen—
—
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kribuenten allein den zu eben derselben geho
rigen Hulfs- Contribuenten zu Gute kom
men mußten.

InAnsehungderRitterschaftund der Stad
te des Stargardschen Kreises ist die verhaltniß
maßige Theilnahme an den in ubrigen beiden
Kreisen aufkommenden Hulfsbeitragen, ver
moge der Landesgrundgesetzlichen Ünien der

Landstande aller drei Kreise, anjetzt nicht in
Untersuchung gezogen/ sondern die zur schieds

richterlichen Entscheidung ausgesteute Rechts
ffrage hat, nach dem Inhalte der beider seitigen
Compromiß Acten vom absten October und

 Aten November 1796, bloß die Theilnahme
des Hauses Mecklenburg Strelitz wegen seiner
Stargardschen Domanen zum Gegenstande.

Es kommt jebdoch bei der Seestadt Rostock
noch besondersinBetrachtung,daßdie Hulfs
Quote derselben, wegen der mit dem Han
se Mecklenburg Schwerin geschlossenen Con
pention vom Jahr 1748 gegenwartig zur

Steuermasse nicht eingehet Da nun gesamm
te Mecklenburgifche Ritter. ünd dandschaft um
derwillen, weil sie die ihr davon gebahrenden
Etel entbehret, hre beiden Quoten nicht so weit

pervollstandiget, als sie selbige beiden Durch
lauchtigften Hausern zu leisten schuldig ist, und
dadurch namentlich dem Hause Mecklenburg
— —X Stre

45**
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Streligz Ftel derselben entgehet; so konnte hier
nöch, besonders gefragt werden:

Ob das Haus Mecklenburg Scdelitz
diesolcherGestalt auf seinen Antheil zu we
nig erhaltene Summe von der Quote der
Stadt Rostock, oder, nach Maaßgabe je

—VD
burg·Schwerin nachzufordern befugt sey?

Oder: ob die Rostocker-Quote dem letz

teren ausschließend gebuhre, und eine frem
deTheilnahme davon wegfallen musse 2024

welche Rechtsfrage ebenfalls zur Entscheidung
gestellt ist.

Gegenwartig nimmt demnach das Haus
MecklenburgStrelitz

Ab· wegen der Stargardschen Domanen,

Ftel von den genannten Hulfsbeitragen,
und

B. wegen des ritterschaftlichen und stad

tischen Abzugs an beiden Quoten, Ztel von
den erhobenen, oder kunftig zu erhebenden
Beitragen der Stadt Rostock, oder, falls
selbige wegen der Convention von 1748
keine Beitrage zahlen sollte, aus den eige
nenMittelndesHausesMecklenburg
Schwerin,

in rechtlichen Anspruch: wogegen das Haus
Meclenburg Schwerin 48

A. die
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Adie Beitrage sammtlicher unter sei
ner Hoheit stehenden Hulfs Contribuenten,
und

B.. die ganze Rostocker Quote ausschlie
Hendzubehaltenberechtigtzu seyn glaubt.

—F

—*8*

Nach sorgfaltiger Durchlesungdermitge
theilten ActenStucke und unpartheyischer Er
wagung der von beiden Seiten aufgefuhrten
Grunde haben Wir die MecklenburgStrelitzi—
schen Anspruche in dieser Sache, aus nachfol
genden Ursachen, den Rechtengemaßhe
funden.

Waszuerst
—*7 —

A. die Anspruche wegen der

Stargardschen Domanen an Ftel
von den Hulfsbeitragen

betrifft, so kann T. aus Grundsatzen des Deut

schen Reichsund TerritorialStaatsrechts
billig vorausgesetzt werden, daß die in den
Reichsgesetzen gegrundete Befugniß der Landes
Obrigkeit, Beitrage zu den Reichs und Kreis

Steuern von den Unterthanenzufodern,durch

die eigentliche Grundverfassung einzelner Reichs
lande naher bestimmt seyn konne, und da, wo
dergleichen Bestimmungen vorhanden sind, zu
nachst nach denselben zu beurtheilen sey. Die

C3— ses
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ses angenommen, mußdie Entscheidung der
vorgelegten. Compromißsache insonderheitauf
die, in Mecklenburg uber jene außerordent
liche Besteurung vorhandene, Landes- und
Hauss Vertrage gebauet werden, und die
allgemeinen, aus dem Begriff der Landeshoheit

hergenommenen Argumente konnen, so lange
jene eigenthumlichen Vorschriften zureichen, kei—
ne Anwendung fsinden.

Odb nun gleich II. durch den Hamburger
Vergleich vom gten Marz 1701 zur volligen
Beendigung des, nach dem Absterben des Her
zogs Gustav Adolph von Mecklenburg Gustrow
im Jahr 1695 imHause MecklenburgSchwe
rin entstandenen, Successions-Streits festgesetzt
worden,

baß: dem' (damals): regierenden Herzog
Friedrich Wilhelm von Mecklenburg

Schwerin und dessen ——
das ganze Furstenthum Gustrow mit allen

dazu gehorigen Stucken (nur allein die Herr
schaft · Stargard davon ausgenommen)
sammt Sitz und Stimme auf Reichs- und
KreisTagen, und im ubrigen cum omni

juxe Principum, wie es dabevor von den

Herzogen Gustrower Linie besessen, regie
ret, und genossen worden, als primoge-
nito primogeniti gelassen (9. 1),

hingegen
dem
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dem Herzog AdolphFriedrichvon Mecklen
burgStrelitz und dessen Lehns-Descenden
ten die Herrschaft Stargard und deren Di—
strict— — cum omni jure Principum

imperii — — — (6. 2. und 3)

abgetreten, und zugleich verordnet ist,

daß, zu Verhutung der ex commitimione
zu besorgenden Streitigkeiten, der Herzog
AdolphFriedrich den erlangten Stargard
schen District privative regieren, und sol—
chermaaßen darin die jura territorii et
superioritatis, sowohl in ecclesiasticis
als politicis, wie die Namen haben, nichts

davonausgeschlossen, besonders ausuben
sun 6.3

so sind doch außer dem Vorbehalt des ledigen
Anfalls, so fort in den folgenden Paragraphen,
die Gemeinsamkeit der Kirchen- und Policeny
Ordnung (H. 6), des Hof- und Land-Gerichts,

wie auch des Consistorii (s. 10), und vorzug
lich die unzertrennliche Union der, im Stargard
schen Kreise befindlichen, Landstande mit dem
ganzen Corps der Mecklenburgischen Ritter
und Landschaft, nebst der Allgemeinheit der
Landtage, und der Einbringung der, auf den
selben bewilligten, Steuern und Collecken in
den gemeinen Landkasten (9. 8 und9);»ganz
deutlich als Ausnahmen vonderRegel der pri
vativen Landeshoheit festgesetzt worden.

C4 AII.
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IIL. Das Besteurungsregal uberhaupt
war 1) nach der im Jahr 162 73wischen: den

Herzoglichen Gebrudern, Adolph Friedrich J.
und Hanns Albert erfolgten Landestheilung, un—
geachtet ein jeder die abgesonderte Landeshoheit
uber den ihm zugefallenen Antheil und einen ei
genen Reichs- und Kreis- Anschlag erhalten,
dennoch in beiden Herzogthumern Mecklenburg
Schwerin und Mecklenburg Gustrow gemein.
schaftlich geblieben.

LandesReversalen von 162, art. XIV-
Furstbruderl. Vergleich vom 3ten Marn
F 1621. q

2

r

— Ritterschaftl. deduoti o uinionis ——
poris Mecklenb. (1711. f.) Anl.
17, 18519.

So wie beide HerzogedieReichsund
KreisSteuern zur Halfte ubernommen hat
——
gesammten Unterthanen Mecklenburgs ohne
Rucksicht, aus weichem Landesantheue sie auf
gebracht waren, in den, unter der gemeinsamen
Verwaltung der Herzoge und Landstande be
findlichen, Landkasten gebracht,

Landes-Reversalen v. 1621. F. XYAIII.

und aus demselben an die Herzoge dergestalt
ausbezahlet, daß jeder die Hälfte davon er—
hielt, obgleich beide Herzogthumer in der Sum

me
2548
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me der aufgebrachtenSteuernsichnichtimmer
gleich waren: J

—FF—
Veral. Franuk Altes und Neues Mech

lenburg / Buch XIV, S. 26.8
XV, S. 246. *

welche Verfassung auch seit der Zeit wo die
Domanen,zujenenSteuernbeizutragen,durch
Kaiserliche Vorschriften verurtheilt wurden;

Llultiss. Deciss. mpenai. (3.August
1746.f.)n.17,18,26,27,60u.8.

keine Veranderung exlitt. Es war auch 2)
durchdie im Jahr 1701 rerfolte Abtretung des
Stargardischen Kreises mit abgesonderter Lan
deshoheit, die seit der Theilung von 162n be

standene Gemeinsamkeit des Steuerregals nicht
sofort aufgehoben. Eine solche Veranderung
ist nicht. allein im Vergleich nicht enthalten/ wo
sie doch,weiljedeVeranderungschonnachall
gemeinen Reichsregeln nicht vermuthet werden
darf, genau hatte ausgedruckt werden mussen,
sondern es liefert sogar der Vergleich die deut

lichsten Spuren vom Gegentheü Denn au
ßerdem, daß das Steuerwesen uberhaupt mit
ten unter den gemeinsamen Angelegenheiten
welche von der Regel der privativen Landesho
heit ausgenommen sind, aufgefuhre ist, solte
nach demselben

wenneinLandtaganzustellen und dag
bei ein oder andere Collecte ůun Reichs

C5 Kreis
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Kreis Frauleim und andern Steuern,“
auch sonsten etwas in propositione zu

bringen, die Nothwendigkeit erfordern
mochte, Herrn Herzog Friedrich Wilhelm
Durchlaucht (als unter Dero Regierung
kundbarlich der großeste Theil der Mecklen
burgischen Ricter und Landschaft sich be
findet,) die Convocation insgemein zu ver
anstaiten haben, jedoch so viet in pecie
den Stargardschen Adel und Stadte be—
trifft, daruber an Heren. Herzog Adolph
Friedrich Durchlaucht geschrieben, und von!
den in propositione zu bringenden Pun
cten part gegeben werden, damit der ter-

minus den Stargardschen eingesessenen
Landstanden, um, dem Herkommen nach,
bei den Landtagen —zu erscheinen, zeitig
intimiret werden konne, da dann auch Ihro
Durchlauchtfrei bleibe, ralione Dero
Stargardschen Distriets jemand der Ihri
gen solchem Landtage ... mit beiwohnen,
und selbigen Districts Nothdurft observi
ren zu lassen (9. 8).

Sodann sollen (nach 6. 9.)

die, auf solchen Landtagen —- von Ritter
und Landschaft bewilligten, Steuern und
Collecten sowohl aus dem Furstenthum
Gustrow, als aus dem Stargardschen

District in den gemeinen Landkasten einge
bracht
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bracht werden; es haben aber Herrn Her
zog Adolph Friedrich Durchlaucht die im—
gemeldeten Dero District gesessene und et

wa saumig befundenezurichtigerEinliese
rung ihrer Quoten nothigen: Falls durch
wirkliche Execution besonders anzuhalten,
und wie die Reichs- Kreis- und Prinzes—
sinnenSteuern an ihre gehorige Orte, so
wohl wegen des Furstenthums Gustrow,
als wegen des Stargardschen; Districts,
ausgezahlet werden mussen, also soll von
allen andern bewilligten Geldern — — je

desmal die Stargardsche Quote Herrn Her
zog Adolph Friedrich Durchlaucht abge—
folgt werden, undzu eigener freien Dis—
position verbleiben.

Da hiernachst3)dieMecklenburgischeRit
ter und Landschaft wahrend der Zeit, als Her
zog Friedrich Wilhelm durch die Kaiserliche De—
cisivVerordnung vom 12ten Januar 1697.in

den Besitz des erledigten Herzogthums Gustrow
gesetzt war, zur Bezahlung der verweigerten
Garnisonskosten zu Besetzung und Erhaltung
der. Festung Domitz, der Legationskosten zů
Reichsdeputationen und Kreistagen, auch der
Kammerzieler durch die Kaiserliche Sentenz
vom 7ten· Jul, 1698verurtheilet worden, und
diese Verbindlichkeit am 16ten November 1699

dahin beschrankt war, daß zu den Garnisons
und
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und Fortificationskosten, bis auf weitere Ver
ordnung oder Vergleichung, die Domanen Itel
und die Ritter und Landschaft Ftel beitragen
sollten; wurden diese Kosten in dem Schweri—
ner Vergleich vom 1abten.Julii n 701. zwischen
dem Herzog und der Ritter und Landschaft zu
14,000 Rthlr. NStel. behandelt, welche von
beiden Herzogthumern Mecklenburg-Schwerin
und MecklenburgGustrow, den Stargard

schen Kreis mit eingeschlossen,indenLandka
sten gebracht, und von da aus an die landes

— —

In der Wahrheit gegrundete Gegenvor
stellung c. Anl. F. und G.

Das Verhaltniß, nach welchem diese Sum
me von den Domanen, der Ritterschaft und den

Stadten aufzubringen sey, wurde, nach lang—
wierigen Streitigkeiten, am 2 1sten November

1721 provisorisch zu gtel fur jede Klasse der
Haupt Contribuenten bestimmt,

Kluver Beschreibung des Herzogthums

Mecklenburg, II. Th. S. 800.
Ronnberg Ueber Reichsmatrikel R.

Contingent und Romermonate c.
——

bie im LandesgrundgesetzlichenErbvergleichvon
1755 art. 1, mit Wiederaufhebung dieses Quot

ten. Verhaltnisses, ein hestimmter Contribu
tions
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tiong Modus festgesetzt wurbe mit dessen Er
trag die Landesherrschaftsichbegnugen·wollter
Da inzwischen die Frage: Ob und in wie ferne
das Haus MecklenburgStreligeandiesen
SteuernAntheil nehme, viele Mißhelligkeiten
verursacht hatte, indem dieses Durchl. Haus,
nachdem ihm durch eine Kaiserliche Entschei
dung vom 2osten Jun. 1702die Thellnahme

abgesprochen war,

58* Kluver Th. J. S. 7609.
7 ci2

die Beitrage seiner Unterthanen nicht in den ger
meinen Landkasten bringen lassen, sondern einen
eigenen Kasten in seinem Lande angelegt hatte,
wodurchesjeneBeitrageerhielt,wurdeim
Jahr 1723 durch ein Reichshofraths-Eonclu-
sum demselben zwar die Einbringung der Beitra
ge in den gemeinen Landkasten auferleget, aber

dagegen von den 120,0080 Rthl. die Summe
von 16,072 Rehlr. zugesprochen. Ob nun
gleich beide Landesherren in der Auseinander
setzungsConvention von 1748 die Gemein

schaft dieser Steuern aufgehoben hatten; so
wurde doch selbige, nachdem jene Vereinigung
im Jahr 1753 von beiden Seiten wieder auf

gerufen war, nach dem · vorigenVerhaltnisse
wieder hergestellet; bis endlich, nachdem zuvor
ino deme Landesgrundgeseßlichen Ecrbvergleich
von i550dervorhinberuhrteneueContribue

tions Modus Nssebeben war/bad nanpr —— dur
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vdurch den, zwischen Herzog Christian Ludwig zu
MecklenburgSchwerinundHerzogAdolph
FriedrichzuMecklenburgStrelitzabgeschlosse

nen, Erlauterungsvergleich vom 1aten Julii die—

ases Jahres
Strel. Deduct. Anl. E.

i.gIn Ansehung der Landes-Contribution zu
Legations c. Kosten bleibt einem
jeden Landesherrn dasjenige, was in sei—
nem texritoxio aufgebracht wird, priva-

jene Gemeinschaft auf immer volligaufgehoben
murde. Ganz anders verhielt sich 4) die Sa
che in Ansehung der Beitrage zu den Reichs—
und KreisSteuern. Bei diesen fand a) vor
dem Jahre 1755. zwischen den drei Haupi—
Contribuenten uberall kein QuotenVerhaltniß
statt. Denn es erklarte nicht allein die Ritter—

und LandschaftindemVergleichevon1703
(6. XI.) sowohl, alsindenama9ten Novem-
ber 1704 an die Durchl. Herzoge abgegebenen
Bemerkungen, daß die fur die Contributionder
Fao ooo Rthlr. festgesetzte Quote auf Reichs—
und KreisSteuernnichterstrecktwerdendurfe,

Letztes Wort acid Anl. 95.
Streß. Deducet. Anl. 6.

sondern es nahm auch das Haus Mecklenburg.—
Echwerim, vorzuglich in dar LandtagsReso
 lution
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lution vom aten November 1738, und in des
Herzogs Christian Ludewigs Schreiben von

2osten Marz 1743
Ebendas.Anl.7 und g.

denselben Grundsat an, und es stimmen damit
die Reichs Contributivns Edicte dieses Zeit
raumsund die bestandigeObfervanz bis 120
uberein. 7

 53

FlusgrTh.y.Sa383.
Frank, B. XVI. S. 146. 151. 198.
 u O.

Wenn aber der Landesgrundgesetzliche Erb—
vergleich von 1755 das Quoten; Verhaitnißzu
Ftel fur jede Klasse der Haupt Contribuenten
in den Herzogthumern Meckleuüburg Schwerin
und Mecklenburg. Gustrow, mit Inbegrif deß
Stargardschen Kreises, welches er bei der or
dentlichen Steuer aufgehoben hatte, nunmehr
bei der Reichs und KreisSteueraufimmer
einfuhrte (P. 108, 1410, 19 8)5. so wurde doch
dadurch keine eigene Quote fur die Beitrage des
Stargardschen Kreises festgesetzt, welche auch
vorhin nie statt gefunden hatte. Auf Veran
lassung der edee zwischen den beiden
Landesherren uber die Theilnahme an den Bei—
tragen hatte h) das Haus Mecklenburg·Stre
litz einen besondern Landkasten fur seinen Star
gardschen Kreis qangelegt, und obgleich er—

wahntermaaßen das KaiserlicheConchusum vom
SI Zten



48 DreizehnteAbhandlung.

 zten April  722 demselben die Beitrage der
Stargardschen Unterthanen zum gemeinen Land
kasten einsenden zu lassen auferlegt hatte;

Iultiss. Decis. n. zo4 und 505.

so war doch, weil beide Landesherren uber die
Art und Weise der weitern Bestimmungen sich
nicht vereinigen konnten, dieser Gegenstand so
lange in Ungewißheit geblieben, bis man in der
Auseinandersezungs  Convention vom Jahr

4748dahinubereinkam, daß jeder Landesherr
auch die Reichs und Kreis. Steüern auf einem
besondern Landtage ankundigen, in einen beson
dern Landkasten: einbringen lassen n und zu sei
mer besondern Disposition erhalten sollte (s. 7).
Da aber diese Convention gleichfalls angefuhr
termaaßen im Jahr 1753 wieder aufgerufen

war, machte das Haus MecklenburgStrelitz
im Landesgrundgeseßlichen Erbvergleich (art. 2)
sich anheischig, die Stargardschen Beitrage
in den allgemeinen Landkasten einfließen zu las
sen, und obgleich der Erlauterungsvertrag von
1755 uber die Theilnahme desselben nichts ver
fugt, soverordnet / doch derselbe (6. XV):

daß sereni simus. Strelitaensis dih
Reichs und Kreis praestanda immer
pro rata der Herrschaft Stargard tra
gen, und desfalls einen besondern Reichs:
und Kreis Matrikularanschlag ausbrin

gen sollen.
Dem «*
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Demnachistdie Gemeinsamkeit des Belaufs
der Mecklenburgischen Reichs- und Kreissteuern
zwar aufeinigeZeit in der Ausubung behindert,
aber weder durch den Landesgrundgefetzlichen
Erbvergleich von 1755, noch fonst aufgehoben
worden,

Vergl. v. Kamptz Beitrage zum Meck—
lenburg. Staats. und Privat-Rechte,
Th. III. Abh. X. und XI. — Desz
sen Ehnige Worteuber die Gemein
samkeit des Besteurungs Regals in
Mecklenburg (Neustrelitz, 1 798. 8.)

Was 1V. insbesondere dieBeitrage
der HulfsContribuenten betrifft, so
waren selbige 1) vomAnfange, wie die ubrigen
Steuerbeitrage, unstreitig in den gemeinsamen
Landkasten eingegangen, als ein Theil des ge—

sammten Mecklenburgischen Steuerbelaufs de
trachtet worden, und, seit der Theilung der
Herzogthumer im Jahr 1621 den deiden Her

zogen eben so, wie alle ubrigen Beitrage, zur
Hulfe gekommen. Auf gleiche Weise mußten
2) auch in der Folgediese Beitrage in den Land
kasten zur gemeinen Masse eingebracht werden.
Denn a) nachdem die seit Erloschung der Meck

benburg·GustrowerLinieunddemHamburger
Vergleich von aor zwischen den Hausern
Mecktenbung Schwerin und MecklenburgStre
litßz uber die Theilnahme an der ordentlichen Con

Vlerter Band. D tribu
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tribution vorgefallene Streitigkeiten durch Kai—
serliche Verfugungen regulirt waren, mußten
jene Beitrage ebenfalls erstzudereingefuhrten
Theilnehmung kommen, und beide Durchlauchtig
ste Hauser mußten in derselben Maaße, wie bei den
ubrigen Beitragen vorhin angefuhret worden, so
lange Antheil daran nehmen, bis endlich jene Ge
meinschaft durch den Erlauterungsvergleich vom
aten Julil 1755 in Absicht dieser Steuern auf—
gehoben wurde. Hingegen b) traf diese Ver—
Anderung die außerordentlichen Reichs und
Kreissteuern nicht. Die HulfsContribuenten
mußten zu denselben, ohne Rucksicht auf die Lan
deshoheit, bis zur Auseinandersetzungs Con
vention von 1748, und, nach deren Aufhe

bung, von 1753, an der ganzen Steuermasse

zu Gute steuern.

Vermoge der Natur und dem Inhalte des
Landesgrundgesetzlichen Erbvergleichs von 1755
ist nun V. der dritte Theil, welchen die Meck—

lenburgischen Domanen zu denReichs und
KreisSteuern beitragen mussen, als eine ge—
meinschaftliche Domanen-Quote an—

zusehen. Der Landesgrundgesetzliche Erbver
gleich ist 1) seiner wahren Absicht und Beschaf
fenheit nach, ein zwischen beiden Durchlauchtig
sten Herzogen an einem, und der Mecklenburgis

schen Ritter  und Landschaft am andern Theile
abgeschiossener Vertrag. Denn a) so wie beide

regie
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regierende·HausermitdervereinigtenRitter
und Landschaft in Streitigkeiten verwickelt wa

ron; so wurden die Verhandlungen nicht allein
im Anfange durch eine Kaiserliche Hof Com
mission zu Wien gemeinschaftlich seit dem gten
Jun. 1749 mit den angeordneten Bevollmach
tigten beider Herzoge gepflogen,

Frank a. a. O. B. XIX. Cap. IX 9. 4,
Cap. III. S. 108.

sondern auch in der Folge, seitdem sie im Jahr
1754 von demKaiserlichen Hoflager nach Meck
lenburg verlegt worden, ebenfalls gemeinschaft
lich fortgesetzt, indem der Herzog von Mecklen
burg Schwerin, Christian Ludwig, einen allge
meinen Convocationstag nach Rostock ausge
schrieben, und der Herzog von Mecklenburg

—A—
gen Mecklenburgschen Landstanden vereinigte
Ritter und Landschaft des Stargardschen Krei

ses, nach Maaßgabe des Hamburger Vergleichs
(H. 8) mit entbot, und daselbst durch seinen Be

vollmachtigten die Nothdurft, in Ansehung sei
nes Stargardschen Kreises, beobachtete, so daß
die Bevollmachtigten beider Durchl. Herzoge
mit den einberusenen Landstanden beider Herzog
thumer zu Rostock zusammen, und, nach dem
Kaiserlichen Conclusum vom iqten Julli 1754,
auf die bei Landtagen herkommliche Art, handel
ten, Proposition und Bewilligung gemeinschaft

D 2 lich,
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lich, dieAntrage beider Durchlauchtigsten Her—
zoge aber durch die Bevollmachtigten eines jeden
geschahen, und die Antworten der Landstande
durch die Landmarschalle eines jeden Landes

dem Commissarius ihres Landesherrn uberbracht
wurden,

Frank B. XIX. C. XII. S. 132.

zduch der von Schwerin mitgebrachte Entwurf
zum Vergleich als eine Landtags-Proposition
ubergeben, und zur Unterhandlung mit den Her
zoglichen Bevollmachtigten eine Landstandische
Deputation aus Mitgliedern der Stande beider

Herzogthumer erwahlet wurde, welche mit bei
derseitigen Herzoglichen Commissarien zusammen
trat, und mit beiden den Landesgrundgesetzlichen

Erbvergleich unterhandelte, wiewohl aus andern
Grunden die gemeinschaftliche Conferenz auf
gegeben war.

Frank S. 135. u. f.

Ob nun gleich b) der Landesgrundgesetzli
che Erbpergleich von Seiten des Hauses Meck—

kenburg Schwerin bereits vom 18ten April,
und von Seiten des Hauses MecklenburgStre—

litz erst am miten Julii und zosten September
1755 vollzogen worden, so kann doch selbiger,

vermoge der unzertrennlichen Union der Ritter—
und Landschaft wegen dieser Verzogerung, welche
auf zufalligen Umstanden beruhet,

Schwer.
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Schwer. Gegendeduct. Anl. XXVI—
XXX.

nicht·alseinvondem Hause Mecklenburg
Schwerin mit seinen Landstanden, und von dem

HauseMecklenburg-Strelitz mit den seinigen
abgeferdert geschlossener Grundvertrag betrach
tet werden, zumal er in derselben Form, wie er

mit dem Hause Mecklenburg Schwerin geschlos
sen worden, von der vereinigten Ritter- und
Landschaft dem Hause Mecklenburg Strelitz,
mi der Bitte, ihn zu endlicher Beforderung des
gleichfalls in Ansehuns des Stargardschen Krei
ses zu schließenden allgemeinen Vergleichs durch
gehends anzunehmen, uberreicht, von dem Hau
se MecklenburgStrelitz sowohl vorjetzt in An
sehung des Stargardschen Kreises, so weit er auf
denfelben anwendbar sey, als auf den kunftigen
Successionsfall in die Mecklenburg-Gustrow
schen Lande angenommen, und die Gegenversi

cherungsActe sowohl fur das Haus Mecklen
burg Schwerin unter dem 18ten April, als fur
das Haus Mecklenburg Strelitz unter dem
2 5sten November desselben Jahres von den
Landrathen, Landmarschallen, und ubrigen von
der Ritter und Landschaft beider Herzogthumer
Mecklenburgs ausgestellet, und von denselben
Personen unterschrieben ist, wie denn in beiden
Urkunden nicht allein im Eingange die Rechte
und Privilegien der Ritter und Landschaft, wel
che in den damals von beiden Herzogen den ge

D 3 samm
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sammten Landstanden ausgestellten Assecurations
Reversen uberhaupt, und insbesondere in den
beigefugten Reversalen von 1572 und 1631

vorkommen, angehangt sind, sondern auch im
Art. IV. (9. 138) die unzertrennliche Union der
gesammten Ritter und Landschaft von 1523,
wie im Hamburger Vergleich geschehen, besta
tiget, und insbesondere (H. 140) die Verbin—
dung der Provinzen unter sich dahin festge

———
daßdieEingesessenen von Ritter und Land
schaft in Unsern Hersogthumern Schwerin
und Gustrow, mit Inbegriff des Star—
gardschen Kreises, in einer unverruckten
Gleichheit an Rechten, Privilegien und Ge—
rechtigkeiten belassen werden sollen, derge

stalt, daß die drei Kreise nach einerley Ge
setzen, Landesordnungen und Verkragen
zu regieren, mithin in solcher Gleichheit und
Gemeinschaft, wie am Hofgerichte und Con
sistorio, so auch an den Landtagen und ge—

sammten Contributionali, nicht weniger
an den Landesklostern, nach Inhalt des
Hamburger Vergleichs 9. 8, 9, und 10,
folglich an allen andern Rechten, Vorzu—
gen und Freiheiten einander in allen gemei
nen Anliegenheiten und Nothfallen, mit

Rath und That, nach rechtlicher Ordnung,
sich unter einander zu vertreten und beizu
stehen hat, sollen und mogen;

nicht
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nicht minder (F. 147) zu den allgemeinen Land
tagen die Eingesessenen aller drei Kreise berufen

werden sollen. Noch mehr geht selbiges 2) aus
dem Inhalte des Landesgrundgesetzlichen Erb
vergleichs hervor. Denn so wie, nach demsel
ben, die Landtage allgemein bleiben, und dazu
alle Eingesessene aller drei Kreise durch Furstl.
Ausschreiben berufen werden, (art. V. §. 146.
und 147), so sollen insbesondere die Reichs—
und Kreissteuern jedesmal auf einem allgemei
nen Landtage verkundigt und reguliret werden,
und dasjenige Itel, welches die Domanen bei
tragen mussen (art. II. q. 108), baar in den

gemeinen Landkasten dergestalt eingehen, Gn 12.
und 113), daß es dem ganzen Steuerbelaufe

mit zugerechnet wird (9. 130), und wenn, nach
Abtrag der verkundigten Steuern, im Landka
sten etwas ubrig bleibt, soll selbiges entweder
einem jeden contribuirenden Theile, nach Pro—
portion des von ihm geschehenen Beitrags, baar
wiederum ausgeantwortet, oder zu des Landes

Vesten, nach gemeiner Beliebung, pro rata
verwendet werden (H. 114). Da nun die

Beitrage von den gesammten Domanen Meck
lenburgs entrichtet, in den gemeinen Landkasten
gelegt werden, und daselbst eine gemeinschaftli
che Masse bilden; so ist der Betrag derselben
bislig als ein Ganzes, als eine gemeinsame

Quote, ohne RucksichtaufdieLandeshoheit,
zu betrachten. Dagegen kannauchder in

D 4 beiden
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beiden Urkunden des Landesgrundgesetzlichen
Vergleichs haufig vorkommende Ausdruck:
„Unsere Domanen“ keinen gegrundeten Zwei—
fel erregen, sondern es ist selbiger, in Hinsicht
der Entstehung und Absicht des gemeinschaftli
chen Grundgesetzes, von sammtlichen Mecklen
hurgischen Domanen zu verstehen: nicht zu ge

denken, daß der Beisatz „Unsere“ in mehreren
Stellen bei gemeinschaftlichen Gegenstanden
nicht gebraucht ist (HG. 104, 110, 111, 112,

133, u. f.). Hiermit steht auch 3) der zwischen
dem Herzog Christian Ludewig von Mecklenburg
Schwerin und dem Herzog Adolph Friedrich
von Mecklenburg · Strelitz mit dem Landesgrund

gesetzlichen Erbvertrag zugleich verhandelte, und
nach dessen Vollbringung, zur nahern Bestim—
mung der gegenseitigen Verhaltnisse beider

Durchlauchtigsten Hauser abgeschlossene, Erlau—
terungsvertrag nicht im Widerspruch. Denn
nachdem in demselben die im Hamburger Ver
gleich von 1701 (K 8) dem Herzog von Meck—

lenburgStrelitz vorbehaltene Beobachtung der
Nothdurft des Stargardschen Kreises auf ge
meinsamen Conventen und Landtagen nochmals
versichert (H.5), und die Concurrenz beider Her
zoge bei dergleichen Versammlungen naher be—
stimmt worden (5. 6), ist in Ansehung des
Steuerwesens folgendes festgesetzt:

q. 14. „In Ansehung der Landes
Contribution zu Legations und Fortifica

tions
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tionskosten bleibt einem jeden Landesherrn
dasjenige, was in seinem territorio auf-
gebracht wird, privative. Auch sollen die
Prinzessinnensteuern in beiden Herzoglichen
Hausern von beiderseitigen Aemtern und
Landstanden, es geschehe die Ausstattung,
in welchem Hause sie wolle, zusammenge
bracht und erlegt werden.“

9. 15. „Der Herzog von Mecklenburg

Strelitz tragt auch immer pro rata der

Herrschaft Stargard die Reichs- und Kreis—

praestanda, auch Kammerzieler, bringt
desfalls auf seine Kosten von Reichs und
Kreiswegen einen besonderen Matrikular

Anschlag aus, und indemnisiret,bisdahin
Serenissimum Suerinensem, praevia
liquidatione von 1755 an, jahrlich in
promter Bezahlung.“

Vermoge dieser Uebereinkunft ist es nun

zwar außer Zweifel gesetzt, daß, obgleich die
Auseinandersetzungs Convention von 1748 seit

1753 wieder aufgerufen war, dennoch in An—

sehung der Landescontribution ec. zwischen bei—
den Durchlauchtigsten Hausern keine Gemein—
schaft weiter statt findet, sondern jeder Landes—
herr die Beitrage in seinem Lande ausschließend
erhebet: aber dieGemeinschaft der außerordent
lichen Reichs- und Kreissteuern ist, angefuhr—
termaaßen, durchaus keiner Veranderung un—

D5 ter
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terworfen worden, welches theils schon an sich,

theils, da die ZusammenbringungderPrinzes
sinnensteueralseineandereGattung von aus—
serordentlichen Steuern, unmittelbar nach jener
Verfugung reguliret worden, noch in demselben
Paragraphen hatte geschehen mussen, wenn die
Absicht der Durchlauchtigsten Transigenten da
hin gegangen ware, auch diese Steuergattung
nach den Hoheitegranzen zu bestimmen. Als
eine allgemeine Regel fur alle Steuern, von wel
cher die Prinzessinnensteuer allein eine Ausnahme
mache, kann dasjenige, was ausdrucklich nur
von der Landescontribution c. gesagt ist, nicht

angesehen werden, da selbige sonst weit umfas
sender hatte ausgedruckt,undnichtaufdie zu
einer ganz andern Gattung gehorigen Steuer

beschrankt werden mussen, und sich vielmehr
gerade daraus, daß die Reichs und Kreis
steuern mit Stillschweigen ubergangen sind,
rechtlicher Weise schließen laßt, daß selbige ha
be unverandert bleiben sollen. Was aber in

dem folgenden Paragraphen von Reichs- und
Kreisprastationen, auch Kammerzielern vor—
kommt, betrifft bloß den auszubringenden Ma
tricularanschlag, und kann um deswillen, weil

beide Durchlauchtigste Hauser wegen der Pro
portion sich verglichen haben,und das Haus
MecklenburgStrelitzdieStargardscheReichs
Prastationen unmittelbar an das Reich abtragt,

hier nicht angewendet werden. Eben so wenig
steht
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steht 4) dasjenige entgegen, was in den Meck
lenburgischen Haus und Landesvertragenwe
gen Vermeidung der Communion in Ansehung

der Landeshoheit festgesetzt ist. Denn obgleich
nach dem Hamburger Vergleich von 1705 bei

den Durchlauchtigsten Hausern privative Landes
hoheit zusteht, und im Erlauterungsvergleich
vom 14ten Jul. 1755 sowohl das Haus Meck
lenburgStrelitz allen bisherigen Pratensionen
auf eine Communion oder ein Miteigenthums

recht, in Ansehung der MecklenburgSchwerin
schen Lande und Regierung, als das Haus Meck
lenburg Schwerin auf gleiche Anspruche, in An
sehung des Stargardschen Kreises, renunciiret
hat; so kann dochdieseVerzichtleistungnicht
auf die im Hamburger Vergleich, welcher bei
dem Erlauterungsvergleich in allen nicht aus—

drucklich abgeanderten Puncten zum Grunde ge
legt ist (G. 1), von der Regel ausgenommen,
und in Gemeinschaft gebliebenen Gerechtsanien,
folglich auch nicht auf die Verfassung Mecklen
burgs in Absicht der Reichs und Kreissteuern
bezogen werden.

Ist aber der dritte Theil, welchen die Do
mnen in den Herzogthumern Mecklenburg
Schwerin und Mecklenburg Gustrow, mit In
begriff des Stargardschen Kreises, zu den Reichs—
und Kreissteuern beitragen, als eine gemein

schaftliche Quote zu betrachten; so muß VI. das
 jenige,
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jenige, was, nach Maaßgabe der Landesund
Hausvertrage, die HulfsContribuenten
beitragen, ohne Unterschied, es mag unter Meck
lenburg Schwerinscher oder MecklenburgStre
litzischer Hoheit aufkommen, der gesammten
Domnen-Quote verhaltnißmaßig zu Gu
te kommen. So wie 1)die Hulfssteuern,
gleich den Beitragen der drei Haupt-Contri
buenten, vermoge des Landesgrundgesetzlichen
Erbvergleichs (. 112), ohne jenen Unterschied
—XV0
eingehen; so bilden sie dadurch ein Ganzes, wel
ches dem gesammten Steuerbelauf zugerechnet
wird, und (nach s. 170) allen drei Haupt. Con
tribuenten, den Domanen, der Ritterschaft und

den Stadten, einem jeden zu Ftel, zu Gute

kommt. Es schrankt auch 2) der Landesgrund
gesetzliche Erbvergleich selbst in beiden daruber
vorhandenen Urkunden die Beitrage der Hulfs
Contribuenten nirgends auf die, unter einer oder

der andern Hoheit befindlichen, Domanen ein,

sondern alle dahin gehorige Vorschriften (P.112
113, 114, 127, 130) sind ganz unbestimmt ge
faßt, und mussen, nach der bereits entwickelten
Natur dieses Grundgesetzes, auch in Zusam
menhaltung mit den vorhergegangenen Para-
graphen (106—108)aufdiegesammtenMeck
lenburgischen Domanen um desto mehr bezogen
werden, da uberall, auch in der Schwerin

schen Urkunde, der Stargardsche Kreis als
ein
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ein Theib des Herzogthums Gustrow aufge—
suhret ist,

vergl. F. 166. „sollen 4 Landrathe
in Unserm Herzogthum Schwerin, und 4

in Unserm Herzogthum Gustroro, inclu
sive des Stargardschen Kreises — —- be—

stellet werden.“

9. 177. „Zum Engern Ausschuß
gehoren 2 Landrathe aus Unserm Herzog
thum Schwerin, und1aus Unserm Her
zogthum Gustrow, inclußve des Star—
gardschen Kreises,“

und schon deshalb nicht behauptet werden kann,
daß der Vergleich, in Ansehung eines Mecklen
burgischen Hauses, als ein einseitiges, und fur

das andere Mecklenburgische Haus fremdes, Ge
schafft angesehen werden musse. Noch mehr

wird dasselbe 3) durch die accessorische Eigen
schaft der Hulfsbeitrage bestarkt, indem selbige
gegen die Haupt-Contribuenten in demselben
Verhaltnisse stehen, nach welchem diese zur ge
sammten Steuermasse beitragen, mithin dem
Hause MecklenburgSchwerin ein angeblich
aus dem Landesgrundgesetzlichen Erbvergleiche
erworbenes Recht, die unter seiner Hoheit auf

kommenden Beitrage bei seinen Domanen aus-

schließlich zur Hulfe zu nehmen, nicht zubomme.
Auch ist hier 4) die Rede von einer solchen Hulfe

durch Steuern, welche der Bedarf des
schen
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schen Reichs, namentlich die Contingentsstel
lung, veranlaßt. Da nun diese Prastation auf
die vereinigten Herzogthumer Mecklenburg
Schwerinund Mecklenburg Gustrow verthei
let ist, und fur den integrirenden Theil des letz
tern, die Herrschaft Stargard, noch kein ab

—DD
muß jene Prastation dem Deutschen Reich aus
Mecklenburg nach dem bis jetzt bestehenden An
schlage, also fur das Herzogthum Schwerin
und das Herzogthum Gustrow, nicht aber fur
den Schwerinschen und Strelitzischen Landesan

theil, welcher letztere nicht bloß aus der Herr
schaft Stargard, sondern auch aus den Com

menthureyen Nemerow und Mirow besteht,
folglich von denjenigen Reichslanden, deren

Verbindung der Landesgrundgesetzliche Erbver
gleich (9. 140) bestatiget,auch im Ganzen ab
gefuhret werden. So wie aber der Landesgrund

gesetzliche Erbvergleich (. 110) verordnet, daß
derBeitrag der Eximirten tc. zu Reichssteuern
allen drei contribuirenden Theilen zu Gute kom
men soll, und (H. 130) daß esmitden ubrigen
Landguthern (vergl. Rubrik des art. 3) wegen
der Reichssteuer gleiche Bewandniß,wiemit
denKlosterguthern haben solle, indem die auf
Landtagen bewilligten Steuern dieser Gattung
inden Landkasten geliefert, und dem ganzen
Steuerbelauf mit zugerechnet wurden; so mus

sen auch die BeitragederEximirtenetc.F9ei
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Theildes Ganzen betrachtet werden, von dessen
Steuerbelauf die Rede ist, welches aus den
nicht einzeln, sondern zusammen angeschlagenen
Reichslanden besteht, und dessen contribuirende

Theile der Landesgrundgesetzliche Erbvergleich
nachweiset. Nichtweniger mussen 5) vermoge
der im Landesgrundgasetzlichen Erbvergleich be

obachteten Analogie der Domanen-Quote mit
den beiden ubrigen Quoten (J. 1084 118, 228)

diejenigen Verhaltnisse und Bestimmungen,
welche bei den letztern eintreten, auch bei der er—

stern statt finden, und so gut jene von allen drei

Kreisen ihre Quote der Hulfsbeitrage genießen,
muß auch dieser gleichermaaßen, ohne Rucksicht
auf die Hoheitsgranzen, ihre Quote zustehen.
Dagegen kann auch die im Landesgrundgesetzli
chen Erbvergleich vorbehaltene Freiheit der Lan
desherrschaft/

in allen Gegenstanden, welche die AMem—-
ter, Domanen und Kammerguther, mithin
die darin gesessenen Unterthanen betreffen,
Verordnungen, Gesetze und Constitutionen
nach bester Gelegenheit und Willkuhr zu
machen,

nicht angefuhret werden, indem dieser Vorbe
halt, welcher bloß die Sicherung der Landes—
herrlichen Rechte im Verhaltniß gegen die Meck—
lenburgische Ritter und Landschaft betrifft, auf

die VerhaltnissederBeitragezudenReichs
I ü und
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und Kreissteuern, und insonderheit auf die, zwi—
schen beiden Landesherren zu bestimmende, An—
rechnung der Hulfsbeitrage zu der Domanen

Quote keinen Einfluß haben kann, so wie der
angeregte Umstand, daß in den Mecklenburg
Schwerinschen Domanen, zur Erganzung der
edictmaßigen Unvollstandigkeit ihrer Quote un
ter dem 13ten Jun. und 22sten Jul. 1793

von den Hufenbesitzern und Bodnern Nach—

schusse gefordert worden sind, hingegen im
Stargardschen Kreise selbiges, nach der Ritter
und landschaftlichen Comitialversicherung vom
zten December 1794 unterblieben ist,

Mecklenb. Reichs-Contingent, J. Liefe
rung S. 97 und 98. II. Lieferung
S. 33 und 34.

bei der gegenwartigen Streitfrage nichts an
dern kann.

Es muß aber VII. die Theilnahme selbst
von Seiten des Hauses Meck nburg-Strelitz

nach der mit dem Hause MecklenburgSchwerin

im Jahr 1778 getroffenen Verein—
barung bestimmt werden. Vermoge der ei

genen Ausfuhrung des letztern
Schwerin. Deduct. 9. 38 q. *

war zuerst bei den Kammerzielern, nach der
vom ReicheimJahr 1775 verwilligten Er
hohung derselben, der Beitrag des Stargard
schen Kreises zum Mecklenburg . Gustrowschen

Anschlag



Dreizehnte Abhandlung. 65

Anschlag wie 2 zu 7 unter dem 1 z3ten Ocko

ber 1777, und zten Februar 1778 (Beil.

m. XXXVII.) sowohl fur das Vergangene, als
fur die Zukunft angenommen, welches Mecklen.
burg-Strelitzscher Seits am r13ten Februar

mittelst einer Anzeige an die Reichsversamm—
lung wegen unmittelbarer Uebernehmungder
Stargardschen Quote zur offentlichen Kennt
niß gebracht wurde (n. XXXVIII.), und es
ist seitdem sowohl die Stargardsche Rate von
dem Hause Mecklenburg-Strelitz auf Landta
gen angekundiget, und von sammtlichen Contri

buenten des Stargardschen Kreises entrichtet,
als dagegen die den' Herzogthumern Schwerin
und Gustrow noch zu Last gebliebenen Kam—
merzieler von den Domanen, der Ritterschaft
und den Stadten des Schwerinschen Landesan-

theils, mit Inbegriff der Hulfsbeitrage, in
der jahrlichen Landescontribution zusammenge
bracht,

Hagemeister Mecklenb. Staatsrecht,
S. 363 und 364.

Mecklenbl. Reichs. Contingent, II. lief.
S. 1, 49.

und von beiden Landesherren unmittelbar an—

die Reichs. Pfennigmeisterey entrichtet, auch
bei dem Reichskammergericht selbst auf die am
14ten Jun. 1779 im Herzoglich-Schwerin—
schen Ramen ubergebene Anzeige, der ausge
Vierter Vand. E mittelte
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mittelte Stargardsche Beitrag am 8ten May
1782 dem Anschlag des Her zogthums Gustrow
pon jedem Ziele ab, und dem Hause Mecklen
Purg Strelitz zugeschrieben worden (Anl.
n. XXXIX). Als sodannMecklenburgStre
sitzscher Seits unter dem 6ten November 1777

guf die Bestimmung desselben Verhaltnisses in
Ansehung der ubrigen Reichsprastationen ange—
tragen, und am 1 3ten Februar 1778 eine glei
che Erklarung wegen der Annahme der dtel ge
schehen war, erfolgte Mecklenburg Schwerin
schex Seits am i6ten Marz d. J. die beifällige

Entschließung,
daß auch, in Ansehung der kunftigen et—
wanigen Reichs- und Kreissteuern, der
Stargardsche Kreis zu der Quote des Her—
zogthums Gustrow allemal gtel beizutra
gen habe,

Strel. Deduet. Anl. (XV.)

und es wird noch fortwahrend, da noch kein

eigener Matrikularanschlag fur die Herrschaft
Stargard ausgebracht ist, der ganze Anschlag
des Herzogthums Gustrow von dem Hause
Mecklenburg ·Schwerin gefodert, von selbigem

aber die einverstandene Stargardsche Quote
gbgezogen, und dem Hause MedllenburgStre
sitz zur eigenen Berichtigung uberlassen, welches
Eystem ůn gegenwartigen Reichskriege bei den

Beicxagen sowohl zur Reichs Operationskasse
—9
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als zu dem Reichscontingent und dem Contin—
gentskasten beobachtet worden ist.

Schwer. Deduct. Ans. m. XL.u. XILMÆI.

Da nun das Haus Mecklenburg Strelitz,
nach dieser Vereinbarung,Ftelvondemganzen
Mecklenburgischen, oder eigentlich Ftel von dem

Mecklenburg Gustrowschen Anschlag, und folg.
lich dieselbe Quote von der Domanen Terz zu
ubernehmen perbunden ist; so muß ihm aus
Grunden des Rechts und der Billigkeit auch *tel
der Hüulsabeitrage, welche zu Ftel den Domanen
zur Erleichterung dienen sollen, auf seineDo
manenQuote zu Gute gerechnet werden. —Sel
biges bringt 1) die Natur der Sache und das

innere Verhaltniß zwischen den Beitragen der
drei HauptContribuenten und der Hulfsbei
trage mit sich, indem, nach der hier eintreten
den Regel der rechtlichen Gleichheit, demjeni
gen unter mehreren, welcher die zu einer An.

Kalt erforderlichen Lasten in einem bestimmten
Maaße tragen hilft, auch die davon auf kom
menden Vortheile nach demselben. Maaße zu
Gute kommen mussen,

L. 10. D. de reg. jur. „Secundum

naturam est, commoda cujusque
rei eum sequi, duem sequuntur

incommoda. “ Vergl. L sos. cod.

und denndie Hulfsbeitrage zur Erleichterung
der Haupt. Contribuenten best imme sind. Un

E geach
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geachtet daher 2) das HausMecklenburgStre
litz die angegebene Rate der Reichs- undKreis

stduern ohne ausdrucklichen Vorbehalt einer
gleichmaßigen Unterstutzung aus den Hulfsbei
tragen ubernommen hat, so konnte doch diest
Uehernehmung nicht anders, als mit Rucksicht

auf jene Unterstutzung verstanden werden, und
es ist dabei die Verzichtleistung auf ein in der
Natur der Sache und der Mecklenburgischen

Steuerverfassung so fest gegrundetes Recht um
desto weniger anzunehmen, je weniger uberall
Verzichtleistungen im Zweifel vermuthet wer—
den durfen.

c. 5. de renunciat. in 6.

Vielmehr hatte 3) das Haus Mecklenburg—
Schwerin, wennesdie Hulfsbeitrage auf die
von seiner Seite ubernommenen Ftel allein zu
Gute rechnen wollen, sich selbiges, als einen
besondern und von der Regel der Gleichheit ab

weichenden Vortheil ausdrucklich vorbehalten
mussen.

I. H. Boehmer diss. de interpre—

tatione facienda contra eum, qui

clarius loqui debuisset, (in Exerc.
ad Pandect. T. II.) 6. 20.

Boeschen diss. de pactorum ambi-

guorum interpretatione, Lipl.
1775

Wenn
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Wenn dagegen 4) das Haus Mecklenburg
Strelitz zu der ordentlichen fur die Unterhal—
tung des Kaiserlichen Reichs-Kammergerichts
bestimmten Reichssteuer SZtel der Ausgabe des
Mecklenburg-Gustrowschen Anschlags beitragt,
ohne auf die Beitrage der unter Mecklenburg

Schwerinscher Landeshoheit belegenen Hulfs—
Contribuenten Anspruch zu machen; so kann
selbiges, auch ohne Rucksicht auf den allgemei—
nen Unterschied zwischen ordentlichen und außer—
ordentlichen Steuern, auf die vorliegende Sa—
che insonderheit um deswillen nicht angewendet
werden, weil bei den Kammerzielern der eige—
ne Grund eintritt, daß in den Erlauterungs

vergleichen vom 14ten Jul. 1755. 9. 14. die

GemeinsamkeitdesordentlichenSteuerregals
aufgehoben, und einem jeden Landesherrn das
jenige, was in seinem Gebiete aufkomme, aus—
schließend zugesprochen ist, und deshalb das
Haus MecklenburgStrelitz auf jene Hulfsbei
trage uberall keinen Anspruch machen kann, wel
ches aber bei den außerordentlichen Reichs- und
Kreissteuern wegfallt. Es muß auch 5) die
auf der Absicht und Analogie der Vereinba—

runggegrundete Theilnahme um desto mehr
statt finden, da das Haus Mecklenburg Stre
litz keinen eigenen Matrikularanschlag fur den
Stargardschen Kreis hat, sondern zu dem all

gemeinen Mecklenburg Gustrowschen Anschla
ge beitragt. Hierbei losen sich dann 6) diese

E3 nigen
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nigen Schwierigkeiten, welche zum Beispiele
aus der Verschiedenheit der Gesinnungen und

Einrichtungen beider Landesherren bei einem
Reichskriegezuentstehenscheinen, von selbst
auf, dahierbeiuberall keiner von denselben eine

Verfugung zum Nachtheil des andern rechtli—
cher Weise wurde treffen konnen.

 VUeberhaupt lassen sich VIII. die allerdings
sehr scheinbaren Einwurfe, welche von Seiten
des Hauses MecklenburgSchwerin gegen die
Theilnahme des Hauses MecklenburgStrelitz
an den Hulfsbeitragen gemacht worden, aus den
bisher entwickelten Grundsatzen beantworten.

Zurpforderst laßt sich 7) mit Grunde nicht
behaupten, daß das Haus Meckletburg-Stre
litz durch die Erhebung einiger Beitrage der im
Mecklenburg. Schwerin Gustrowschen Landes
antheile gesessenen Contribuenten in eine fremde
Landeshoheit eingreifen, und eine Staatsrechtli—
che Dienstbarkeit in dem gedachten Landesan
theile ausuben wurde.Denmaußerdem, daß
a) selbst das Besteurungsrecht, und nament
lich das Recht, vermoge eines besondern Titels
an den Hulfen und Beitragen zu den Reichs—
und KreissteuernTheilzunehmen,nichtim—
mer auf dieLandeshoheit gegrundet ist, sondern
auch wegen Abtragung jener Steuern selbst
eintreten kann,

XIock
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KIoOcK de contribut. c. 3.n:qussq
c.7. n. 7 9.

Bodinus de jure collectandi non
cives, (Hal. 1707.) c. 1. 8§. 4. c. 2-
§. 2.

Weérnher Oobs. for. Tom. II. P.J.
obs. 108.
Struben Nebenstunden B. IV. n. 24.

d. 7. e pre

Achi. I C. Sehmidt comm. de,
juris collectandi cum, superiorxi
lateé territoriali nexu hauct neces-

J saria, (Ien. 1764.) 0. 12. J

beruht insonderheit b) die Theilnahme an den
Hulfsbeitragen zu den Reichs.undKreissteuern
in Mecklenburg aufgefuhrtermaaßenauf.der
Gemeinsamkeit jener Steuern, und auf dem
Besitz eines integrirenden Theils derjenigenBDo
manen, welcher der dritte TheildieserHutfs
beitrage verfassungsmaßig zustehr, und es ist
deshalbc) nicht allein die Anwendbarkeit des
Begeiffs einer Staatsrechtlichen Servitut schon
an sich sehr zweifelhaft, sondern es wurde auch,
wenn man jene Theilnahme als eine wahre
Servitut betrachten wollte, die Rechtmaßigkeit
derselben aus der bisherigen Darstellung hin
langlich hervorgehen, und jene Befugnißdem
Hause Mecklenburgsowenigverweigertwerden
konnen, als selbiges auch sonst Steuerbeitrage

aus den Schwerinschen Landen, namentlich bei
E 4 der



72 Dreizehnte Abhandlung:

der Prinzessinnsteuer und den außerordentlichen

Necessarien, erhebt.

Auf gleiche Weise widerlegt sich 2) die
Einrede, daß das Haus Mecklenburg?Strelitz
einen Eingriff in das entsagte Miteigenthums
und Gemeinschaftsrecht thun wurde, aus dem
Obigen von selbst, da die im Erlauterungs
vertrage vomn4tenJul. 1755 enthaltene Ver
zichtleistung sich theils auf die Mecklenburg
Strelitzscher Seits vormals geschehene Ablei—
tung der gemeinsamen Rechte bezieht, und, nach
der Natur eines Vergleichs, auf Gegenstande,
an welche die Transigenten nicht gedacht haben,
und worunter namentlich die Erhebung der
Reichs und Kreissteuern gehoret, welche ein—

zig nach dem Sinne des Landesgrundgesetzlichen
Erbvergleichs bestimmt werden mußte, nicht
ausgedehnet werden darf.

Eben so wenig kann 3) der Vorgang daß
das Haus MecklenburgStrelitz an den im

Jahr 1758 wegen der Koniglich Preußischen
Exactionen ausgeschriebenen Beihulfen keinen
Antheil genommen, hieher gerechnet werden, da
eines Theils der Stargardsche Kreis kundba—

rermaaßen von jenen Exactionen und Requisitio—
nen ganzlich verschonet geblieben, und folglich
diese Steuer keine gemeine, sondern nur eine

besondere Landessteuer fur die Mecklenburg-
Schwerinschen Lande war, welche nicht als

eine
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eine Reichs- und Kreissteuer, sondern aus dem
Grunde des Landesgrundgesetzlichen Erbver
gleichs s. 228 gefodert wurde, und das Haus

MecklenburgStrelitzso wenig einen Antheil
an den Beihulfen zu nehmen befugt war, als

diese Befugniß ihm in Ansehung der Prinzes-
sinnsteuer bei einem im Schwerinschen Hause
vorgekommenen Vermahlungsfall zugestanden
hatte.

Noch scheinen zwar 4) aus den im gegen

wartigen Reichskriege gegen Frankreich wegen
der seit dem Jahr 1793 bewilligten Reichs
und Kreissteuern erlassenen Einfoderungs—
Edicten gegen der aufgestellten Theorie, we—

nigstens in Ansehung des Besitzstandes, nicht
unbetrachtliche Zweifel. zu entstehen. Denn
nachdem von dem Hause MecklenburgSchwe
rin auf dem außerordentlichen Landtage am
usten May 1793 das Reichs-Contingent mit
248 Mann zu Fuß, und 284 zu Pferde fur
das ganze Herzogthum Gustrow, mit Inbe—
griff des Stargardschen Kreises, verkundigt
war, und das Haus MecklenburgStrelißz
fur den Stargardschen Kreis seine Stel, nam—
lich 70gtel Mann zu Fuß, und 813 zu Pferde
ubernommen hatte, kundigte letzteres die er
wahnte Anzahl auf dem gedachten Landtage der
Ritter und Landschaft,alsdieQuotedes
Stargardschen Kreises, an,

E5 Schwe



7465 Dreizehnte Abhandlung

Schwerin.Deduct. Beyl. n. XLII.

welche Naturalstellung jedoch in die immittelst
schon von beiden Landesherren mit des Prinzen
von Coburg Durchlaucht, als Reichs Gene
ralfeldmarschall, behandelten Redimirungsko—
sten verwandelt wurden.

Mecklenb.Reichs.Conting. L.Lef. Beyl.

Auf gleiche Weise verkundigte das Haus Meck
lenburgStrelitz auf dem Landtage am 25sten
Movember 1794 seinen „getreuen Unterthas
nen“ das geforderte Quintuplummder Herr
schaft Stargard, als eine wiederholte Belasti
gung seiner, Lande und Leute,“ mit der Aus—

sicht,: „seinen Unterthanen die Last des Con
tingents durch Abnahme der Natural-Mann;
schaftsstellung zu erleichtern

daselbst N. Lief S. 7.

und legte seiner getreuen Ritter und Landschaft
die Frage vor:

„Wodurch dies Kosten desselben, unter
gleicher Vertheilung auf die Domanen, Rit
terschaft und Stadte, mit Inbegriff der Exi
mirten, zusammengebrtacht, und in in die Her
zogliche Renterey eingebracht werden konne?“

Schwer.Deduct:Anl.XILIIX.

trug aiuch kein Bedenken weiter, in der Ver
tretungs- Convention· mit· des Her zogs von

Sach
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SachsenTeschen? K. H., als Reichs Genen
ralfeldmarschall, vom' 4ten Marz 1795,

„nath dem' zwischen beiden Durchl. Her
zogen zu Mecklenburg-Schwerin und Mecklen
burgStrelitz angenommenen Verhaltnisse“,
das dreifache Contingent fur die Herrschaft
Stargard mit Gelde zu reluiren.

Mecklenb. Reichs-Conting. II. Lieferung
S. 82. u.f.

Die beiden MecklenburgStrelitzschen Einfod
derungs-Edicte wegen des fur das Haus Mecke
lenburgStrelitz zu stellenden Reichs-Contine
gents vom wrten Junius1793,und28sten Jan
nuar 1795 verlangten?· das Contingent Unsers
Herzogthums“ oder: „um Unsere getreuen
Unterthanen und Lande vom der reichsgesetzmam

ßigen wirklichen Stellung, Ausrustung und Un
terhaltüng der dazu erfoderlichen Mannschaft,
Pferde und Feldbedurfnissezuentfreieti———

zur AufbringungiderQuoteUnsererDomanen
sowohl als 2VUnserer Ritterschaft: und
Stadte?““ — 3 von Unsern Domanen, dem

ritterschaftlichen Guthern und Stadten, mit
Inbegriffder stadrischen KammereynundOeco
nomieguther, auch der Eximirten — — — obet

gedachten Unsers: Herzogthums nachstehenden
Beitrage——— —von gesammten Einwohs

nern· und Untorthanen Unsers Herzogthums
Mecklenburg. Strelitz Svpon den Stadtern
 - Mecklen
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MecklenburgStargardschen Kreises —

von den Eximirten aus dem Civil- und Mili—

tarstande, auch Hofbedienten und der Geist
lichkeit, auf dem Lande, wie in den Stadten

des Herzogthums MecklenburgStrelitz“, —
mit der Anweisung: „Alle vorspecificirteBei—
trage werden — ——binnen vier Wochen nach
der Verkundigung dieses Unsers Ediets in den
gemeinenLandkastenzuRostockandieverord
nete Einnehmer, und von diesen, mit Beile—

gung obgedachter Specification, an? Unsere
Renterey abgeliefert.“ Auch sollte „der et
wanige Ueberschuß,so viel die Quoten Unserer
getreuen Ritter- und Landschaft betrifft, nach—
deren Beliebung — — der etwanige Ueberschuß

der Domanial-Quote hingegen — — — Uns

ausgeantwortet werden.“

Schwerin. Deduct. Beyl. n. XLV.
und XLVI.

Hiermit waren die MecklenburgSchwerinschen
EinfoderungsEdicte wegen der Kosten des

fur die Herzogthumer Mecklenburg- Schwerin
und MecklenburgGustrow zu stellenden Con

tingents dieser beidenJahre vom 28sten Mayh
1793, und zosten December 1794, jedoch
mit Einschrankung auf die unter Mecklenburg
Schwerinscher Hoheit stehende Lande, fast wort
lich gleichlautend, indem sie,„das Contingent
Unserer beiden Herzogthumer Mecklenburg

Schwe
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Schwerin und Gustrow“ verlangten, und statt
der Naturalstellunge, von gesammten Einwoh—
nern und Unterthanen Unserer beiden Herzog
thumer — — — von Unsern Domanen, den rit

terschaftlichen Guthern und Stadten, mit In
begriff der Kloster-Rostocker-Districtsstadti
schen Kammerey- und Oeconomie-Guther — —

nachstehende Beitrage“ foderten:

„J. von den Domanen und ritterschaftli—

chen und andern Landguthern beider Herzog—
thumer Schwerin und Gustrow — — — mit

Inbegriff der Kloster-Rostocker- Districts—
fladtischen Kammerey- und Oeconomie Gu—
ther, —

II. von den Stadten des Mecklenburgi—

schen und Wendischen Kreises,

III. von den Eximirten aus dem Civil—

und Militairstande, auch Hofbedienten und
Geistlichkeit auf dem Lande, wie in den Stad—
ten beider Herzogthumer Schwerin und Gu—

strow (worunter Academieverwandte zu Rostock
und die Conventualinnen der Landeskloster) —,

ebenfalls mit der Anweisung, „alle Beitrage
in den gemeinen Landkasten zu Rostock — — an

die — —— Einnehmer, und von diesen — — an

Unsere Renterey abzuliefern“, u. s. w.

Als auch den Stadten des Mecklenburgi—

schen und Wendischen Kreises vonder ihnen ge—
v shüg
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setzlich obliegenden Summe der Reichs-Contin—
gentskosten- Beitrage des zweiten Kriegsjah—
res (1794 1795) noch ein Ruckstand zur Last
geblieben war, ergieng, zu dessen Nachsode—
rung,eine außerordentliche Her zoglichSchwe—
rinsche Besteurung uber die Schwerin- Gu—
strowschen Stadte allein,

daselbst, Anl. L. 1.

wogegen Herzoglich Strelitzischer Seits so wenig
eine Gemeinschaft verlangt, als im Stargard
schen Kreise eine ahnliche Besteurung vorgenom
men wurde. Wegen der Kreisprastationen ge

schah von dem Hause Mecklenburg-Strelitz auf
dem Niedersachsischen Kreistage zu Hildesheim
bei dem Kreisdirectorium unter dem 25sten
Julius 1796 der Antrag zur Ausbringung ei—
nes eigenen Kreis-Matrikularanschlags fur den

Stargardschen Kreis zu Ztel des Gustrowschen
Anschlags, welchen er ubernehmen und tragen“

wolle, nach dem vorausgeschickten Grundsatz:
„daß der Stargardsche Kreis Ftel der den bei

den Herzogthumern Mecklenburg-Schwerin
und Gustrow obliegenden Reichs und Kreis

kosten trage:“
Schwerin. Deduct. Anl. LII.

welcher Antrag jedoch, wegen verschiedener Be—
denklichkeiten, unter dem 2 5sten August einst

weilen abgelehnet wurde,
daselbst, Anl. IAIII.

und



Dreizehnte Abhandlung. 79

und seitdem nicht wieder erneuert worden ist, da
in den Repartirionstabellen sowohl uber die Na
turallieferungen, als uber die baaren Verpfle
gungsbeitrage zu der bisherigen Niedersachfi
schen Kreisdefension vielmehr die Herrschaft
Stargard noch fortwahrend unter dem Meck—
lenburg Gustrowschen Matricularanschlag be
griffen ist, welcher auch noch, mit Inbegriff
des Stargardschen Kreises, von dem Hause
MecklenburgSchwerin auf Landtagen verkun
digt wird.

Meckl. Schwer. Staatskalender vom J.
1797, H. Th.S. 171. 173.

Nach demselben Maaßstabe der Ztel sind auch
die bisherigen Stargardschen Kosten der Kreis—
Defenstion dem Herzoglich-Schwerinschen Mi
nisterium(1ztenOctober1796 — zosten Au—
gust 1797) jedesmal wieder erstattet worden;
Gleichergestalt haben beide Landesherren zu den
von ihnen vorgeschossenen Kreis Defenstonsko
sten die Beitrage ihrer respectiven Unterthanen
gefodert,zuderenEinsammlungeine außeror
dentliche Steuer ausgeschrieben, und in den Ein
foderungsEdicten abermals die Grenzen der
Hoheitsbezirke jedes Landes antheils genau be
obachtet, wie solchesdas Herzogliche Schwe
rinsche Ediet vom i 7ten December 1796, und
das Herzogliche Strelitzische vom 25sten Ja
nuar 12107 ergiebt.

Daselbst, Anl. LV. und LVI.
Weil
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Weil aber
a) die beiderseitigen Edicte bloß dazu dienen
sollten, um den Unterthanen anzukundigen, was
sie zu den Reichs- und Kreissteuern beizutragen
hatten; so konnte sowohl nach der Natur der
Sache und dem Begriff der Landeshoheit, als
nach der besondern Mecklenburgischen Verfas—
sung jeder Landesherr in seinem Edict nur sei
nen eigenen Unterthanen, nicht aber, ohne In
consequenz, zugleich einem Theil der Untertha
nen des andern jene Auflagen ankundigen, ohne

daß sich hieraus eine stillschweigende Verzicht
leistung auf die nach den Landes- und Haus

vertragen gebuhrende stillschweigende Theilnah
me an denwirklich erhobenen oder zu erheben

den Hulfsbeitragen zu den gemeinschaftlichen

HauptQuoten mit Rechtsbestand solgern laßt,
welche Entsagung auf ein in der Landesverfas

sung so tief begrundetes Recht selbstimFallei
ner vorherigen gegenseitigen Mittheilung der
Edicte zwischen beiden Landesherren um des—
willen nicht angenommen werden kann, weil,

nach allen vorhandenen Umständen, eine solche
Mittheilung nicht in der Absicht, um uber die—

sen besondern Gegenstand etwas festzusetzen,
sondern ofsenbar bloß zur Erreichung der Gleich
formigkeit, geschehen seyn wurde. Es kann da

her dem Hause Mecklenburg- Strelitz der An—
theil an der Steuer der unter Schwerinscher Ho

heit belegenen Hulfs, Contribuenten um des—
willen,
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willen, weil nicht dieses Haus, sondern das
Haus MecklenburgSchwerin selbigen die
Steuer auferlegt hat, nicht verweigert werden.
Eben so wenig liegt b) in der Aeußerung des
Hauses MecklenburgStrelitz bei dem Nieder

sachsischen Kreistage, „daß derStargardsche
Kreis Ftel der beiden Herzogthumern Schwerin
und Gustrow obliegenden Reichs und Kreis—

kosten trage,“ ein angebliches Bekenntniß,
daß es diese Quote ohne alle Theiinahme an

den Hulfsbeitragen aufzubringen schuldig sey,
und eine Entsagung auf dergleichen Anspru—
che verborgen, da eines Theils jene Aeuße
rungen nicht einmal gegen das Haus Meck

lenburgSchwerin,sonderngegeneinenDrit
ten geschehen sind, und das Haus Mecklen

burg Schwerin keine Rechte daraus erwerben
kann, andern Theils das „Uebernehmen und

Tragen der SteuerQuote noch nicht die grund
gesetzliche Theilnehmung an den Beihulfen aus

schließt, sondern vielmehr, bewandten Umstan
den nach, voraussetzt. Auch ist es 0) nicht als
eine gegen eigene Thatsachen streitende Protesta
tion anzusehen, wenn das HausMecklenburg
Strelitz den Stargardschen Kreis zu einem
Hausvertragsmaßigen Kostenersatz schuldig er
kannt, auch eben diese Schuld fur ihn ohne Aus
nahme oder Vorbehalt wirklich bezahlet hat, und
zu gleicher Zeit einen Theil dieses Beitrags den
Schwerinschen Unterthanen stillschweigend zur

Vierter Band. F Last
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uast rechnen will, da jene Anerkennung und Lei

stung unbeschadet des aufdiesen Theil zustehen
den Rechts geschehen konnen. Uleberall aber
konnen d) die Herzoglich Schwerinschen Ein
foderungs Edicte einenBesitzstand schon um
deswillen nicht begrunden, weil sie mit die erste
Veraulassung zu dem gegenwartigen Rechtsstreit

gegeben hat.
 Enduch kann auch 5) der als Einrede auf

gestellte Umstand, daß hier eigentlich von einer
Naturalstellung, welche zufallig in ein Geld
Surrogat verwandelt worden, die Rede sey,in
Dder Entscheidung nichts andern. Denn wenn
glach das Haus MecklenburgeStrelitz, falls das
Contingent in Natur gestellt worden ware, in den

Distrieten derHulfs Contribuenten eine Aushe
bung zu Stel zu unternehmen nicht befugt gewe
sen ware, sondern seine Aushebung auf den Stre

jitzischen AntheilderMecklenburgischenLandehat
te einschranken, und die solcher Gestalt ausgeho
bene Mannschaft zum Sammlungsplatz des ge
sammten Mecklenburgischen Contingents fuhren
lassen mussen; so wurde doch die aus jenen Di

stricten aufgekommene Mannschaft nicht bloß
dem Mecklenburgischen und Wendischen, son
dern auch dem Stargardschen Kreise zur Hulfe

gerechnet worden seyn, wodurch dann das Star
gardsche Contingent verhaltnißmaßig vermindert
worden ware.

So
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So 'viel hiernachst

B die AnspruchedesHauses
MecklenburgStrelitz wegen des
ritterschaftlichen und stadtischen
Abzugs auf die Theilnahme an
der Hulfse Quote der Stadt
Ro st o ck

anlanget,so sind selbige ursprunglich durch die

zwischen dem Hause Mecklenburg ·Schwerin
und der Stadt Rostock geschlossenen Vertrage
und deshalb eingetretenen besondernVerhaltnisse
veranlaßt Essollnamlichdie Stadt, vermoge
der Beendigung der StreitigkeitenuberdasCon—
tributionswesen geschlossenen Convention vom
26sten April. 1748 9. VII., von allen Arten der
Landescontribution, Reichs Kreis- Fraulein-
und Turkensteuern, vonFortifications Lega
tious Kosten und Kammerzielern befreiet sehn,
und vonderLandesherrschaft vertreten und uber
tragen werden:

„Zum Siebenten befreien Ihro Her—
zogliche Durchlaucht die Stadt Rostock, in
dem sie die Accise erheben, hiermit von al
ler ordinaren und extraordinaren Lan

des Contribution, ReichsKreis Frau
lein und Turkensteuern E fur jehzt und

kunftig dergestalt/ daßsiedes fallsvon Nie
manden besprochen, sondern von gIhro

Durchlauchtnd·DeroFuestlichenNach
F 2 kom
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kommen an der Regierung jetzt als dann
und dann als jetzt verschonet und ubertra—

gen, mithin in alle Wege kraftigst vertre—
ten werden soll,

welches in dem zwischen denselben Interessenten
am 3ten May 1788 abgeschlossenen Erbver—

trag, Th. J. Art. 1. H. 11. bestatiget ist:

Wegen der ordentlichen sowohl als

außerordentlichen LandesContribution, auch
sonstiger Landes  und Reichs Kreis Frau
iein. und Turkensteuer hat es bei den durren
Buchstaben des §. 7. gedachter Convention

sein Bewenden, ohne alle Beschrankung
der Stadtfreihelt in den namentllich dort

ausgedruckten Fallen, aber auch ohne Er
weiterung derselben auf sonstige hier nicht
ausgedruckte Auflagen.

Hierauf ist auch bereits in dem Landesgrundge
setzlichen Erbvergleich von 1755. 9. 519 Be—
zug genommen, indem daselbst die Convention
don 1748 zwar bestatigt wird, jedoch nur

so weit in diesem Vergleiche zwischen Rit
ter und Landschaft an einem, und der Stadt

Rostock am andern Theile sich nicht anders

wohin ausdrucklich verglichen worden, wo
hin aber dasjenige, so oben in dem 2ten
Artikel von den ReichsKreis und Prin

zessinnensteuern vorkommt, nicht zu ziehen

ist, als welche von Uns nach ——
tion
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tion de anno 1748 ubertragen wer

den, hiedurch uberall nicht abgebrochen
wird.

Wenn nun die Rostocker Duodez zum Steuer

belauf in den gemeinen Landkasten nicht einge
het, so wird dadurch der Ritterschaft und den

Stadten dasjenige entzogen, was ihnen von
den Hulfsbeitragen dieser Stadt nach dem Lan

desgrundgesetzlichen Erbvergleich von 1755

J. 110. auf ihre Quoten gebuhret: und wenn

sie selbiges den beiden Durchl. Landesherren in
Abrechnung bringt, so muß dadurch nothwen
dig dem Hause Mecklenburg Strelitz Itel des
sen, was ihm davon zukommt, entgehen.

Als nun im Jahr 1793 die Stadt Rostock

ihre Quote um deswillen verweigerte, weil sie
von dem Hause Mecklenburg-Schwerin die

serhalb ubertragen werden mußte, hingegen
das Haus MecklenburgSchwerin behauptete,
daß die zur Stellung oder. Redemtion des

ReichsContingents erfoderlichen Kosten in der
Convention von 1748 nicht mit begriffen wa—

ren, so wurde ein Herzogl. Paritor-Rescript
vom toten Julius an die Stadt erlassen,

Mecklenburg. ReichsConting. J. Liefer.
S. 132 u. f.

und die Beitrage wurden unmittelbarandie
Rentkammer ausgezahlet. Hierbei hatte nun

 33 zwar
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zwar die Ritter und Landschaft kein merkli
ches InterventionsInteresse, weil sie ihren
Antheil an der Rostocker Ducdez durch den ge

dachten Abzug bereits erhalten unden genossen
hatte.“ Desto mehr war aber das Haus Meck
lenburg Strelitz wegen dessen, was ihm „nicht
als Besitzerder Stargardschen Domanen, son
dern als Landesherrn, nicht als MitHauptcon
tribuenten, sondern als Glaubiger der Beitra

ge mittelbarer Mecklenburgischer Unterthanen zu
Reichsund Kreissteuern, dadurch entgieng,
bei der Sache interessiret: und da jener Abzug
in den Verfugungen des Hauses Mecklenburg
Schwerin gegrundet ist, so kann dasselbe von!
dem HauseMecklenburg- Strelitz deshalb aller
dings in rechtlichen Anspruch genommen wer
den. Dieser Anspruch ist der Mecklenburgi
schen Verfassung, nach den oben entwickelten

Grundsatzen, vollig gemaß. Dennessind1)
die ritter und landschaftlichen Quoten mit ih
ren Accessorien, namlich mit Ztel der Hulfsbei

trage, ohne Rucksicht auf die Hoheitsgranzen,
vermoge des Quoten? Verhaltnisses, unker beide

Durchl. Hauser getheilet. Wennaberauch 2)
die Stadt auszufuhren vermag, daß sie, ver
moge der Convention von 1748, von den Bei

tragen hefreiet ware so ist doch das Haus
MecklenburgStrelitz die Vergutung fur den
angefuhrtermaaßen entbehrten Antheil an der

Rostocker Quote, so wie Ftel furdie Star
gardschen
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gardschen Domanen an der Domanial- Terz
dieses stadtischen Beitrags, zu fodern berech—
tiget, well alsdann aus der Convention fließen

warde, daß das Haus MecklenburgSchwerin
die Stadt, gegen Ueberlassung der Accise, zu

ubertragen und zu vertreten habe, wolches da
durch geschahe, daß die ubrigen, die an der
Rostocker Quote etwas zu sodern hatten, von

selbigenn befriedigt wurden. Daß3).die
Stadt eine solche Exemtion, wodurch sie von
der Quote schlechterdings befreit worden, nicht
erlangt habe, erhellet eines Theils schon daraus,
weil bereits in fruheren Zeiten von Seiten des
Hauses Mecklenburg Strelitz sowohl, als der
Ritter und Landschaft, bei mehrern Gelegen
heiten erklaret worden, daß man keine praju
Licirliche Veranderung der Rostocker Steuer
verfassung zugeben konne und werde,

Kluver a. a.O.Th.IV.S.257.
Iustiss. decis. inip. n. 159 sq. n. 169

q. n. 496.

andern Theils vorzuglich in dem Landesgruud
gesetzlichen Erbvergleich (F. 110 und 118)
die Theilnahme an der Rostocker Quote den

ubrigen Interessenten angelobet ist, und nach
demfelben(9.102)dieStadtRostockvonden
Beitragen zu Reichs und Kreissteuern nicht
eximiret seyn, sondern ordentlich herbeigezogen
werden, auch (H. 112) ihr Beitrag baar zum

F4 Land
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Landkasten eingehen soll, und (H. 519) die
Quote der Stadt von dem Landesherrn uber
tragen wird. Es kann auch 4) die Conven

tion von 1748 dem Hause Mecklenburg- Stre
litz auf keine Weise zum Nachtheil gereichen,
da sie ohne Concurrenz und Einwilligung dessel—
ben geschlossen ist, und die entgehende Quote
muß von der Durchl. Landesherrschaft, von

welcher die Entfreiung ertheilet ist, vergutet
werden.

KIOcK de contribut. c. XVI. n. 67.

Portio exemti in detrimentum
„cConcedentis Principis imputa-
tur.“

Leyser Medit. ad Pand. spec 670.
med. 7. „Exemtio unius non

praejudicdat aliis, nec onus e&amp;x-

„emti in eos transfert.“

J. J. Moser von der Landeshoheit in
Steuersachen, S. 478. und c. 9.

 8.5.
Eben so wenig liegt 5) in dem Landesgrundge
setzlichen Erbvergleich . 519 eine Anerkennung
der Exemtion von Seiten des Hauses Mecklen—

burg Strelitzverborgen, sondern es hat dieses
Haus dadurch bloß die Vertretung der Stadt
durch das Haus MecklenburgSchwerin aner—
kannt, so wie die Ritter und Landschaft keine

ganzliche Exemtlon anerkennt, sondern sich den
Beitrag der Stadt anrechnet, und alsdann den

Durch
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Durchlauchtigsten Landesherren in Abrechnung
bringt, auch die Steuern von der Stadt angen

fuhrtermaaßen wirklich eingefodert worden sind.
Do nun gleich 6) es scheinen mochte, daß, wenn

man den Beitrag der Stadt als eine Reichs

und Kreissteuer betrachtet, das Haus Mecklen
burg Strelitz die Verfugungen des Landes
grundgesetzlichen Erbvergleichs von 1755. wie
in den vortheilhaften, also auch in den beschwer

lichen Puncten annehmen, und den im 6. 519
bestatigten Art. VII. der Convention von 1748

in gleichem Maaße, wie den 9. 110 und 112

auf sich ziehen, mithin die Stadt nach der Rate
des Stargardschen Kreises mit eben der Hand,
womit es deren Hulfsbeitrage entgegen nehmen
will, ubertragen mußte; so kann doch diese Ver
bindlichkeit um deswillen nicht eintreten, weil

die Convention pon 1748 angffuhrtermaaßen

allein zwischen der Stadt und dem Hause Meck
lenburg Schwerin, welches allein den Vortheil
der Accise genießt, geschlossen ist,unddieSteuer
Quote deshalb bloß von diesem Hause ubertra
gen werden muß, hingegen der Antheil an dem
Hulfsbeitrage der Stadt, nach der Analogie der
Landes und Hausvertrage, allen drei Haupt

Contribuenten unter beiderley Hoheiten, folglich
zu Ztel der Mecklenburgischen Ritter und Land

schaft, zu Gute kommt.

35 Es
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Es ist demnach, aus den bisher ausge
fuhrten Grunden, allenthalben, wie im Urtel
enthalten, und zwar, weil diese Sache allerdings

zweifelhaft ist, und erst bei Gelegenheit des ge

drün compromissorischen Processes hinanglich erortetworden, mit Uebergehung und
stilischweigendrVergleichungder Proceßkosten,
hon Uns billig erkannt worden.

A. B. R. W.

LS.
Urkundlich Wir dieses mit
Unserer Facultat Insiegel be
drucken lassen; So geschehen,
Helmstadt, den é6ten De—
cember 1798.

Ordinarius, Decanus, Senior
und ubrige Docdtores der Juri—

stenfacultat auf der Herzoglich
Braunschweig Luneburgischen
Julius-Carls- Universitat da
selbst.
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Bemerkung,
Die, von dem Hof und Landgerichte zu Gustrow,

von seiner Entstehung bis zum 24sten April 1716 pu
blieirten, Gemeinen-Bescheide sind nicht allein ge
sammlet und durch den Druck bekannt gemacht, son
dern auch in de Sammlung Mecklenburgk

scher Landesgesetze II,. Th. S. 200—278zu
sammen abgedruckt; die spaterhin erbffneten Gemei—
nenBescheide, mit Ausnahme des, in der obgedach—
ten Sammlung Nr. VII. befindlichen, GemeinenBe—
scheides vom 7ten Februar 1777, sind aber bis jetzt

nicht gesammlet und zum Theil nicht einmal gedruckt.
Ich glaube daher durch die Mittheilung derselben dem
Hubicum um so mehr gefallig zu seyn, als selbst die

gedruckten Exemplare sehr selten geworden sind.
v. K.

Gemeine Bescheide.

J. Gemeiner Bescheid vom Joten
Octobr. 17 16.

Wal man vermercket, daß dem Boten- Mei

ster und Aeltesten Cantzellisten die Quartal-
Sportul Rechnung allein zu fuhren, bey seiner

andern ordinairen Arbeit, fast —aldt,

F§. 1.
*
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fosdt zu dem auch pro ütili angesehen, daß
der Negstfolgende Cantzellist bey Zeiten ot
in castim futurae Ssuccessionis Von allen

hiezu gehorigen Votlauffige Kundschaft haben
mdgez Alß ist vom Hochfurstl. Gericht auß
diesen und andern dazu bewegenden Ursachen
Verordnetworden,daß in Zukunft die 8por-
tul· RechnungderBottenMeister,undder
andere Ihminder Ordnung solgenderCanzel
liste halben Jahres und abwexels-weiße fuhren
sollen. Wie denn ietzo der Botten Meister
Alard von WeinachtenbisJohannis;„hin-
gegen der· Canzeley Verwandter Ramipe von

sonkrmis biß Weinachten so thane zu fuh
 In har, und solleshinkuistigstetsase dehal.
ten werden.

9. 2.

Undt ob zwahr, waßdieaufzufuhrende
Sportul·RechnunganSichselbstenbelanget,
soll dieselbe nach den alten Fues, wie es alhie in
der Canzelley stets herkommens gewesen, und
schon Vordem in dem Gemeinen Bescheide vom
A7ten Januarii dieses Jahres woll verordnet
worden, gefuhret werden; Itdoch soll zuletzt
eine eigene rubrique Von denen Miserablen
Personen; welchen nach Vorschrift der Land
und HofGerichtsOrdnung die CanzeleyFrey

heit gegeben worden, und was: Sie auß der
Cantzeley frey erhalten, gemacht werden; damit

wenn
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wenn· Sie Victoriam causae erhalten, und die
Sportuln Kraft der Ordnung Von ihnen be
zahlt werden mußen, man sehen konne, was
und wie viel Sie, ohne contradidtionzu er
legen schuldig, und ihnen in Rechnung gefuhret
werden muß; Auch sollen die Hulf Gelder mit
Benennung der Sachen und der Partheyen,
benebst den StrafGeldern, welche bis auf 20

rthlr. inolusive Vermoge Hochfurstl. Verord
nung de dato Schwerin den 29. May 1693.*),
wen folche schon nicht ex contumacia, sondern
auch ex delicto herrußren, denen Sportulm
gewidmet,inspecieindenenMonathen,dar-
innen solche gefallen, angefuhret, undnicht mit
den 8portuln desselbigen Mohnats confundi-
ret werden.

8.3.

Damitaber hinkunftig die Restanten bey
ablegung der Rechnungen keine Confusion ver—
ursachen mogen, und man nicht nothig habe ei
ne eigene Rubric deswegen in der Rechnung zu
halten, so soll derjenige, welcher pro tempore
die Sportul Rechnung fuhret, nach maaßge
bung des den a 7ten Januar. 1716. publicir-

ten Gemeinen Bescheides, welcher hiemit con-

sirmüret und inallenrepetiret wird, denen
Pro

 x) Hochfurstl. Verordnung/ wie osmit den Fig ECEalischen Geldern zu e näÊ
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Procuratoribus und AdvocatisdieMohnats
Zettul gleich bey Endigung eines Jeden Moh—
nats undinsonderheitdes Letzterem bey solchen
Quartal zuschicken, welche auch die Zahlung
in termino 8 Tagen zu praeltiren schuldig
sein sollen: Sollte Sich aber von seiten der
Procuratoren v. s. f. darunter ein Mangel er

zeigen, hat der Rechnungsfuhrender sich deswe
gen bey dem Herren Praeside, Vicé-Praesids,
oder dem der das Directorium hat, am gten

folgenden Mohnats anzugeben, welcher alßdenn
sothane Restanten Von den Saumigen ohne
weiterer Verwarnung per viam FExecutionis

eintreiben Laßen wird. Im fall aber der Jeni
ge, welcher die Sportul-Rechnung fuhret, ent
weder nicht zu gesetzter Zeit den MohnatZet
tul denen Procuratoribus und Advocatis oder

auch am gten Tage des folgenden Mohnats dem
Praelidi v. s. w. zustellen sollte, soll Er die

Mohnatliche restanten auff sein Salarium der

kunftigen Mohnaten ihm abziehen zu laßen
Schuldig und gehalten sein.

§. 4.

Darauff soll der Rechnungsfuhrender alle
Sonnabendt alles das Jenige, so die Woche
uber in den Sportuln geflossen in Jegenward
aller darauß participirenden uberzahlen, und
nach Vorangefuhrten Gemeinen Bescheide mit
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ihnen wegen Einnahme und Ausgabe aus denen
Diarijs, Cassix- und Einschreib Buchern und
andern Rechnungen, welcher Inspection kei—
nem der Intereslenten Verwegert, auch die—
selbe nicht von der Canzeley nach den hausern

genommen werden, sondern daselbsten zu aller
Cantzeley-Verwandten Zutridt und Einsicht
frey bleiben sollen, canserviren, einem Jeden
sein quot jegen Quikung außzahlen, und dar—
auffinRechnungfuhren. Jedoch hat er seine
Außgaben also zu moderiren, daß er Moh—
natlich wenigstens6Fl. baares Geid in Calsa
ubrig behalte, und nicht distribuire, doch aber
soll er keinsen in futurum etwas zu Vermei—

dung aller confulion in der Rechnung Voraus-
geben, ohne Expressen Vorwißen und Be—
willigung des Gerichtes.

§. 5.

Wen den das Quartal fast verfloßen, soll
der Sportul -RechnungsfuhrenderdieRech—
nung Vorbesagter maaßen eingerichtet, und in
solchem Stande haben, daß Er solche dem
Praesidi in der Woche, wenn referiret wird,

wenigstens am Freytage oder Sonnabendt bey
Vermeidung 2rthlr. Fiscalischer Straffe ad
revidendum et collationandum ein tieffern

konne, damit alsdann darauff solche ohn Ver—
zug undzu rechter Zeit nach Hofse in die Reu-

Vierter VBand. G* texey
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terey gesandt werden konne. Danebst soll
Eralich, umb den Verfolg und die Connexion
der Quartal- Rechnung zu haben, dem Prae-
Gai vom Letztern Quartal allemahl ein von
dem ganzenGericht unterschriebenes Lxemplar,

 so wie es der Hochfurstl. Cammer nach Vor
gangiger des hochfurstl. Gerichts revilion bey
Endigung des Quartals zugesandt werden hin—
terlassen Damit bey vorfallenden Dubijs ra-
tion residui und sonsten mam selbige zur Hand
haben konne, insonderheit, wen des folgen

den Quartals Rechnung ad revidendum dem

Hochfurstl. Gericht ubergeben wirdt.

§. 6.

Wannun eines Jeden, der die Rechnung

fuhret Zeit verfloßen,undderandere solche
wieder anzutredten gehalten, soll Jener diesem
waßannoch von baaren Gelde und sonsten bey
Ihm Verhanden treulich und Eyden und Pflich
ten nach außlieffern Schuldig und gehalten
sein.

§. 7.

Damit auch die Papier-Rechnung, und

andere unentbehrliche Canzeley-Außgaben nicht

z hoch sich belaufen mogen; So istfurguht
befunden, daß alle solche particu lier Rechnun

gen Mohnatlich bezahlet und in Rechnung ge.
fuhret



Vierzehnte Abhandlung. 99

fuhret werden sollen, in welchen der hinkunftig
mit auffzufuhren 3 Buch guht Schreib Papier
benebenst einer feinen stangen Lack, so ad ePe-
dienda einem Jeden der Praesidum und As-

sellorum dieses hochfurstl. Gerichts 8 Tage
ante Juricam eingereichet werden sollen c. c

J. v. Klein. B. C.Honinkhusen.
J. Rese. C. Sibeth. Bülov.

Friederich Vilhelm

Hochgelahrter Lieber getreuer, Auff ein ver—
schlossenes unterthanigstes 8uppliciren der
sambtlichen Hof Gerichts Cantzeley Verwand
ten daselbst, Befehlen Wir Euch hiemit gnadigst
und wollen daß Ihr hinkunft Supplicanten
nicht allein alle und Jede ex processu herruh

rende oder sonst Ihm zustehende, sondern auch
die ex delicto prosiciscirende geringschazige
Straffgelder, nemblich a. 3. 4. 5. bis 20 ethlr.

zu Ihren Sportuln einfließen Laßet, und keine
Neuerung zu ihren praeiuditæ einfuhret, da—
mit sie des fernern querulirens enthoben sein
mogen. An dem c. Datum Schwerin
den 29. May 1693.

An

Landt- und Hofgerichts Fiscalem
Dr. Reppenhagen zu Parchim.

G 2 II.
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II. Gemeiner Bescheid vom 1sten
Jjulii 1722.

Als es das Ansehen gewinnen will, daß Pro-
Aatores und Advocati bey Verschickung der
Ackten zu praetendiren gemeinet, daß Acta
guf die UniversitatenundSchoppenstuhle,wo
der vor vielen Jahren entweder in suppli-
cis oder auch in rotulations Reécessen exci-

pirt worden, nicht gesandt werden sollen; so—
chanes Beginnnen aber in Fraudem legis ge
reichen wurde, in Betracht wegen der Exce-

ptionen wieder die Academien und Schoppen
Stuhle in denen publicirten Gemeinen Beschei
den nicht allein, sondern auch in andern gericht
lichen Verordnungen dieses Landes wohl be
—
befundenen Umb standen nach wider drey Colle
gia juris consultorum excipirt werden soll,
Denn aber alle diejenigen, wowider vor dem in

actis quocunque. modo excipirt worden,
da zu gerechnet werden sollten, es gar leicht da

hin kommen wurde, daßfast kein bequemer
Ohrt, wohin acta verschicket werden konnten,
abrig bliebe; weswegen hiemit vorigeGemeine
Bescheide nicht allein confirmirt, sondern an—
noch fexner Verordnung wird, daß denen Par
theyen und denen Procuratoribus und Advo-
us bey denen Rotulationibus, wenn acta

verschickt werden sollen, nur wider zwey oder
befun
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befundenen Umstanden nach, wider drey Col-
legia juris Consultorum, worunter doch die
jenigen, alwo vor dem gesprochen, nicht mit

zu rechnen, zu excipiren zugelassen wird, wor
auf denn bey der Transmission der Acten nur

lediglich, nicht aber auf einige andere, wieder
welche vor dem entweder per supplicas oder

in denen vorigen rotulations Recessen exci-

pirt worden, reflexion gemacht werden soll.
Von Rechts- und Amts Wegen.

Publicatum Güstrow den 10. Iuly Anno

1722.

III. Gemeiner Bescheid vom

6. Maii 1756.

Wann die Erfahrung lehret, daß Procurato-
res und Advocati der Process-Ordnung und

denen bekannten Gemeinen Bescheiden entge
gen, bey relp, erhobener Klage und Einbrin
gung derer Exceptionum ihre Vollmachten
nicht ubergeben, hiedurch aber verschiedene Um
ordnungen entstehen, und fernerhin nicht zu
dulden, als wird der Gemeine Bescheid vom

a7ten Iulii 1576 nicht nur renoviret, sondern
auch gesammten Advocatis und Procuratori-
hs alles Ernstes und bey Vermeidung einer
unnachtassigen Strafe von 6 rthlr. so oft hie—
wieder gehandelt wird, injungiret, furohin

G3 ihre
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ihre Mandata allemahl ab initiò processus,
causa sey simplicis querelae oder werde per

appellationem hieher gebracht, einzubringen,
also ihre Personen resp. bey der Klage und Ex-
ception sogleich zu legitimiren. Wie Wir
nicht minder fub eadeém poena ihnen aufge—
ben, wenn Transmissio actorum etwa von

einem oder andern Theile gesuchet werden will,

solches in Termino rotulationis zu bewur—
cken, da im wiedrigen Fall fie damit nicht sollen ge—

hort, vielmehr die gesetzte Strafe beygetrieben
werden.

Publicatum Gstrow den 6ten Maii 1756.

IV. Gemeiner Bescheid vom

ioten Januar. 1769.

Da die Erfahrung lehret, daß Advocati und
Procuratores die hiebevor publicirten Ge—
meinen Bescheide in vielen Stucken aus den Au

gen setzen, so werden solche bey denen darinn
ausgedruckten Strafen hiedurch erinnert, ge—
dachten Gemeinen Bescheiden sowohl uberhaupt,
als insbesondere wegen der ordnungsmaßig bey
zubringenden Vollmachten fur die Zukunft ge—
nauer nachzuleben. Immaaßen denn den Hof

gerichts-Verwandten hiedurch aufgegeben wird,
keine Klage und Exceptions- Schrift ohne bey

liegende
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liegende Vollmacht anzunehmen, es ware denn
Innnum in mora periculum vorhanden,
auf welchem Fall eine mittlerweilige cautio de
rato hinlanglich seyn soll. J

Von Rechts Wegen.
Publicatum Güstrow den 19. Januar. 1769.

V. Gemeiner Bescheid vom 2zsten

Junii 1770.

Wann sowohl bey Aufnahme derer Curatel—
Rechnungen in Concurs Sachen als ausder
sonstigen Erfahrung sich ergeben, daßindenen
leider! jetzt haufig im. Schwange gehenden
debit·SachendievondenenAdvocatenabzu—
haltende Conferenzen so gar kostbar werden,
diesem zum alleinigen Schaden der jungsten
creditorum einreissenden Uebel aber nachzuse—
hen unverantwortlich seyn durfte, so wird hiemit
cins fur allemahl vestgesetzet, daß bey diesem
Gerichte keinem Gemeinfamen Anwalde oder

curatori bonorum fur jede Confeérence
mehr denn 3 Rthlr. mit Einbegriff der Be—
wirthung,inRechnungpalsirensollen.

Von Rechts Wegen.

Publicatum Güstrow denæa3. Jumii 1770.

G4 VI.
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VI. Gemeiner Bescheid vom zten
Julius 1770.

Wann laut Bescheides vom 6ten May 1756

festgesetzet worden, daß im Fall die transmissio
actòrum verlangt wurde, die Advocati oder
Procuratores in Termino rotulationis

darum nachzusuchen hatten, diesem aber bisher
so wenig nachgegangen, daß vielmehr haufig,
wann bereits acta ad referendum ausgege—

ben, oder gar die Urtheln schon publicirt wer—
den sollen, die Versendung verlangt wird, die—
sem aber nicht langer nachzusehen ist; so wird
obangezogener Bescheid hiedurch renovirt, und
soll im Fall, da in termino rotulationis nicht
auf transmifsion angetragen worden, dem
petito uberall nicht weiter deferirt, sondern die
gesetzte Strafe fort beigetrieben werden.

Von Rechts Wegen.

Publicatum Güstrow den 3ten Julii 1770.

VII. GemeinerBescheid vom 7ten

Febr. 1777.

Da esnicht langer gleichgultig betrachtet wer—
den kann, daß die von diesem Herzögl. Hof—
und Land- Gerichte erkannten Commisssones

darum keinen Fortgang haben, daß bald die

Par
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Partheyen selbst, bald aber die dabey concur-
rirenden Sachwälde die in dem Denuncia-
tions- Schreiben benahmten Termine und oft
in der letzten Stunde verbitten, hiedurch aber
nicht nur die Rechnungs-Aufnahme und anderé

per commissionem in Richtigkeit zu bringert:
de Sachen in Verzogerung gerathen, sondern
auch die ex gremio Iudicii genommene Com-

missarii in ihren sonstigen Geschafften behin
dert werden mussen; so wird hiemit gesammteu
sowohl bereits gewahlten, als kunftig zu erwahr
lenden Commissariis aufgegeben, den Denunt
ciations-Schreiben entweder eine Geldstrafe
oder ein sonst angemessenes pracjudicium zů
annectiren, da denn auf den ohne bescheinigte

legale Ursachen geschehene Abkundigungsfall
resp. die Geldstrafe vom Fiscal behgetrieben
und das praejudicium purisicirt werden solk.
Nach Bewandniß der Umstande sollen auf Kosten
der Sachwalde neue Denunciations-Schrei—

ben erlassen und allemal wurkliche Inpedimen-
ta, sobald sie entstehen, dem Commissarius

kund gemacht werden. Auf diesen Gemeinen
Bescheid haben kunftig Commissarii bey ihren
Citationibus Bezug zu machen, und soll ohne—
hin derselbe den Intelligenz- Blattern inleriret
und in Tabula publica affigirt werden.

Von Rechts Wegen.
Publicatum Güstrow d. 7. Febr. 1777.

G5 VIII.
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VIII. Gemeiner Bescheid vom 25sten
Januar. 1779.

WonndiesHerzogliche Gericht nicht ohne
Mißfallen seit einiger Zeit bemerken mussen,
wie nicht nur von den Procuratoren in den

Juxidiquen verschiedene ganz uberflußige, und
unnutze Anruse geschehen, bei den Advocaten
vber die Fristgesuche bei Interponirung des
Remedi Restitutionis in integrum ad des

ducendum gravamina fast gewohnlich, und
zu den Satzschriften additionales beizubringen
reserviret,und nachgereichet, durch erstere aber
die Juridiquen sich ohne Noth verzogern, durch
letztere hingegen die Sachen unnothig aufgehal
en werden, so aber nicht langer zu dulden ste—
het; als sollen hiemit sub poena 2 Rthlr. in
jedem Contraventions-Fall, den Procura-
doren nachstehende Anrufe, als:

1) um Resolution ad exhibita, so 2. 3.
oder 4. Tage zuvor extrajudicialiter

ubergeben worden;

2). um Publication der Urteln, da in Zu—
kunft in Tabula publica gemeinkundig
soll gemacht werden, welche acta ver—
sandt seyn; da dann, wenn stante Juri-
dica noch ein Bothe retourniret, die Ur—

theile, bei Publication der Bescheide, sol
len eroffnet werden;

3) in
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3) in besonderer Ueberreichung der Voll—
machten;

4) in Uebergabe der Exceptionum contra
Academias;

5) um Nachsuchung der Communication der
rationum dubitandi et decidendi;

So wie den Advocaten, ohne hinreichende Ur—
sachen,

6) die FristbittenbeiInterponirungdes
Remedii Restitutionis in integrum

ad deducéndum gravamina sub poe-
na deserti Remedii, und

7) bei den Satzschriften die Reservirung der
Additionalium, und Beibringung der—
selben sub poena praeclusi et rejectio-
nis schlechthin untersaget seyn;

gleich dann auch die Hochste Herzogliche Gesin—
nung respective vom miten August 1753,
und aAten November 1776 wegen uberhaupt

ohne Bescheinigung nicht zu ertheilender Dila-
tionen wiederholet, auch nachmalen auf den
Bescheid wegen Uebergabe der Vollmachten
bei der ersten Klage, Bezug gemacht wird.
Publ. Güstrow den 2 5sten Januar. 1779.

IX.
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IX. Gemeiner Bescheid vom 1 5ten
Julius 1780.

Wann besonders diejenigen Conltitutiones
und Gemeine Bescheide, welche die im Processe

zu beobachtende so nothige Ordnung zum Au—
genmerk haben, von den mehresten Anwalden
fast ganzlich außer Acht gelassen werden wollen,
und die bei einzelnen Vorkommenheiten deshalb
von Gerichtswegen ertheilte Weisungen solcher
Unordnung im Ganzen nicht steuren mogen,
vielmehr derselben ohngeachtet, bald hie, bald
da, wiederum gefehlet worden; so hat man
sich endlich von Gerichtswegen gemußiget ge
sehen, unter Zuruckfuhrung auf die solcher we—

gen hiebevor ergangene Landesherrliche Verord
nungen und Gemeine Bescheide dieses Gerichts,
aus selbigen insbesondere nachfolgendes, als
wogegen bisher am meisten verstoßen worden,
zu wiederholen, und zur punktlichsten Befol—
gung fur die Zukunft ein fur allemal Ernst ge—
messenst fest zu setzen.

Betreffend:
Erstlich, die von Gerichtswegen anbe—

raumte Vorbescheide; so sollen selbige, wenn
Partes etwa behindert, oder sonst veranlasset
waren, solche abzuschreiben, oder zu verbitten,
hinfuhro jedesmal,

1) wenigstens 3 Tage vor dem Termin,

bei 10 Rthlr. unnachlässig zu erlegender Stra—
fe,



Nierzehnte Abhandlung. 109

fe, dem Gerichte abgekundiget, oder, wofern
ein unvermeidliches Hinderniß solche tempe-

stive Abkundigung unmoglich gemacht hatte,
die eingetretene Verhinderüngsursache bei glei—
cher Strafe zugleich rechtsgehorig bescheiniget
werden, und behalt es ubrigens sowohl in—
taitu. der tempeltiven Anmeldung bei dem
Directorio Tages vorher, als auch intuitu
der Abkundigung an die Partheyen bei dem ge—
meinen Bescheide vom zten October 1702,
und dessen Bestätigungen sein buchstabliches
Bewenden.

2) Woferne nicht, nach Bewandniß der
Umstande, eine andere Frist von Gerichtswegen
ausdrucklich bestimmt worden, sollen die zum
Zweck des Termins etwaeinzureichendeSchrif
len, bei Strafe der rejection, gleichfalls we
nigstens3Tage ante Termimam ubergeben
werden, es ware denn, daßzugleich eine le-
gale Verhinderungsursache, warum die Schrift
nicht so fruh exluhiret werden mogen, beschei—
niget werden konnte, auf welchen Fall aber so
dann auch keine großere Schriften, als hoch—
stens von 1 bis 2 Bogen, admittiret wer

den sollen.
3) Auf diese solchergestalt tempestiye

ante Texminum einzureichende Scripta, falls
sie nicht großer, als 2 bis3Bogensnd, soll
sodann in Termino von dem gegenseitigen

Sachwald alles von Mund aus in die Feder
ver
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verhandelt, mithin keine schriftliche Antwore
zugelassen, vielmehr diese sofort hrevi manu
retradiret werden.

4) Im Fall der Substitution, wovon der

Substituent bei derAnmeldungzumTermin,
dem Directorio per Schedulam die Anzeige
zu machen hat, und welche hienachst in Ter-
mino unter Benennung' des Substituentis

von dem Substituto ad protocollummitzu

bemerken ist, muß der Substitut von der Sa—
che quaest, so gewiß sich vorher hinlanglich
informiret haben, als widrigenfalls sowohl der
Substituent, als Substitut,ineineGeldbuße
vonRthlr. verfallen, und statt des solcherge—
stalt frustrirten Termins sofort ein neuer auf
Kosten des Substituenten, salvo eventualiter
rgressu contra substitutum wieder anberah
met werden soll.

5) Wollte auch Jemand bei angesetzten
Vorbescheiden um Verschickung der Acten zur

Abfassung des Abscheides imploriren; so soll
diefes entweder sofort nach erlassener Ladung
zum Vorbescheide, oder doch wenigstens in
Termino, und sofort bei dem ersten Receß
angezeiget werden, damit die Sache dazu ad
protocollum vollig instruiret werde. Post
Teérminum soll keiner damit weiter gehoret
werden.

6) Bei Appellatlonen an die Reichsge—
richte soll in Termino ad coguoscendum

grava-
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gravramina specifice dociret werden, daß
formalia appellationis Inhalts des aller,
hochsten Privilegii gehorig beobachtet worden,
fub poena5 Rthlr. intuituderAnwalde,
und soll es daher weiter nicht genugen, daß

diese sich desfalls, wie oft mißbrauchlich gesche—
hen wollen, auf das Bewußtseyn des gegensej
tigen Anwaldes berufen. 7

Anbelangend

Zweitens,dieanstandigeundschickli—
chere Einrichtung der gerichtlichen Exhiben-
dorum; so sollen selbige, —

1) ohne durch Zwischen- und Ueberschrei
ben, oder durch Marginalzusatze, Cancella-
tiones und Correcturen verunstaltet zu seyn,

rein, leserlich, constitutionsmaßig geschrieben,
gehorig zusammengeheftet, paginiret, und mit
keinem halben Bogen zum Umschlag versehen
werden. Alles sub poena resp. rejectionis
und constitutionis.

2) Die Anlagen jeder Schrift sollen sub
eadem poena nicht weiter mit willkurlichen

Zeichen bemerkt, oder gar unsignirt gelassen,
sondern mit sortlaufenden Buchstaben oder Zah
len bezeichnet werden, dergestalt, daß wenn
der Klager Buchstaben gewahlet, Beklagter
der Zahlen sich bedienen musse, et sic vice

versa, gleich denn auchdieNummernundLet
tern der Anlagen, sowohl in xubro, als im

margi-
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margine des nigri, allemal mit bemerket wer

den mussen, damit, wenn im Fortgange des
Processes retro darquf Bezug gemachet wird,
selbige sofort zu finden stehen.
 5) Bei gleicher Strafe soll auch das Peti-

tum und die etwanigen allegata in Beibehalt
Fonstitutionsmaßiger Vorscheift, zur Unter—
scheidung von dem eigentlichen Inhalt der
Schrift selbst, allemal ein wenig eingerucket
werden.

4) Insbesondereaber sollen die Anwalde
gich angelegen seyn lassen, auch sub poena
rejectionis, und bei sortdauernder Nachlassig
keit, sub poena alia arbitraria hiedurch an
gewiesen seyn, ihre Schriften gehorig zu ru—
briciren, mithin sowohl den Namen, Stand,
und Wohnort der streitenden Partheyen, als
wer von ihnen Klager oder Beklagter, Im—
plorant oder Implorat, Appellant oder Appel—
Jat, und so weiter sey, nebst ihren Litis. Con-
sorten, deutlich zu exprimiren, auch die alte Ti—
tulatur nicht zu verandern, sondern, wenn statt
der bisherigen, andere Personen vorkommen
und eintreten, die vorigen Namen beizubehal
len, und neben denselben die Namen der heu
hinzu gekommenen und eintretenden Personen
Hinzu zu fugen, den Actum judicialem, sp
sn denen Exhibitis tractirt und expedirt wird,
mit texminis juridicis, z. E. Klage, Litis-

conteltation, Exceptionales, Replio, Dus
*plic.
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plid, Beweisantretung c. vorzuglich aber den
eigentlichen Streitpunct in rubro jedesmal

deutlich und specisico ausdrucken, solchen auch
den ganzen Proceß hindurch unverandert beibe
halten, und wenn uber einen Beipunct gestrit
ten wird, selbigen zugleich mit angeben, z. E.

in pto. fidéjussionis, modo cautionis p. p.
und so auch, wenn das erste Verfahren in einem
Proceß geendiget worden, und die Sache nun

mehro improbatorio, restitutorio, und so
weiter stehet, den jedesmaligen Stand des Pro

cesses, z. E. in pto. Debiti, modo proba
tionis etc. ebenfalls bemerken.

5) Falls auch ad alia acta specialia von

einem tertio Schristen gebracht werden wollen,
es sey interveniendo, adhaerendo, ob litis

denunciationem, oder wie es sonst geschehen
mag; so haben sich die demselben belrathigen
Advocati zuvor nach dereigentlichenRubric
solcher Acten zu erkundigen, und derselben sich
ebenfalls gehorig zu bedienen sub poena re.
jectionis, aliaque arbitraria im fortwahren-
den Eontraventionsfall.

6) Bei gleicher Strafe sollen gesammte An
walde hiedurch erinnert seyn, außer in erlaubten
Cumulationsfallen, weder mehrere, noch vielwe

niger, diverse Sachen, und so auch varschiedene
einzelne Puncte eines und eben desselben Proces

——
wegen jeden diversen Punets hesonders zu im

Vioerter Band. H plori
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ploriren, und sollen auch in specie sowohl die
Jaitis Denunciations- als Reconventions-
Schriften, und zwar letztere in grundleglicher

Beibehaltung des Processus simultanei, in
so ferne die Hof und Land Gerichtsordnung in
Bezug aufdiegemeine beschriebene Rechte solchen
verstattet, jedesmal in besondere Satzschriften

vortragen.
7). Weiter sollen alle Anwalde und Procu-

ratores, es sey in extrajudicialibus oder

gjudicialibus, wenn sie nicht zugleich die Sach
walde und Schriftstellere sind, schuldig seyn,
unter denen Schriften, welche sie exhibiren, ne
ben ihrem vollen Tauf und Zunamen, auch den
Mamen des eigentlichen Concipienten oder Ad-
wocati, çausae zu bemerken,heiStrafevon
5 Rthlr. und sub praejudicio, daßsiewidri—
genfalls als die eigentlichen Concipienten angese

hen, und darnachbehandelt werden sollen, jedoch
unbeschadetderihnen,alsbloßenProcuratori-
hus ohnehinschon obliegenden Verbindlichkeiten
und Verantwortung. —

8) BetreffenddieEinreichungderVoll
machten;behalt es zwar schlechthin dabei sein
Bewenden, daß, wofern nicht Nachtheil oder
Gefahr beim Verzug zu besorgen steht, das er

ste LArhihitum nicht ohne Vollmacht, und we

nigstens nicht absque scautione.de rato, und
whne. ausdruckliche Bitte zur Befristung/ mit

ApecifiquerAnfuhrung der Varbinderungeuw230 e,

23343



Vierzehnte Abhandlung. 115

che,weiterangenommen, sondern sofort von
dem Bothenmeister retradiret werden soll. Wenn
es sich inzwischen zutragen mochte, daß, be
wandten Umstanden nach, denen Anwalden zur
Beibringung der Vollmachten mehrere und lan

gere dilationes zugestanden werden mußten; so
soll doch allemal, wenigstens 8 Tage ante Ter-

minum publicationis sententiae, es sey in

judicialibus oder extrajudicialbus, das
Procuratorium'sogewißund unfehlbar ein
gereichtseyn, als widrigenfalls solches, als ver

faumt und nicht eingereichet, angesehen, und in
der Urthel auf die Bescheidsmaßige Strafe er
kannt werden soll, gleich denn auch fur derglei
chen Dilationsgesuche, und der damit verknupf
ten Kosten halber, weder dem Gegentheil etwas

zur Last fallen, noch dem Sachwald, wenn er

der Zogerung halber schuldig seyn sollte, etwas
in Rechnung passiren soll.
9) In Sachen, wenn der Beklagte im

Strelitzschen wohnet, es sey in erster oder zwei
ter Instanz, soll bei dem Wohnort in specie
mit bemerket werden, daß solcher im Strelitz-
schen belegen sey, bei Strafe von 2 Rthlr. und

der Verbußung aller aus der Unterlassung sonst
etwa entstehenden vergeblichen Kosten.
310) Ein gleiches soll bei gleichmaßiger
Strafe geschehen, wenn uber einen im Stift
Schwerin Wohnenden, in denen zu Recht er
laubten Fallen, die hiesige Jurisdiction proro

H 2 girt
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girt und fundirt, mithin die Erlassung eines Re
quisitorial-Schreibens erfoderlich wird, wie sich
denn, wenngegen einen in der Stadt Schwerin
Wohnenden geklaget werden will, der Sachwald
in specie vorher zu erkundigen und zu bemerken
hat, ob er der Stifts-Jurisdiction unterwor
fen sey, oder nicht?
 i)Daferne bei denen ConclusionsRe
scissions Gesuchen, der Constitution vom 26sten
Februar 1776 entgegen, fast nie die angebliche
ova Punctsweise und specifice angegeben
werden, auch weiter in denen petitis der Unge
horsamsanklagen nur selten das gehorige prae-
Judicium ausgedruckt, und wenn in Schuld

klagen EKxecutoriales nachgesuchet werden,
noch seltener die von dem Executore beijutrei-
bende Summe gehorig specificiret, fondern die
meisteZeit dem Richter uberlassen wird, solche
aus denen Acten zusammen zu rechnen; so wer—
den gesammte Procuratores und Advocati

hiedurch ein fur allemal, und bei Strafe, daß
fur dergleichen vergebliche Supplicate und die
darauf erfolgende Responsa ihnen nichts in
Rechnung passiren soll, erinnert und angewie—
sen, in denen Supplicationen pro rescindenda
conclusions die vermeinte Novasofort Puncts
weise und Constitutionsmaßig zu bemerken, in
ihren Anrufenund Ungehorsamsbeschuldigungen
das Praejudicium gehorig auszudrucken, und
wenn sie um Executoriales in Schuld- und

Geld
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Geldsachen bitten, den Hauptstuhl sowohl, als
die Zinsen cum Termino à quoar und was

mittlerweile etwa darauf bezahlt ist, pecilice
anzufuhren und zu berechnen, und so viel
 12) die Kosten-Moderationsgesuche be—
trifft, so sollen bei jedem finalen Moderations
gesuch vollstandige KostenDesignationes ein
gereichet werden, hingegen nicht Frei stehen, sich
auf die successiye und in soriptis zerstreut
angefuhrte Verzeichnisse, als woraus nur Eon

fusion und Zeitverlust fur den Decernenten ent
steht, zu berufen, bel Strafe der Retradition,
und daß dergleichen ungebuhrliche verursachte Ko.
sten in der Rechnung nicht passiren follen.

Anbelangend

 13) die Formirung der Rechnungen selbst,
so sollen solche, so viel

a) die von gemeinsamen Anwalden in Debit—

Sachen einzureichende KostenDesigna-
tiones betrifft, dergestalt eingerichtet wer
den, daß aus allen dinzelnen Acten und
von besondern Processen, welche entweder
nicht von Anfange an zu denen allgemeinen

ConvocationsActen gehoret, oder zur Zeit
der Einreichung der Rechnung wenigstens
schon davon separirt worden jedesmalen

auch besondere Rechnungen formiret, und
von denen extrajudiciellenBemuhungen,
als Reisen, Missiven, Conferenzen, Ge

H3 richts
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richtstagen c. mit Beifugung der respe
etive abgehaltenen und hienachst dem

Communi. Mandatario brevi manu

zu retradirenden Protocollen und ausge

schriebenen Missiven, in soferne solche
nicht schon ad acta sind, als in welchem

Fall der Acten Numerus anzufuhren ist,

woselbige zu finden sind, gleichfalls be—
sondere Designationes eingereichet wer—
den.

1

In allen ad moderandum einzureichenden
Rechnungen aber sollen uberdem

P) nicht nur die verschiedene einzelne Poste,

als pro copia exhibiti, it. oopia der
Anlagen, ferner pro mandato, porto,
Bothenlohn und documentis nicht zu
sammengeworfen und in folle, sondern
besonders aufgefuhrt, weiter bei dem Bo

thenlohn, wenigstens das erstemal,dader—
gleichen Posten vorkommt, die Meilen
zahl bemerkt, und in Ansehung des Ver

lags, fur jede besondere Munzsorte auch
eine besondere colomne gemacht, son
dern auch insbesondere darauf geachtet
werden, daß die Exhihita in den Pro—
curaturRechnungen keine andere data,
als in den Advocatur-Rechnungen erhal
ten, mithin beide, wo nicht mit dem ge

richtlichen praesfentato, doch unter sich

miteinander ubereinstimmen.

28

8 *

—
In
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In Ansehung des Rotulirens der Acten
sollen weiter

Drittens gesammte Procuratores und
Advocati hiedurch ein fur allemal, und bei
2 Rthlr. Strafe in jedem Contraventions Fall,
wiederholt angewiesen seyn, sowohl in judicia-
Khus, als extrajudicialibus, nicht weiter

per schedulas zu rotuliren, sondern sich in
den angesetzten Rotulations- Terminen person
lichzugestellen,keine MatérialiazuProtocoll
zu verhandeln, sondern bloß darauf Rucksicht
zu nehmen, ob Acta in ihren Nummern und
Belagen vollstandig, und ob und welche Acdta
davon zu separiren oder denenselben zu adjungi

ren sind? auch in ipso Termino otulatio-

nis, wenn gleich vorher schon in Actis auf eine
Transmission der Acten angetragen seyn mag,
annoch zu Protocoll: ob die transmissio acto-
rum begehrt werde, bei 6 Rthlr.runnachlaßig

beizutreibender Strafe, und sub praejudicio,
daß widrigenfalls Acta ins Referat gegeben,

und die Urtheln in JIocoabgefassetwerden sol
len, ausdrucklich anzuzeigen, oder wenigstens,
wennsie etwa von ihren Mandanten daruber
noch nicht instruiret waren, einesinale Dila-
tion dau ad protocollum rotulationis zu

erbitten, und ubrigens zum Zeichen, daß sie
nichtBescheid widrig per schedulas rotu
lirt, noch also ein ihnen nicht bekannter Recess
des gegenseitigen Advocati zu Protocoll ge

H 4 kom
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kommen, dieses mit ihren Namen zu unxer
schreiben.

Da auch endlich
Viertens mehrmalen hemerket worden,

daß mit Außerachtlafsung des Gemeinen Be
scheides vom nnten Julius1703dieAppellat
tiones bloß mediante documento introdu-
ciret werden wollen, und daruber zum Nach
theil der Partheyen die DesertlonsErkennung
erfolget ist; so wird denen Anwalden heiz Rthir.
Strafe aufgegeben, dem obangezogenenBe
scheide genauer zu geleben.

Wienunubrigens, so viel die Anrufe der
Procuratoren · insbesondere in judicialihus:

und in denenInridiquen betrifft, selbige auf
den Gemeinen Bescheide vom 25 sten Januar

1779 zuruck gefuhret werden; so wird schluß

lich hiedurch noch ausdrucklichfestgesetzet,daß,
gleichwie gesammte Procuratores und Advo-

cati ohne Unterschied, obesiewurklichAlvocati-
causae, oder nur nudi Procuratores sub-

scribentes sind, sich nach diesem jetzt verlese
nen Gemeinen Bescheide aufs genaueste und bei.
unnachlaßiger Vollstreckung der darin gedrohe
ten Strafen zu verhalten haben, also auch ih
nen, wenn sie die ihnen zur Subscription zuge

sandte Soripta darnach umandern und umschrei
ben lassen mussen, nicht nur die Erstattung der
desfalls gehabten Kosten, sondern auchfurihre

Bemu
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Bemuhung eine billige Vergutung in mode
rando zuerkannt, und von dem Advocato
eaulae geleistet werden solle.

Damit nun keiner sich mit Unwissenheit ent

schuldigen konne; so soll dieser Geimeine Be—
scheid auch in tabula publica affigiret wer
den.

Publicatinu Gustrow dent ztenInlii 1780.

X. GemeinerBescheid vom 23sten
Julius 1783.

Wann zeithersovieleUnordnungen und Ver
wirrungen,beiFuhrungundAblegungderCu
ratelrechnungen, in denen allhier anhangigen
Schuldwesen vorgefallen,daßnichtnurderen
Aufnahme außerst erschweret wird, sondern auch
die Kosten derselben auf eine unverantwortliche
Art dadurch gehaufet werden, und im Ganzen
sich die Sache nicht mit der erforderlichen Licht
vollen Deutlichkeit ubersehen laßt, die in einzel
nen Fallen deshalb erlassenen Weisungen aber
diesem Unwesen in seinem ganzen Umfange nicht
abhelfen mogen; so wird, zur genauesten Be
folgung sammtlicher Rechnungsfuhrer und ge
meinsamen Anwalde, auch Bevollmachtigten
der Glaubiger, nachfolgende Vorschrift ein fur
allemal ernstgemessensthiedurchfesigesetzet:

H5 1) Die
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1)Die gemeinsamen Atwalde sollen, bei

Verlust ihres Actorats, sich schlechthin nicht
weiter mit dem Rechnungswesen bemengen, son

dern folches lediglich denen dazu bestellten Cura«
toren uberlassen, so wie diese im entgegengesetz

ten Fall allemal selbst und vorzuglich dafur ver
haftet bleiben.

21]Sammtliche Curatelrechnungen aben
sollen nicht, wie bisher fast in den mehresten
Schuldsachengeschehen ist, willkuhrlich, bald
in bald außer den Terminen, sondern allemal
mit einem gewissen Zeitpunct und: zwar, wenn
Landguther einen Zweig der Curatel ausmachen,
jedesmal mit Trinitatis, sonst aber mit Anthouy,
in Einnahme und Ausgabe rein abgeschlossen,
und langstens 4 Wochen nachher, von der An
thony und Trinitatis·Woche angerechnet, bei
Vermeidung willkuhrlicher Ahndung, zu den
Acten eingereicht werden.

3)SodannhabenRechnungsfuhrer,bei
Strafe der Zuruckgabe ihrer Rechnungen, und

Selbsttragung der dadurch veranlaßten Kosten,
nicht weiter in bisheriger Unordnung, alles eins
durchs andere zu schreiben, sondern ihre Rech
nungen in gehorige Rubriken einzutheilen, deren
Ordnung/ in so ferne hienachst nicht besondere
Umstande eine andere Einrichtung erheischen, den

folgenden Rechnungen unverruckt zum Grunde
zu legen, falls etwa auch in diesem oder jenem
Jahre eine Rubrike ausfallen durfte, unter der
z beizu
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betzubehaltenden Aufschrift dieser Rubrike, den
Grund davon kurzlich anzuzeigen, weniger nicht
jede Rubrike besonders zu summiren, am Schlusse
der Rechnung die verschiedenen einzelnen Sum
men zusammen zu rechnen, und so auch zum
Zweck des Abschlusses, die beiden Hauptsummen
von Einnahme und Ausgabe gehorig mit einan
der zu vergleichen, sodann die Rechnung Ord

nungsmaßig zu paginiren, und imubrigendie
Belage der Einnahme mit Buchstaben, und die

Belage der Ausgabe mit Zahlenzubezeichnen,
solche auch, bis zum Schluß der ganzen Rech
nung, nach Moglichkeit, durch alle Rubrlken
ununterbrochen fortlaufen zu lassen.

4) Damit man auch den Cassenbestand ei
nes jeden Termins desto leichter ubersehen und
beurtheilen konne, so ist furohin auch von jeden
Termin in mehrgedachter Jahresrechnung,sol
ches Behufs, wiederum ein besonderer Abschluß
zu machen.

59) Hienachst wird denen Curatoren zur

Pflicht gemacht, einen Conspect des Vermogens—
zustandes, es bestehe dasselbe aus liegenden Grun
den, ausstehenden Foderungen, oder woraus es

sonst nur immer wolle, unter moglichster Bestim—
mung der davon fallenden Einkunfte, deren Ver

fallzeit, auch etwanigen Ruckstande, nebst einem
Verzeichnisse der auf die Masse etwa aufgeliche—

nen Poste, nach deren Alter, und unter Bepr
ung
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kung der Zeit der geschehenen Anleihe, ihren
Rechnungenfurs kunftige beizufugen; und ist
sothaner Conspect, in Absicht jeder ersten von
nun an·zur Aufnahme kommenden Rechnung,
selbiger vorzusetzeit, in Ansehung der folgenden
aber der unmittelbar vorhergehenden am Schlus

se anzuhangen.
6) Wannauchdaraus manche Verwirrung

bisher entstanden, daß Rechnungsfuhrer die ge
gen einander abgerechnete Poste nicht gehorigen
Orts in Einnahme und Ausgabe bringen, son
dern den, nach geschehener Abrechnung, etwa
uhrig bleibenden Rest nur an einem Ort, ent
weder in Einnahme oder Ausgabe, auffuhren;
so haben sie sich auch dieser Unfuglichkeit in der
Zukunft ganzlich zu enthalten.

7) Ferner liegt ihnen ob, die Ordnung der
bezahlten Zinsen thunlichst in jeder Rechnung
unverruckt beizubehalten, und, wenn bereits die
Erstigkeit bestimmt ist, deren Folge hiebei zum
Grunde zu legen.

8) Fallt ubrigens eineMassenschuld, oder
auch eine andere Foderung, durch Erbgangs
recht, oder mittelst Uebertragung, einem andern
zu; so ist bei dem Namen des neuen Besitzers
zugleich auch zu bemerken, daß, und von wem

selbige auf ihn ubergegangen?
9) Weiter werden alle Zahlungen an die

Sachwalde, falls selbige nicht ausdrucklich zum
Empfang des Geldes mit bevollmachtiget find,
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fur die Zukunft schlechthin hiedurch untersagt;
und haben Rechnungsfuhrer selbigen hierunter
so gewiß nicht weiter nachzusehen, als widri—
genfalls sie gewartigen konnen, daß deren etwa
dennoch angenommene Interimsscheine bei der

nachsten Rechnungsaufnahme·ihnen wiederum
zuruck gegeben, und der Posten als baar vorra
thig in der Bestandsumme ihnen zur Last ge
schrieben werden solle.

10) Es hat auch der Curator bei Strafe
der Selbsthaftung keine andere, als in gericht
licher ErmaßigungsichgrundendeAdvocatur—
rechnumgen, zu entrichten, des Endes der ge
meinsame Anwald selbige, bei Ablegung der Cu

ratelrechnung, allemal zu Protocoll zu uberrei
chen hat, an Notarien aber, falls er sie in Cu
ratelangelegenheiten nicht unmittelbar selbst ge
braucht, gar keine Zahlungen zu leisten, indem
deren Rechnungen der gemeinsame Anwald in sei

ne Advocatur und Verlagrechnung gehorig mit

aufzunehmen hat.
11) Bei seinem eigenen Gehalt, und dem

Jahrgelde des Administrators, Holzwarters,
oder anderer von den Glaubigern zu lohnenden

Bedienten, ist von dem Rechnungsfuhrer zu
gleich der Zeitpunct, von welchem das Jahrgeid
anfangt, und bis zu welchem es auch wieder hin
geht, Ordnungsmaßig zu bemerken.
 12) Kommen PosteinderRechnungvor,

deren Nothwendigkeit oder bestimmte Grohe *nicht
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hicht von selbst rechtsertigt; so ist zugleich auch
die erlauternde Ursache davon anzufuhren.

13), Grundet aber eineEinnahme oder Aus
gabe sich in der Beliebung der Glaubiger; so
genugt nicht der bloße Bezug auf dieselbe, son
dern es sind die Conferenz Protocolle oder die
Missiven, worinn deren Zustimmung enthal-
ten, namentlich, und ausdrucklich mit anzufuh
ren, und falls sie sich etwa nicht schon bei den
Acten befinden, als in welchem Fall zugleich der
Ort /wo sie anzutreffen sind, gehorig anzuzeigen
ist, der Rechnung als beglaubigende Belage mit
beizufugen. So wie uberhaupt

14) alle zur Erlauterung und Rechtferti—

gung derabzulegendenRechnungen erfoderliche
Schriften und Papiere, gegen den anberahmten
CommisfionsTermin, von Rechnungsfuhrern
so gewiß mit zur Stelle zu bringen sind, als wi
drigenfalls die aus Unterlassung dieser Obliegen.
heit entspringende Kosten ihnen lediglich zur Last
fallen werden.

15) Damit nun aber auch die bisherige Un

gewißheit, ob gesammte Glaubiger, oder nuy
welche von ihnen, an den vorfallenden Angele

genheiten Antheilgenommen haben? furohin
ganzlich entfernet werdez so wird nicht nur die
in einigen Schuldwesen bereits getroffene Ver
fugung, daß vor jedem abzuhaltenden Conferenz
Protocoll,und so auch bei einer wegen Abwe—

————— senheit
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senheit oder sonstigen Verhinderung hiernachst
erfolgender Unterschrift unter demselben, von den

interessirenden Anwalden ihre gesammte Princi
palen namentlich angefuhret werden, bis zur all
gemeinen Vorschrift hiedurch erweitert, sondern
diesem zu Folge auch, und zwarbei 2 Rthlr.
Strafe in jedem Nichtgelebungs Fall, ernstge
messenst ihnen hiedurch aufgegeben, falls etwa
ihre Erklarungen nicht fur alle zusammen gleich
stimmig erfolgen konnen, bei Abgabesolcherih—
rer Erklarung, fur jeden derselben insbesondere
zu bemerken, ob sie fur selbigen rein beitreten?
oder rein widersprechen? oder den Antrag nut
zur Berichtsabstattung? oder unter verhoffter
Genehmigung annehmen?
 Sedann aber wird auch den gemeinsamen

Anwalden, bei Vermeidung vorerwahnter
Strafe, ein fur allemal zur Pflicht eingescharft,
nicht nur unter jedem von ihnen einzureichenden

Conferenz Protocoll, oder Missive, mit aus
drucklichen Worten zu bemerken, ob gesammte
interessirende Anwalde? und im entgegengesetz
ten Fall, welche von ihnen? und warum nicht?

in oder unter selbigen ihre Erklarung abgegeben
haben? sondern auch, in so ferne solches hin und
wieder etwa noch nicht geschehen seyn sollte zux
Bestellung eines hiesigen legitimirten Anwaldes
an gesammteinteressirendeGlaubiger, beiStra
fe widrigenfalls an den Beschlussen ihrer- Mit
Glaubiger gebunden zu seyn, die behusigenVer

ordnun
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ordnungen auszubringen; zumalen die von eini
gen gemeinsamen Anwalden, in Ermangelung
dessen, bishero hin und wieder wohl geschehene
HerumsendungderConferenzProtocolle an
auswartige Sachwalde und Principalen, als ein

unnothiger Kostenaufwand fur die Masse, und
dem Lauf der Geschaffte hinderlich, fuhrohin
schlechthin nicht weiter gestattet werden wird.

16) Gleichergestalt auch werden sammtliche
gemeinsame Anwalde, damit das Gericht von
allen außergerichtlichen Vorfallen bei Zeiten die
gehorige Wissenschaft erhalte, nach Maaßgabe
der bereits in einzelnen Schuldsachen ihnen des
halb hin und wieder schon gewordenen Weisun—
gen, zur sofortigen Einreichung der Conferenze
Protocolle nach deren Abhaltung, bei Vermei—
dung vorerwahnter Strafe, in allgemeiner Vor
schrift hiedurch ernstlichst verpflichtet.

17) Betreffend hienachst die Eroffnung des
auf die Rechnungsablegung erfolgten Abschie—
des; so bleibt zwar zur Verhutung mancher sich
bisher deshalb ergebener Zweisel und Irrungen,
da namlich, nach verschiedener Curatoren Be—
schwerdefuhrung, die gemeinsamen Anwalde den
verlesenen Abschied ihnen allemal nicht sofort
mittheilen, zu dessen Anhorung und Auslosung
einen andern Bevollmachtigten zu bestellen, Rech

nungsfuhrern hiedutch unbenommen. Es liegt
ihnen aber auch dagegen wiederum ob, selbigen

in
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in diesem Falle beim Schlusse der Commission
so gewiß jedesmal zu Protocoll zu benennen,
als widrigenfalls nach bisherigem Gebrauch,
auch fur sie der gemeinsame Anwald zu Anho
rung des Abschiedes weiterhin vorgeladen, und
die Zeit der Rechtskraft solchemnach auch in
Ansehung ihrer vom Tage des eroffneten Er—
kenntnisses angerechnet werden soll.

18) Schlußlich wird sammtlichen gemein—
samen Bevollmachtigten hiedurch aufgegeben,
sofort nach Eroffnung des auf die Rechnungs—
AufnahmeerfolgtenAbschiedes, außer felbigem
zugleich auch die abgelegte Curatel-Rechnung,
nebst dem dabei abgehaltenen Commissions-
Protocoll, mittelst einer Missive, oder, wenn
grade um diese Zeit durch andere Vorkommen

heiten, etwa eine Conferenz veranlaßt seyn soll
te, in selbiger, denen Anwalden der Glaubi—

ger, zu ihrer Nachricht, und allenfallsigen Be—
richtsabstattung an ihre Principalen, auch nach
Befinden deshalb etwa weiter zu nehmenden

Maaßregeln, bei Vermeidung willkuhrlicher
Ahndung vorzulegen. V. R. W.

Pub]. Gustrow, am Schluß des Rechts—
Tages post Diem Vißtationis Ma-

riae, den 23sten Julii, 1782.

Vlerter Band. 3 XI.
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XI. Gemeiner Bescheid vom 25sten Januar.

1785, als am letzten Tage der Juridic

nach heil. drey Konigen des gedachten

Jahres.

Wann alle bisherige gutliche und ernstliche Er
innerungen es bei den Procuratoren nicht er

wurken konnen, daß sie ihrer Schuldigkeit ge—
maß, und in Vorschrift der Hof und Land
Gerichtsordnung Part. II. Tit. IX. zu den ge

wohnlichen Quartal Gerichtstagen sich geho
rig einfinden, und solche der Gebuhr nach ab
warten, vielmehr selbige seit einiger Zeit fast
mehr, wie jemals, wieder angefangen haben,
entweder ganzlich, oder doch die mehreste Zeit
wahrend der juridiquen wegzubleiben, und es
genugseyn zu lassen, daß sie sich mit dem all
gemeinen Vorwand von Behinderungen, wovon
das Gegentheil uberdem fast die meiste Zeit
notorisch ist, bloß entschuldigen, solches aber
nicht nur dem Gericht zum Despect, sondern
auch dem Betrieb der Sachen in den Rechts

lagen zum Nachtheil gereichet, indem die Sub
sututi selten uberall, oder doch nicht genuglich
instruirt sind, mithin nichts als Zogerung, und
Unordnung in den Anrufen veranlassen; so wird
also mit Bezug auf die Buchstabliche Vor—
schrift der Hof- und Land- Gerichtsordnung
P. I. Tit. IX, und Gemeiner Bescheide

hiedurch
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hiedurch nochmals festgesetzet, verordnet, und
befohlen:

1) Alle Procuratores ohneUnterschied,
und ohne Ausnahme, sollen von Anfang bis
zu Ende jeden Quartal Gerichtstages taglich,
und zu der angesagten Stunde im Gericht er—
scheinen, die ganze Zeit uber, da die Session

dauert, gegenwartig bleiben, sich alles Ein—
und. Ausgehens aus der Audience wahrend
des Anrufens enthalten, und noch weniger vor

geendigter Session wegzugehen, woferne sie
nicht von dem Directorio dazu ausdruck

lich Erlaubniß erbeten, und erhaten. Alles
bei2Rthlr. Strafe fur jeden Contraven-
tionsFall.

2) Kein Procurator darf und soll wider
die Vorschrift der Gemeinen Bescheide von

1692, und 1703, und bei der daselbst bestimm—
ten Strafe von 3 Rthlr. wahrend der einfal—

lenden Juridiquen ohne ausdruckliche Erlaub—
niß des Directorii verreisen, und uber Nacht
ausbleiben.

 Sammtliche Procuratores sind vielmehr
schuldig, ihre Geschaffte so einzurichten, und
zu ordnen, daß sie die ganze Juridic uber ge—
genwartig bleiben konnen. Mußte aber Je

mand derselben wahrend dieserZeit nothwendig
verreisen; so muß er demDixeclorio nicht nur
die Ursache solcher Reise, die Zeit, und den Ort,

J2 wann
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wann und wohin er reiset, gebuhrend anzeigen,

sondern auch sogleich, als er wieder zuruck kommt,

sich schuldigst wieder anmelden, bei gleichmaßi
gec Strafe von 2. Rthlr.

3) Außer dem Fall einer dergleichen uner
warteien, und unaussetzlichen Reise, oder einer
wurklichen Krankheit, oder anderer dergleichen

impedimentorum jegalium sindet keineEnt
schuldigung des Ausble dens Statt.Die Ent
schuldigung muß ubrigens bei demDirectorio
lemai Tagesvorher, falls die Behinderung
nicht etwa erst des hamlichen Tages entstunde,
mit ausdrucklicher Anfuhrung legaler Behinde
rungsursachen schriftlich geschehen, und es ist
auch nicht genug, solche bloß anzufuhren, son
dern der Ausbleibende zugleich schuldig, selbige
erfoderlichen Falls auf seinen geleisteten Procu-
Anor ·Eyd zu bezeugen, oder sonst zu Recht
bescheinigen, bei Sirafe, daß sonst dieEnt
schuldigung, als nicht geschehen, angesehen,
und also gleichfalls mit 2 Rehlr. verbußet wer—

den solle.

MAußerdem ist der Ausbleibende oder
Verreisende bei gleichmaßiger Strafe von
2 Rthir. fur jeden Contraventions? Fall ver
bbunden, einenvollig instruirten —A
zu bestellen, undsolchen dem Directorio je
desmalen mit anzuzeigen.

5) Der
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5).Derjenige nun, der solche Substitution
ubernimmt, und nicht zugleich dafur sorget, daß
er vollig instructus et praeparatus erscheine,
verfallt salvo eventuali regressu contra

subltitutum fur jeden Actenwidrigen, oder
sonst unrichtigen Anruf in eine Strafe von
1 Rthlr., worauf sofort beim Ende der Juridic
in den Bescheiden mit erkannt werden soll.

6) Uebrigens wird Fiscalis hiemit ange—
wiesen, in jeglicher Juridie ein ordentliches
Diarium von den Ausbleibenden, oder nicht

zu rechter Zeit Erscheinenden zu halten, und
dem Directorio beim Schluß derselben einzu
reichen, damit darnach in Entgegenhaltung
mit den, beim Directorio wahrend der Juridio
eingegangenen, Entschuldigungen gegen die Con
travenienten zur Beitreibung der verwurkten

Strafe die behufige Verordnung sofort erlas
sen werde.

Und damit sich keiner mit Unwissenheit,
oder Vergessenheit entschuldigen konne, so soll
dieser Gemeine Bescheid auch in tabula
ublica affigirt werden. Publicatum Gü-
sirow am Schluß des Rechts-Tages den
2 5sten Januar. 1785.

J33 Xii
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XII. Gemeiner Bescheid vom 1ten
Octobr. 1799.

Von dem Herzoglichen Hof- und Landgerichte
werden nachstehende Processualische, den Rech
ten und besonders den Landesgesetzen gemaße,
Vorschriften zur allgemeinen Nachachtung hie
mit bekannt gemacht.

§. 1.

Da die, sowohl auf den Grundsatzen des
gemeinen Rechts, als auf der Vorschrift der
Hof und Land- Gerichtsordnung gegrundete,
mmarische Natur des Restitutionsverfahrens/
sich zwar in Ansehung der Satzschriften des
Resututorii gegen die, in der Appellations

Instanz definitive gesprochenen, Urtheile erhal
den, hingegen in dem Restitutions-Verfahren
gegen die Erkenntnisse in causis simplicis que-
rslae sich nach und nach dahin modificiret hat,
daß in dem letztern zum so unverkennbaren, als
unnothigen Aufenthalt der Sache, Vier Satze,
von jedem Theile zwei, verhandelt werden; so
soll von nun an das restitutorium gegen die

in caulis simplicis quérelae gesprochenen
Urtheile, in Ansehung der darin Statt findenden
Satzschriften, wleder auf seine obgedachte ge—
nuine Naturzuruckgefuhrt,mithinauch in dem
selben, so wie in dem Restitutionsverfahren

contra
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contra appellatoriam definitivam kundba-—
rerweise geschiehet, jedem Theile nur ein Satz
zugestanden, also uberhaupt dasselbe mit zwei
Satzschriften absolviret, folglich auf des Im—
ploraten Exceptionsschrift der Actenschluß,
und der Rotulationstermin erkannt werden,

wobei es sich indessen von selbst versteht,
daß, nach Beschaffenheit der Umstande, recht
lichen Grundsatzen gemaß, die Wiederauf—
hebung des Actenschlusses und ein weiteres

Verfahren nachgesucht und erwurkt werden

möge. In restitutorio contra non-de-
volutoriam aber findet außer dem libello

observanzmaßig keine weitere Verhandlung
Statt.

§. 2.

Ob zwar, die AppellationsInstanz be
kreffend / es bei dem, als Regel, darin Statt
habenden Verfahren bis zur Duplik, nach
als vor, sein volliges Verbleiben behalt, so
wird doch das richterliche arbitrium, nach
Beschaffenheit des Gegenstandes, oder der
Natur des Processes der zum appellatorio
erwachsenen Sache, nur zwei Satze zuzulas
sen, auch hier vorbehalten.

§. 3.

Wann das Herzogliche Hof und Land

gericht nicht ohne Mißfallen bemerkt hat,
2 J 4 daß,
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daß, bekannten Landesherrlichen und Gemein
bescheidlichen Vorschriften entgegen, bei der
Einwendung der zulassigen Rechtsmittel hin
und wieder die Einfuhrung derselber von ih
hen Rechtfertlgung getrennt, und. Behufs der

letztern eine oder wohl gar mehrere Fristen
nachgesucht werden; so werden die Procura
torenund.Advocatendieserhalb(mitalleini
ger Ausnahme der Ausfuhrung der, Appella
rionsbeschwerden, als welche, wenn ihr nicht
a* Iucdicio eine gewisse Frist besonders be—
stimmt worden, observanzmaßig in Termi-
o rorulationis noch angenommen. wird,)
auf die Herzoglichen Verordnungen vom 31sten
Matz, und niten August 1753, und vom

4ten November 1776, wie auch auf die Ge
meinen Bescheide vom aten October 1709,
und vom 25sten Januar 1779, zu deren

unausgesetzten genauen Besolgung um so ernst
licher hiemit zuruckgefuhret, je angelegentlicher
es diesem Gerichte seyn wird, auf die punct
liche Gelebung dieser Vorschriften unabweich
lich zu halten, und sollen die etwa zulassi—
gen Fristen zur Rechtfertigung der Be—
schwerden von nun an nicht mehr fuh

poena delserti remedii, sondern sub poe-
na praeclusi, eaque peremtoria ercheilt
werden.

T 5. 4.
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§. 4.

 ESchlußlich werden gesammte Procuratoren
und Advocaten an die, wegen der Zahl und
Grunde der Fristgesuche mehrmals erlassenen,
Landesherrlichen und Gemeinbescheidlichen Ver
ordnungen, ihrem ganzen Umfange nach, er
innert, und sie zur Gelebung derselben auf die
von ihnen geleisteten Eyde zuruckgefuhret, mit
dem Anfugen

1) daß in den, zur Beeilung rechtlich be—
gunstigten) JudicialsachendieFristen,
nach Bewandniß der Sache, nicht von
Juridik zu Juridik gehen, sondern kur
zer und so, als die Beschaffenheit der
Sache es erfodert, bestimmt, und ohne

Bescheinigung rechtserheblicher Ursachen
nicht verlangert werden sollen;

2) daß in den, zur Verengung der ersten
Frist rechtlich nicht qualificirten, Judi—
rialsachen nach gehabter ersten vollen Ju
ridik, Frist, die zweite Frist, in meh
rerem Betrachte, daß schon die erste
volle drei Monathe umfaßte, und mit—
hin peremtorisch war, nicht anders, als
auf bescheinigte gesetzliche Grunde, und
zwar nur auf drei Wochen, sub hnali
praejudicio congruo ertheilt werden
soll, und

335 3) daß
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3) daß in Extrajudicialsachen, nach Ablauf
der gewohnlichen Termine, weitere Be—
fristungen nie anders, als aus legaler und

ordnungsmaßig bescheinigter Ursache, ge
beten und Statt haben sollen.

Damit keiner sich mit Unwissenheit ent
schuldigen konne;sosolldieser Gemeine Be—
scheid auch in tabula publica afligirt wer—
den.

Publicatum Guüstrow am Schlusse der
Michaelis Juridik, den 12ten October 1799.
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Fragmente

aus dem

Mecklenburgischen

Staats-Canzley-Styl.
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Der CanzleyStyl, imweitesten Sinne die
ses Wortes, war in Deutschland, in dem ver—

flossenen Jahrhunderte und in der ersten Halfte
des gegenwartigen, ein wichtiger Theil des Deut
schen Reichs undTerritorialStaatsRechts,
der Gegenstand der ernsthaften Beschafftigun
gen des practischen und des theoretischenPu
blicisten. Zwar hat ihn der veranderte Sinn
der Regierungen und ein richtigerer Gang der
Cultur gegenwartig ziemlich von der Tages—
Ordnung, worauf er ehedem, sowohl im Ca—

binet, als auf dem Lehrstuhl stand, gebracht;
allein es wurde doch, ich mogte sagen, unver
zeihlich seyn, wenn ein, dem Staats-Rechte
eines Deutschen Landes gewidmetes, Werk bis
zum Vierten Bande angewachsen ware, ohne
einige, wenigstens fragmentarische,Untersuchun
gen uber einige Thee des Mecklenburgi—
schen Staats-Canzley-Sthyls zu lie—
fern.*)

Hier

 Die, von Manzel, in der Sammlung Ro
stocker Gelehrter Sachen Th. VI. S. 414 an
gekundigte, Abhandlung: de idiomate et stylo
Moecldenburgieo saero at lorensi, ist bekannt

lich nicht erschienen.
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Hier also einzelne rhapsodische Bemerkun—
gen uber diesen Gegenstand.

§. IL.

Durchlaucht.

Bis zum maten Jahrhunderte redete der
Mecklenburger seinen Fursten mit: Edler
Herr! an; ) das folgende Jahrhundert fuhr—
tedie Anrede: Edler Hochgebohrner
Herr! ein ); sie mußte aber bald der des:
Hochgebohrnen Fursten weichen“). Al—
lein auch schon gegen das Ende des funfzehnten

Jahrhundeets)undallgemein mit dem, dar—
auf folgenden, sechszehnten Jahrhunderte )

ward

aq) s. z.B.[13481in Potker Samml. Meckl.
 Urk. II. St. S. 26.

b) 3. B. [14361] in Kluver Th. III. St. J.
S. 576.

c) z. B. [13771. Potker St. II.S.20.
13971 Kluver Th. II. St. I. S. 569.
i40 Potker St, V. S. 43.
luas Gerdes Nutzliche Samml. St. II.

90. —

) [r4917 Kiuver Th. III. St.I.S.643.
D 38 Klüper Th. III. St. J. S. 643.

Diesenigen Falle konnen hieher nicht gerechnet
werden, wenn irgend ein unkundiger Para
phrasist altere Urkunden nach dem Style sei
nes Zeitalters adulterirte, z. B. Kluver
Th. I. St. J. S. 625., und Widerlegung der
Defension des BrauRechts, Anl. VII.

e) Dieses mit Urkunden belegen, hieße 9
unden
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ward sie in; Durchlauchtig-Hochge,
bohrne Fursten: verwandelt, welcheAnre
de mit dem Ablaufe des ersten Viertels des

a7ten Jahrhunderts allgemeine Regel ward,
und sich als solche, beinahe hundert und funfzig
Jahre erhielte.

Allein nach dem, die Deutschen Staaten
verheerenden, die Deutschen Hofe aber moder—
nisirenden, dreißigjahrigen Kriege erhielt auch
in Mecklenburg diese Anredeformel eine Ver—
anderung.

Denn in den Jahren des 6ten Decenniums
des a 7ten Jahrhunderts fieng man, sowohl von

Seiten der Herzoge,alsderUnterthanenan,
sie mit der: Durchlauchtigste Fursten:
zu vertauschen.“) Diese Veranderung ent—
stand zuerst an dem Herzoglichen Mecklenbur—

gischen Hofe zu Schwerin,6)und ging von da

auch

kunden dieser Zeit anführen; Ausnahmen sind
sehr selten, z. B. Gerdes St.ii S
328 und 643; Rudlof Pragm. ů—
Th. III. Band J. S. 221.

) B [1656] Ausfuhrliche Betrachtung ei
niger Gemeinschaftsstucke, Anl. 69. und die
2te Fortsetzung der actenmaßigen Rachrichten
c. AÄni ö1b0 65. 66.65.

8), Joh. Friedr. Chemnitz, in der genea-
logia Regum, Dominorum ét Ducu Me.
gap. (in — en mon. ined. T. II.

S., 1717) behauptet, daßHerzog Chritan
ude
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auch auf den Gustrowschen uber. Mit dem
eten Jahrzehnt dieses 17ten Saculums verlohr
fich die vormalige Anrede ganz.)

Hatte unser Regierhaus gleich seit langer,
als dreihundert Jahren von dem Reichs-Ober

haupte die Herzogs-Wurde erhalten; so mach—
ie man davon doch keinen andern Gebrauch, als

daß dem Titel des Fursten der eines Herzogs

zu Mecklenburg vorgesetzt ward; in der Anrede
aber wurden unsre Regenten nicht Herzoge,

son

Ludewig l. diese Anrede Formel zuerst im Jahr
1661 eingefuhrt, und daß sie von da nach Gu
strow ubergegangen sey.

4) Schon unterm 17ten Januar 1659 es der
Superintendent Danel. Jan zu Gustrow
an die, ihm anvertrauete, Geistlichkeit die Er
innerung: Moneo, Principis nostri ciemen-,
tislimi titulum imposterum ubique in pre·
cibus publicis litterisque seribendis, de Man-
dato Serenissimi muteétis, et omisso: Hoch
gebohren: ita scribatis: Dem Durchlauch
ligsten Fursten und Herrn, Herrn Gustaff
Adolph: u. s. w. suh sinemn: meinem gnadig

sten Fursten und Herrn. Sic in precibus pu-
blicis: Tragen dem großen Gott fur Ihro
Furstl. Durchlauchtigkeiten hochgeliebte Ge
mahlin. Id quod humillima mentis devo-

tione ohservabitis. (s. Butzowsche Ruhestun
den Th. V. S. 60261.) Man findet indes
sen die alte Formel noch, s1660] in der ten
Fortsetzung der actenmaßigen Nachrichten,
Anl. 70 und 99. *
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sondern Fur sten genannt, und auch der Aus—
druck Herzoglich (3. B. Herzoglicher Hof,
u. s. w.) war nochnicht ublich.· Erst mit der
Mitte des 18ten Jahrhunderts veranderte sich
dieses; die Anrede ward in: Durchlauchtigster
Herzog: verwandelt, unddie Landesherrlichen
Behorden nannten sich nicht mehr Furstliche,
sondern Herzogliche.

§. II.

Mit den Veranderungen der Anrede-For

mel gingen die Veranderungen derBenennung
in der dritten Person parallel.

Mit der Anrede: Durchlauchtig Hochge—
bohrner Furst: kam die Bezeichnung inderdrit
ten Person: Euer Furstlichen Gnaden:
auf ), und erhielt sich biszudemjenigenZeit
punkt, in welchem in dem i 7ten Jahrhunderte

die Anrede: Durchlauehtigste Fursten: eingefuhrt
ward (H. 1). Denn so wie die Durchlaucht
das Hochgebohrne in der Anrede verdrangte;
so fiel letzteres auch hier weg, und wich dem
Furstliche Durchlaucht . Allein diese
Bezeichnung unterlag verschiedenen Nuanzen;

denn so ward schon gegen das Ende des — 7ten
ahr

a) . B. die Policeyordnung von 1516. Spal

Irss Landesverhandlungen von diefer Pe
riode.

5) Hier gilt die Anmerkung O des vorigen g.
Vierter Band. K
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Jahrhunderts die: Furstliche: in Hochfurst
Tiche Durchlaucht: verwandelt), und dies
ward Regel bis zur Mitte des igten Sarulums,

und bis dahin, daß man zu: Herzogliche

Durchlaucht: uberging (9. J.).

Zur Erbauung fur diejenigen, die zwischen
der Staats-Sprache und dem guten Geschmack

keine Uebereinstimmung zu finden wahnen, ge
denke ich hier ehrenvoll der, im aten Jahrze
hend des 1gten Saculums hin undwieder ge—
orauchten, Erfindung der: HochHerzogli—
chen Durchlaucht 9), welche indessen nur
sehr sparsam angewandt ward und bald ganz
vom SchauPlatz abtrat.

§. III.

Anrede aus den Reichs-Canzeleyen.

Ich darf hler wohl kaum bemerken, daß
das Reichs-Oberhaupt die Reichs-Fursten aus
den alten Fursten-Hausern mit: Hochge—
bohrner Furst: anredet, und daß eine er—

hohete Begrußungs-Formel sich auf einer be—
sondern Beilegung derselben grundet.

Seit

c) schon 1690 (s. Recht der Auseinandersetzungs
Convention. Anl. 95.)

M) s. z. B. Miscellanea historico - iuridica

Mecklenburgica, isten Band S. 37.
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Seitder Zeit, in welcher dieses die Reichs.
Oberhauptliche Begrußungs . Formel fur

Deutschlands alte Fursten ward, erhielten sie
auch unsre Herzoge; allein in der letzten Halfte
des 1 7ten Jahrhunderts ging hierin, in Bezie

hung auf das Herzogliche Mecklenburg Sch we

..nsche Haus, eine doppelte Veranderung vor.
enn

J. erhielt der Herzog Christian Lud—
wig J.‚von Mecklenburge-Schwe—
rin vom Kaiser Leopold J. unterm 1 7ten April

1680 „als der ahlteste regierende Furst des
„Hauses Mecklenburg“ das Pradicat, Dur ch

„lauchtig Hochgebohrner“ »). Die
— 0

unbekannt, da ich weder die Urkunde, noch
die Veranlassung kenne, das Seniorat konnte

sie aber nicht berucksichtigen, da der Herzog Gu

staf Adolph von Mecklenburg-Gustrow langer
regierte, als Herzog Christian Ludewig, und
doch nur die alte BegrußungsFormel erhielt).

K 2 Muth

æ) Pfeffinger, ad Vitriarium. Lib.I.Tit.IV.
§. 6. G. A. Struvii Syntagma juris puhl.
germ. S. 876. Chem nitz, s. J. Anmerk.7.
a. a. O., welcher jedoch diese Urkunde vom
12ten April 1680 datirt; die Urkunde selbst ist
nirgends gedruckt, und Beispiele dieser hohern
Curialia vom Jahr 1689 s. In der Wahrheit
begrundete Gegenvorstellung, Anlage cCc.

5) s. z. B. In der Wahrheit begrundete Gegen
vor



148 Funfzehnte Abhandlung.

MuthmaaßlichwardieseBegnadigungeineper
sonliche Gnadenbezeugung, und erlosch mit dem
Tode des Herzogs, wie die Urkunden von die—

sem letzten Zeitpunkt bis zum 24sten Julius
1693 erweisen mussen, von denen ich aber keine

zur Hand habe. Allein
II. es erhielten unterm 24ten Julius 1693

„die Furstlichen Gebruder Friedrich Wil—
„hetm, Carl Leopold und Christian
Ludewig zu Mecklenburg Schwe—
rin das Pradicat des: Durchlauchtig—
„Hochgebohrnen Furstens, jedoch mit
der Einschrankung, daß dasselbe nur dem
Herzoge Friedrich Wilhelm, als regie—
rendem Fursten, und dessen, in derRegie
 rung folgenden, mannlichen Erben, nach de—
ren Abgang aber seinen beiden Brudern und

deren mannlichen Descendenz, so bald sie zur
Regierung gelangten, ertheilt wurde“c). Die—
fes erhohete Pradicat beschrankt sich also bloß
auf den regierenden Herzog von
Mecklenburg, wenn er von einem

der

vorstellung c. Anl. D. und Justissimae De-
cisiones Imperiales in Causis Mecklenbur-

gieis, Anlagen 38. 40. 44 und 126.

c) Auch diese Urkunde ist nirgends gedruckt. Auch
das ReichsVicariat ertheilet diese Curialien,
s.3. B. Unpartheyische Nachricht der bei der
Kasserlichen Commission vorgekommenen Diffe
renzen, Th. VII. S. 34.
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der gedachtenHerzoglichen Gebru—
der abstammt, und erstreckt sich daher nicht
auf die apanagirten Prinzen dieses Durchlauch
tigsten Hauses 9).

 So wie das Haus Mecklenburg—
Gust ro w an dieser erhoheten Titulatur keinen

Theil nahm;soerstreckt sie sich auch nicht auf
das Herzogliche Haus Mecklenburg—
Strelitz, welches noch bis jetzt die uralte
Reichs- Fursten-Begrußung des: Hochge
bohrnen Fursten:erhalt e).

Es ist auffallend, daß in Ansehung der er

sten Verleihung, bis auf den schon angefuhrten
Chemnitz, kein einheimischer Schriftsteller
des Factums der Verleihung einer erhoheten
Begrußungs-Formel erwahnt, wodurch denn
der, sonst so muhsam aufforschende, Hage—
meister (im Mecklenburg. Staats-Rechte
9. 24. Anmerk. 3.) wohl zu der zweifelhaften

Ungewißheit: ob eine hohere Curialie vorhan
den sey oder nicht, bestimmt werden konnte.

K 3 §. IV.

) s. z.B.Kluver,Th. VI. S. 385. und uber
haupt alle, an den Herzog Christian Ludewig II.
vor seinem Regierungsantritte erlassene, Kai
serliche Verfugungen.

e) s. z. B. die Kaiserliche Bestatigung der Haus
vertrage von 1701, 1755 und 1773.
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§. IV.

Der eben angefuhrte Herr Professer Ha
gemeister behauptet zwar (am angefuhrten
Orte Anmerkung 2.), daß die Herzoge von
Mecklenburg ihrem Titel das Pradicat eines:
regierenden Herzogs: beifugten. Allein
dieses streitet eben so sehr gegen die allgemeine

Theorie des Deutschen AltreichsfurstlichenCanz
ley-Styls, als gegen die kundbarste Mecklen
burgische Canzley-Praxis, welche diese Be
zeichnung nie gebraucht.

§. V.

Eben dieser, um das Mecklenburgische
Staats-Recht so sehr verdiente, Schriftsteller
behauptet auch, daß beide regierende Herzoge
sich durch die Beifugung des von Ihnen re-
gierten Landes-Theils — Mecklenburg
Schwerin und Mecklenburg-Strelitz —

von einander unterschieden.

Allein auch diese Behauptung ist nicht al
lein gegen den CanzleyStyl aller Altfurst

lichen und der mehresten Neufurstlichen Hauser
Deutschlands, sondern streitet auch, in beson
derer Beziehung auf Mecklenburg, gegen die

offen liegendsteErfahrung, da kein Fall vor
handen ist, daß weder in vorigen (Mecklenburg
Schwerin und Mecklenburg Gustrow), noch

in jetzigen Zeiten (Mecklenburg Vcheerhe pecka
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Mecklenburg-Strelitz) die, uber Mecklenburg
regierende, Fursten und Linien sich im Canzley—
Styl durch die specifique Bezeichnung ihres Lan
des Antheils von der andern unterschieden

hatten.

Auch der Ausdruck: Mecklenburgsch we—
rinisch oder strelitzisch ist nie Theil des
Mecklenburgischen CanzleyStyls geworden;
in dem Mecklenburg-Schwerinschen Geschafts

Styl leidet dieser Satz keine Ausnahme, und
bei dem Herzoglichen Hofe zu Mecklenburg—
Strelitz nur in Ansehung der Lehnkammer, des

Consistoriums und der Landtags-Comission,
welche sich durch Mecklenburgisch-Strelitzi—
sche bis jetzt zu bezeichnen pflegen.

§. VI.

Von Gottes Gnaden.

Der Mecklenburgische CanzleyStyl
stimmt darin mit dem der ubrigen deutschen
FurstenHofe uberein, daß die Herzoge von
Mecklenburg ihrem Titel die Worte: Von
Gottes Gnaden: stets vorgesetzet haben.

Ob aber diese Formel vor oder nach

dem Taufnamen des Regenten gesetzet werden

musse? ist eine Frage, woruber die deutschen

Publicisten nicht einig sind, und weshalb Put
K 4 ter
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ter ) bemerkt, daß, wenn man aufdie Pra—
xis sieht, sich daruber keine gewisse Regel geben
lasse, daß aber, in Beziehung auf die Theorie,
Lynker glaube, daß es „dignius“ sey,
wenn der Name des Regenten dieser Formel

vorgesetzet werde. Deutschlands Praxis ist
hieruber getheilt; In Wien, Gottorf, Ber—
lin, Monchen, Hannover, Maynz, Osna
bruck, Dresden, Durlach und an andern Ho
fen wird die Formel; Von Gottes Gnaden: dem

Taufnamen des Furstennach, in Coblenz,
Bonn,“Anspach, Zweibrucken, Arolsen, Go
tha, in den Nassauischen Hausern, in Cassel,
Darmstadt, Lubeck, Oldenburg, Wurzburg,
Bamberg, Hildesheim, Stuttgard, Mum—
ster, Rudolstadt, Sendershausen, Weimar,
Coburg, Gotha, Wolfenbuttel, Dettmold
u. s. w. aber vor gesetzet.

In den Herzogl. MecklenburgSchwerin
schen Behorden wird der Taufname des Re—
genten und der ubrigen Personen des Herzogli-
chen Hauses der Formel: Von Gottes Gnaden;
vor, zu Strelitz aber nach gesetzet.

Was die Geschichte dieser Location betrifft;
so ward diese Formel, so lange die Staats
Sprache unsrer FurstenHofe die lateinische

a) in der juristischen Praxis, Th. N. G. 56. An—
merkung J.
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war, der lateinischen Construction gemaß,
nach dem Taufnamen und zwischen demselben
und dem Haustitel gesetzet z.B.NosAlbertus
Deôi gratia Dux Magnopol. Nachdem
aber diese Mündart auch in dem Cabinet der

kernhaften plattdeutschen Sprache weichen muß
te, kam die Floskel: Von der Gnade

Ghodes: bald vor), bald nach)dem
Taufnamen, ja ward zuweilen, ungramma
ticalisch genug, wohl gar ganz hinter dem
volligen Titel gesetzet z. B. Wy Johann Hert
tho Werle Van der Gnade Ghodes. So sel—
ten letzteres war; so ziemlich unter einander ab—
wechselnd waren die beiden erstern Positionen.
In Laufe des 16ten Jahrhunderts verdrangte
die hochdeutsche Sprache die plattdeutsche
Mundart aus den Mecklenburgischen Canze
leyen; von dieser Zeit an ward diese Formel

gemeinhin dem Taufnamen des Regenten
K 5 vora

b) sa 3. B. Westphalen monumenta inedi—
tas T. IV. S. 933. (v. J. 1328) Sammlung
Meckl. Landesgesetze, Th. J. S. 204.

) s. Gerdes Nutzliche Samml. G. 672, 673,
675, 676, 680. 683, 689. Potrer, St. I.
S. 24. St. UI. G.si9. 22. 35. St. IV.
S. 18. St. V. G. 28 und 42. Dedudtio

unionis, communionis u. s. w. Anl.6und7.
Ladcti species der LandesTheilungen, Anl.2,

3V Mecklenb. Landesgesetze,Th.I.St.ilI.
105. —
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vor gesetzet 2); ob es gleich nicht an haufigen
Beispielen fehit, daß sie auch nach gesetzet
worden e). Mit diplomatischem Grunde laßt
sich indessen behaupten, daß die Vorsetzung die
Regel gebildet habe.

Diese Regel erhielt sich auch nach der, 162 1
erfolgten, Theilung des Herzoglichen Hauses
inMecklenburg Schwerin und in Mecklenburg
Gustrow, jedoch nicht mit der namlichen Be—
standigkeit.
17In dem Herzoglichen Hause Mecklen—

bürgGust ro w blieb siebiszumAussterben
desselben unerschutterlich, und ich habe keine
Ausfertigung aus der Gustrowschen Canzeley

gesehen, welche von dieser Regel abgewichen
ware, wenn man nicht die, in beider Herzoge

Namen erlassenen, Verfugungen hieher rech—
nen

4). Gerdes, S. 207 und 726. Samml. IX.
S.23. Potker, St. III. S. 44. Kluver,
Th. II. S. 805, 742, 689, 659. Urkundliche
Bestatigung des Besteurungsrechts, Ant. 2
und 3. PDeductio wegen des Hufen und Er—
ben modi, Anl. N. Samml. Meckl. Landes

gesetze, Th. J. St. III. S. 201.

e) s. z. B. su46q und 15131, Gerdes, S. 28.
1434] MoIer distinct. iur. feud. G. 601.
frazil Gerdes,S.90.[1555]inDecduct.
wegen des Hufen und Erben modi Anl. L.

33 Kluver, Th. III. St. J. S. 692.
V 3 daselbst, Lu5651 Porker, St. III.. 20.
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nen will, eine Ausnahme, von welcher ich gleich
reden werde.

 II. In demHerzoglichen Hause Meck
lenburg-Schwerin waren die Abweichun—

gen von dieser Regel unter der Regierung des

Herzogs Adolf Friedrich J. hochst selten)).
Sein Nachfolger Christian Ludewig J.
folgte zwar in den ersten Jahren seiner Regie
rung hierin seinem Vater ), fing aber zwischen
den Jahren 1660 und 1670 an, seinen Tauf-
namen der Formel: Von Gottes Gnaden:

vorzusetzen ). Diese Proaposition mag nun zu
gleich mit der Annahme des Nahmens Ludwig
aus Nachahmung des Konigl. franzosischen Can
zeley-Styls (Nous Louis Par la grace de
Dieu), oder deshalb geschehen seyn, weil sie
der naturlichen Constitution gemaßer istz so
blieb sie doch wahrend seiner ganzen Regierung
ausschließend und so vorgeltend, daß selbst die,

mit

) 3. B. svon 1621] Deductio wegen des Hu
fen und Erben modi, Anl. L.

O hieruber die Beispielein Kluver, Th. III.
St. II. S. 279 und 373. Potker, St. J.
S. 46., und in zweiter Fortsetzung der acten
maßigen Nachrichten, Anl. 72.

40) schon 1663. s. zweite Fortsetzungderatten
maßigen Nachrichten, Anl. 1002, und von
1665, Vertheidigte Gerechtigkeit der Herzogl.
Maaßregelu, Anl. 63. Nachher alle Urkun—
den dieses Furstens, s. z. B.
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mit dem Hause Gustrow gemeinschaftlichen Aus
fertigungen, gewohnlich )) nach dem neuen
schwerinschen ·Fuße ausgefertigt wurden *).
Sein Nachfolger Friedrich Wilhelm
setzte diese Formel seinem Taufnamen bald
vor, bald nach, obgleich letzteres seltener war.

Herzog Carl Leopold setzte sie stets vor;
vom Gegentheil ist mir kein Fall bekannt. Eben

dieses git bis auf einzelne wenige Ausnahmen?)
von dem Herzoge Christian Ludewig II.
Allein mit der Regierung des Herzogs

Friedrich ward die Vorsetzung des Taufna—
mens des Regenten vor der Formel: Von Got

tes

) indessen nicht immer; es scheint darauf ange
kommen zu seyn, in welcher Canzeley die Aus
fertigung geschahe; denn es waren zuweilen
auch gemeinsame Ausfertigungen nach dem
Gustrowschen CanzleyStyle eingerichtet. s.
B. Vertheidigte Gerechtigkeit der Herzogl.
RNaaßregeln, Anl. 13., und actenmaßige Nach
richten von dem, was zwischen Ihro Herzogl.
DurchlauchtzuSchwerinund Dero Ritter
schaft 1748 vorgekommen, Anl. 24. des Hof
und Landgerichts, welches der Zeit zu Parchim
war, behielt aber in gemeinschaftlichen Aus
fertigungen den vorigen Styl bei. S. Unpar
theyische Rachricht, was sich bei Kaiserl. Com
—

x) s. z. B. Vertheidigte Gerechtigkeit, Anl. 77,
82 und 95 d.

1), . Samml. Mecklenb. Landesgesetze, Th. J.
St. III. S. 57, 60, 65, 293, 337.
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tes Gnaden: unveranderte Regel des Herzogl.

MecklenburgischenCanzeleyStyls, welche bis
auf diesen Tag ohne Ausnahme Statt sfindet.
Die Grunde dieser Veranderung sind mir nicht
bekannt; ich habe aberseitdieser Zeit: kein
Beispiel des Gegentheils gesehen, und schon in
einer Verfugung, welche Herzog Friebrich
am ersten Tage nach Seinem RegierungsAn
tritte erließ (den z1. May 1756), heißt es?
Friedrich von Gottes Gnaden Her—
zog zu Mecklenburg, wie Er denn auch
unterm gten October 1756 dem Hof und Land.

gerichte eine Vorschrift zuschickte,n, nach wel—
„cher in allen Expeditionen Unser Titular eigent
„lich beobachtet werde, und nach welcher es in
„Patenten: Wir Friedrich von Gottes Gna

„den Herzog zu Mecklenburg u. s. w., und in

„gewohnlichen Verordnungen: Friedrich von
„Gottes Gnaden Herzog zu Mecklenburg? hei
„ßen solle.“

III.Das Herzogliche Haus zu Meck—
lenburgStrelitz behielt dagegen von dem
Anfange seiner Entstehung an, hierin den Gu
strowschen Canzeley-Styl mitsofester Beharr
lichkeit bei, daß aus allen vier Regierungen
dieser Linie mir nur ein einziger Fall der Ab—
weichung — Herzogs Adolf Friedrich IV.

Agnitions-Acte des Landesgrundgesetzlichen
Erbvergleichs vom zosten September 755 —

bekannt ist.
Auch
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Auch bei dem Herzoglichen Hof und Land
gerichte zu Gustrow wird in allen, im Na
men des Herzogs von Mecklenburg-Strelitz er—

gehenden, Verfugungen derselbe dieser Formel
nachgesetzet, wie denn auch derjetztregierende
Herzog Carl von MecklenburgStrelitz dem

Herzoglich Mecklenburg-Strelitzschen Beisitzer
dieses Gerichts unterm 1zten Junius 1794
aufgab, „des fordersamsten ein Siegelmit der
Umschrift: Von Gottes Gnaden Carl Herzog
zu Mecklenburg u. s. w. verfertigen zu lassen,

und sich eben dieses Titels in den Ausfertigun
IAgen zu bedienen.“ Dieses alles gilt in An

sehung beider Herzoglichen Hauser so wohl in
Ansehung der schriftlichen Ausfertigungen, als
der Herzoglichen Siegel und deren Umschriften.

§. VII.

Zufallige Wurden.

Dem gemeinen deutschen CanzeleyStyle
ist es gemaß, daß regierende Herren aus alt
furstlichen Hausern in den Ausfertigungen, min
destens in denjenigen, welche innerhalb Landes
gehen, ihrer zufalligen Wurden z. B. einer ho
hen Kriegsbedienung, des Ritter eines Ordens
und dergleichen nicht erwahnen. —

Hiemit stimmt auch die Mecklenburgi—
sche CanzeleyPraxis uberein. Denn ·so
vpiel

H die
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 1) die Ritter-Ordenanlangt;so ha
ben die Herzoge, ob sie gleich seit dem letzten
Viertel des vorigen Jahrhunderts alle Rutter
fremder Orden waren, und obgleich letztere auf
dem Herzoglichen Wappen bemerkt wurden, der

Ritter-Orden bei Ausfertigungen innerhalb
Landes niemals, und bei den auswartigen Ep—
peditionen nur selten erwahnt; nur Herzog
Christian Ludewig J. von Mecklenburg
Schwerin wich auch hievon ab, indem er,
aus Vorliebe fur alles, was aus den Handen

des Allerchristlichen Konigs kam, Seinem Ti—
tel noch die Wurde eines: Ritter der Or—

den des Allerchristlichen Konigs:
hinzufugte *)J.
 2) Ueber die Nambarmachung aus
wartiger Kriegs-Bedingungen hat
unsre Praxis bir Her nichts entscheiden konnen,
da bis jetzt noch kein, in fremden Kriegs-Dien
sten stehendes oder gestandenes, Mitglied des
Mecklenburgischen HerzogsHauses unsern Fur
stenStuhl bestiegen hatte. Der Herzog
Carl von Mecklenburg-Streläitz ist
der erste, indem er vor Seinem Regierungs«

Antritte Chur Braunschweig- Luneburgischer
Feldmarschall war; allein dieser Wurde —

ob ihre Insignien gleich dem Herzogl. Wappen

hinzu
*) 3. B. Samml, Meckl. LandesGesetze, Th.I
 G. 220. . Guuck ili b
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hinzugefugt sind —geschiehetbloß in den aus—
warts gehenden Ausfertigungen Erwahnung.

Die Herrschaft Stargard.
Diese, an der Mecklenburgischen Herzog

thums Eigenschaft integrirende, Herrschaft
beschließt gegenwartig bekanntlich den Titel un

sers Fursten Hauses, ob sie gleich ehedem in
demselben vor der Herrschaft Rostock stand.

Der Haustitel deraltesten beidenHaupt
linien des Mecklenburgischen Regenten Stamms

war sehr einfach; die zu Mecklenburg nannte

sich bloß: Herrn zu Mecklenburg, so wie
die zuWenden, Herrn von Wenden oder
zu Werle. Blieb dieser Titel gleich in An
fehung dieses letzten Hauses les zu seinem Ab
gange (1436) unverandert; so gingen doch in
dem der Linie zu Mecklenburg verschiedene Ver

anderungen vor; denn
1. seit dem Jahr 1304 ward der Titel ei

nes Herrn zu Mecklenburg mit dem Zusatz:

„und zu Stargard“ vermehrt), und
zu diesem

II.

4) lIohann Fried. Chemnitzii genba—
logia Regum, Dominorum et Ducum Me-—
gap. (in Westphalen monum. ined, T. II.

S. 1655.) Frank A. und I. m. Band II.
S. 175.
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Vuckam (13 16) der Titel der Herr.
schaft Rostock), so wie
i. (1436) der des Furstenthums
Wenden) hinzu.
 Hier“ ist die historische Entwickelung des

Meclenburgischen Haustitels nicht Zwea son
dern nur das Verhaliniß, in welchem Star.
gard und RostockinRucsichtaufdiePracedenz
im Titel zu einander standen.

Es ist ein nofhwendiges Resultat der Ver
gleichung aller derzeitigen Urkunden, daß
Stargard bis zur Halftedesrzren
Jahrhunderts in dem Herzogüchen
Haustitel vor Rostock stand he“ Wor
dem Jahr 1458hist, mir kein Fall des Gegen,
theils bekanut.

Diebeser ursprungliche CanzeleyStyl blieb
in der Stargardischen Linie bis zu ihrer
Erloschung (144 1) unveranderte).Inder
Schwerinschen Linie ging dagegen hierin
eine Veranderung vorz·um sich namlich von der
Stargardischen zu unterscheiden, wie unser

Mecklen517

D Frank, Buch VI Saro —N
) Chemnitz a. a. O. S. 1678. Rudloff
 rgm Handbuch/ Ii. Theli ———

M) Rudloff a. a. O. Th. II. GS.908.

e) Ausnahmen sind ——— Frank,
B. VIIl. G. qd —

Vierter Band, i
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Mecklenburgischer Tacitus/) glaubt, vielleicht
aher auch um den, von ihr wirklich regierten,
Landern einen Vorzug vor denen seiner Vettern
enzuraumen, fing der Her zog Heinrich der
jungere zu Mecklenburg Schwerin gegen die
Mute des a zten Jahrhunderts an, den Titel

der Herrschaft Rostock dem der Herrfchaft Star
gard vorzusetzen 0). Indessen ward diese Ver—
Znderung nicht allgemeineRegel, indem noch
in vielen Schwerinschen Urkunden Stargard
den Vorzug vor Rostock behielt ). Erst nach
der Erlofchung der Stargardischen Linie

(ra71)) ward die Veranderung Regel, und
don bem Jahr 1476 an, habe ich
kreine Urkunde gefunden, in welcher
Stargard vor Rostock gesetzet ware.

§. 2

5) Rudloff in der Anmerk. 4. gedachten Stel
 e. Chemnitzens Hypothese C(a.aO.

S. 1690.) ist nicht anwendbar, weil Stargard
dem Herzog Heinrich der Zeit noch nicht ange
fallen war. ——

) Themnttz a. a O. S. 1690. Frank,
8Viii G.74. Rudloff, S. 908, welcher

cine Menge, diesen Satz beweisender, Urkun
den dafelost in der Anmerk. m) anfuhrt.

¶)Die Belage s. bel Rudloff a. a. O.Not. J..
auch Kluoer, Th. II. S. 23. Wegp uai
 . inedit. T. V. S. 1078. Fr aurtk

— —
i) Rudloff a. a. Oe S
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F. IX.

Ein Unterschied zwischen dem Herzoglich,
Mecklenburgischen Haustitel und demdermehre
sten, wenn nicht aller, Deutschen Fursten legt
darin, daß erstrer aus keinen andern Bestand
theilen, als den Titeln von Provingen, die

wirklich von dem Herzoglichen Hause regierr
werden, besteht.“ Der Herzoglich Mecklenbur
gischer Titel hat folglich nur so vieleBestand.
kheile, als es Haupttheile des Landes giebt,
Dieses ist von den altesten Zeiten her Grundsatz
des Herzoglichen Hauses gewesen. Die din

zu Stargard fuhrte, diesem gemaß, nicht den
Titelder,nachihrerAuseinandersetzungmit
dem Hause Schwerin von dem letztern erworbe
nen, Grafschaft Schwerins), und die Graf—
schaft Leuchtenberg ist aus gleichem Grunde nie

in den Herzoglichen Titel aufgenommen wor

den. CEben diese Grundsatze treten in Ansehung
des Herzoglichen Wappens ein.

9. X.

Diesen Grundsatzen gemaß bewirkte, die
1648 geschehene, Erwerbung der Furstenthu
mer Schwerin und Ratzeburg eine Vermeh
rung des Herzoglichen Wappens, welche indes,
sen erst nach dem 1658ersolgtenAblebendes
Herzogs Adolf Iriebeicher so wohl in Gustrow,

3 als

—1*

65a. O.ff a. uo) Rudl
43 J
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als in Schwerin zur Ausfuhrung kam. Beide
Linien — denn nur die zu Mecklenburg-Schwe

rin hatte gedachte beide Furstenthumer erwor
hen — kamen daruber in Contestation, allein

Herzog Gustaf Adolph von Mecklenburg-Gu-
strow permehrte dennoch sein Wappen mit dem
dieser beiden Furstenthmer. Die Linie zu
Schwerin setzte indessen uber das Ratzeburgische
Kreuzeine offene Krone, die zu Gustrow aber
beliebte solche ohne Krone *). Ersteres ist
jetzt allgemein, da nicht allein die Herzogliche
Linie zu Mecklenburg-Schwerin es beibehielt,
sondern auch das 1701 entstandene Haus Meck
lenburgStrelitz die ofsene Krone beliebte.

9§. XI.

Staats-Sprache.
So weit uns die Urkunden in das Alter

thum zuruckfuhren, war die lateinischeSprache
die alteste, uns bekannte, Mecklenburgische
Staats. Sprache. Ihr coordinirte sich um
die Mitte des 14ten Jahrhunderts die platt
deutsche Sprache, von welcher man fruher keine
Spuren im Mecklenburgischen Geschafts-Styl
findet. Sie verdrangte aus demselben die la
teinische Sprache so bald, daß man letztere
schon gegen das Ende des funfzehnten Jahrhun

 derts

H s. Evers Mecklenburgische MunzVfasserisgheBaenburgischeDunzgfas
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derts nicht mehr in den Landesherrlichen Canze
leyen, sondern nur noch in den bischofiichen Aus.
fertigungen antraf 9).

Die plattdeutsche Mundart mußte indessen
der obersachsischen weichen. Der, aus dem

Reiche geburtige, Canzler (vom Anfange des
a6ten Saculums bis 1516), Brande von

Schonaich fuhrte seine Mutterspracheauchindie
Mecklenburgische Canzeley ein; seinNachfol
ger und Bruderssohn Caspar von Schonaich (bis
1551) und die nachfolgenden, großtentheils
auslandischen, Canzler erhielten und befestig,
ten sie immer mehr, dergestalt, daß es spater,
als vom Jahr 1555, keine Mecklenburgische
plattdeutsche Urkunde giebt ).
Die, bei den Herzoglichen Canzeleyen an—

gestellten, großtentheils auswartigen Rathe und
Bediente fuhrten einen sehr hohen obersachsischen
Dialect ein ), der sich bis zum Ende des 17ten

Saculums erhielt, nach demselben aber sich
mehr und mehr, und besonders seit dem Mini.
sterium des Baron von Dittmar 9) und seiner

93 Nach
a) Rudloff, Th. ILS. 370und q72.
6) Derselbe a. a.O. S. 922 und Th. III.S. 228.

c) Belage liefern fast alle derzeitige Urkunden,
z · B. noch in der Gustrowschen CanzeleyOrd

nung von 1609 ist so oft statt: g: ku undt:
fur d gesetzet.

) Der Einfluß, welchen derselbe auf den reinen,

bestimmten Styl unfrer —
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Nachsolgerzu seiner jetzi

§. XII.

Miscellen.

i) Das Hof und Landgericht zu Gustrom
ward ehedem so wohl in seinen eigenen Ausfer
igumgen, als in den HerzoglichenVerfugungen,
kurz allgemein,dasLandundHofGe
ticht genannt. Dies war bis zum Tode des

Herzogs Carl Leopold (1747) allgemeiner Can
zeley-Styl; mit·demwirklichenRegierungs
Antritt des Herzogs Christian Ludewig II. ward
diese Benendumg aber in Hof- und Land

Geeicht verandert, welche gegenwartig, so
wohl von den Herzoglichen Hofen, als von die
sen Gerichte selbst allgemein gebraucht wird.
Die ursprungliche Benennung ist indeffen noch
in den Vortragen der Ritter- und Landschaft

gnd in den mehresten Kaiserlichen Ausfertigun
gen ublich, indem das Hof und Land· Gericht
in letztern die Addresse: Denen Ehrsamen, ge—
sehrten, Unseren und des Reichs lieben Getreuen
N N. Hofrichtern und Assessoren des furstlich

Mecklen«

hatte, ist unverkennbar, und ergiebt sich aus
ber Zusammenhaltung der StaatsSchriften;
die, von diesem Minister Foßtentheils selbst
gearbeiteten, Deductionen empfehlen sich
zuch in dieser Hinsicht.
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Mecklenburgischen Land und Hof. Gerichts zu
Gustrow: erhalt.

2) Die Canzler der Mecklenburgischen Her
zoge erhielten im vorigen Jahrhunderte das Pra
dicat: Magnificenz (S. III. Band dieser Bei—
trage, S. 34. Anmerk. 1). Mit dem Anfange

des jetzigen Jahrhunderts ward, mindestens
fur den ersten Minister an den altfurstlichen

Hofen Deutschlands, das Pradicat Excel
lenz eingefuhrt. In der Schwerinischen Li
nie war die Stelle des Geheimen Raths-Pra

sidenten unter der Regierung des Herzogs Frie

drich Wilhelm großtentheils besetzet, und mit ob
gedachtem Pradicate verbunden. Unter seines
Nachfolgers unruhigen Regierung war diese
Stelle meistens unbefetzt,undauchHerzogChri
stian Ludewig 11. erster Minister (von Klein)
warnicht Geheimer RathsPrasident, sondern
Canzler. Ging gleich diese Wurde mit dem
Ableben dieses letzten Mecklenburgischen Canz
lers Johann von Klein, und mit der Entlas

sung des Freiherrn von Dittmar (1757)
auch die eines Vice-Canzlers ein; so erneuerte
der Herzog Friedrich doch erst im Jahr
1771 (bis dahin hatte der Graf von Bassewitz
die Staats-Geschafte als Geheime-Rath ge.
leitet) die Wurde des Geheimen Raths-Prasi
denten (Graf Carl Friedrich von Bassewitz bis

1783, ihm folgte der Geheime Raths-Prasi

dent Stephan Werner von Dewitzz, und 1800
24 der
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der, GrafBernhard Friedrich von Basse
witz·.

AmHerzoglichenHofe zu Mecklenburg
Strelitz waren die Prasidenten von Pet kum

(bis 170), von Rauchbar (bis 1722),
und von:Ehrenberg. an der SpitzederVera
waltung; sie waren Prasidenten aller Landesa

herrlichen Behorden, ohne den Titel eines Ge
heimen Raths-Prasidenten zu fuhren, welchen
erst Herrmann von Schere (bis 1758)
erhielt. Sein Nachsolger von Zesterfleth
war, unter dem Character eines Oberhosmaraæ

schalls, und nach ihm der Geheime Rath
Jacobi und der Geheime Rath von Dea

witz, ohne Geheime Raths Prasidenten Chas
racter, an der Spitze der Geschasfte. Letzterer

erhielt diesen Character zugleich mit dem Gras
sen von Bassewitz zu Schwerin, welchen seit
dem auch zu Neu-Strelitz die ersten Minister

Stephan Werner von Dewitz (bis 1784),
Christoph Otto von Gamm (bis 1795)
und Ulrich Otto von Dewitz (bis 1800) in

ununterbrochener Ordnung fuhrten.
3) In dem Herzoglichen Hause Mecklen—

burg Schwerin erhielt in diesem Jahrhunderte
weder der erste Staats Bediente, noch die
ubrigen Minister das Pradicat der: Excel—

lenz, wenigstens nicht im offentlichen Style.
Erst mit der Ernennung des Grafen von Bas—
sewitz zum Geheimen Raths-Prasidenten ward

dieses
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diests Pradicat jedesmahl mit diesem Posten
unzertrennlich und von selbst verbunden) den
wirklich Geheimen Rathen und Ministern ward
es hingegen besonders obgleich in der Regel bei—
gelegt (s. z. B. 1786 und 1798).

;AmHofezu MecklenburgStrelitz war
schon fruher und auch im Canzeley--Styl seit
dem Prasidenten von Scheve das Pradicat:
Excellenz: ein stetes Attribut des Postens des
ersten Minist.ers; die nachfolgenden Minister
erhielten dasselbe aber erst zwischen 1778 und
1784.. Beide Herzoglichen Ministerien be—

dienten sich in ihrer MinisterialCorresponden
dieses Pradicats zwar seit der Erneuerung
der Stelle eines Geheimen Raths-Prasiden—
ten, allein nur fur denselben, mithin in der ein—

fachen Zahl; in der mehreren Zahl aber erst seit
dem letzten Viertel des Jahrs 1777, von wel—

cher Zeit an es Grundsatz ward, daß nicht al—

lein dem Geheimen Raths-Prasidenten, son—
dern auch einem Herzoglichen wirklichen Minl—
ster auch im Canzeley-Styl das Pradicat: Er—
cellenz: gebuhrt. So verordnete z. B. Her—
zog Friedrich am u zten Marz 1778 an das

HofGericht: „Da auch Unser Ministerium
„dem Strelitzschen seit dessen, euch untern 18ten
„December 1777 communicirten, Erblarung
die Excellence in der mehreren Zahl zuruck.
„giebt; so habt ihr kunftighin im Colegial—

85 Schrei
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„Schreiben an die Justiz-Canzeley zu Neu
Strelitz, in welcher die beiden Geheimen
„KRathe von Gamm und Seip das Directo

rxium fuhren, die Excellence gleichfalls zu er—

„wiedern.“*)

5) s. Repertorium der im Herzogthum Mecdlen—

7* Streiitz geltenden Verordnungen, S. 50
und 54.
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Ueber

die, auf einigen Mecklenburgi—

schen Lehn-Guthern haftende,
Verbindlichkeit, bei jedem

Veranderungs-Fall, einen

formlichen Lehnbrief zu
nehmen.

Mit vier Urkunden.
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Da Mecklenburgische Lehnrecht enthalt eine
Abweichung von seinen eigensen, als Regel gel
tenden, Grundsatzen, die um so mehr eine Be—
merkung verdient, als sie bisher der Aufmerk-
samkeit unsrer Feudisten Lentgangen zu seyn
scheint.

EsbedarfhierkeinerweiternAusfuhrung,
daß,nach Mecklenburgischem Lehnrechte, nur
bei der ersten Belehnung eines Geschlechts mit
einem Lehne, ein formlicher Lehnbrief erforder
lich sey, bei nachherigen Veranderungs-Fal—
len so wohlinmanudominanté,als fer-

viente, aber es nur einer bloßen Erneuerung
desselben bedurfe, wobei bloße MuthungsGe
buhren erlegt werden.

DieseGrundsatzeerhaltendurchdie Land—
tagsVerhandlungen/ welche den Landes, Re

versalen vom Jahr 15 72 voraufgingen (Spal
dings Landes-Verhandlungen, Th. J. S. 47.
32. und 84), durch den art. VI. der erwahn
ten Landes-Reversalen und durch Kal—

serliche Entscheidungen (s Iusüss. de-

ciss. Class. I Tit. IX. S. ro8g.u.ff.),beson
ders die Kaiserliche Resolution pon 17335 wie

auch
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auch durch den Landesgrundgesetßzlichen
Erbvergleich von 1755. 9. 453.ff . merk
wurdige Bestättigungen, zu deren Erlauterun
gen das, in der Anlage A. abgedruckte, Zeug
niß (dessen Urschrift zu den Aeten des Her zogl.
Hof · und Land · Gerichts in Sachen der Gebru

dere von Hahn gegen den Baron von Erlenkamp

wegen des Dorss Baumgartenra].Anlage3.
beßindlich ist),»beitragt 2).

Eine Ausnahme von dieser Regul machen
einige LehnGuthet, deren Lehnmanner die Ver
bindlichkeit haben, in jedem Verande«
rungs-Falle das Lehn durch einen

formlichen Lehn.Brief zu erneuern,
und dabei eine großere Gebuhr, als die Mu—

thungs-Gebuhren, gewohnlich K Procent des
Werhsalso , der gewohnlichen Laudemial
Gebuhren, zu erlegen. Nach dem Mecklen
burg· Schwerinschen StaatsCalender 1800
glebt es in dem Mecklenburgischen Kreise 29,

Gamehl, Gersdorf, Harmshagen, Horst,
Kressin, Penzin, Dutzow, Kleinen Thurow

Sand

..II.

H s. lob. Dav. KB hler (E Ioach. Dieton
a Preen) difs. de origine et incrementis in-

rium ef privilegiorum nolulitetis Mecklen
burgicae, Goetting. 1739, 4. XXIV. N.2.
 auch Rock Conf. T. N. Cons. N- Vor
rede undR.30.
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Sandfeld, KleinenSalitz. Stavenow, Pri—
bhorn,Grese, Kitzow, Schimm, Kleinen-
Grabow, Großen Luckow, Kleinen-Luckow,
—äu Mustin, Weselin, Crahlstorff, Da—

merez, Goldenitz und Gramnitz), und in dem
Wendischen Kreise 25. (Gresse, Leisterforde,
Vellahn Wendisch-Lipitz, Großen Lunow,
Kleinen· Lunow, Tangrimm, Alt- und Neu
Vorwerk, Amalienhoff, Gottin, Kassow,
Tellow, Rey, Leisten, Gubkow, Guthendorf,
Vietow, Wehnendorf, Großen- und Kleinen
Kraase, Klink, Klopzow, Massow und Schon
berg), uberhaupt also in Mecklenburg 54 sol
cher Haupt und Neben-Guther.

Ein Lehnbriefuberein, mit dieser Verbind
lichkeit verbundenes Lehn Guth, uber Wen
disch Lipitz, vom Jahr 1704 ist in West

phalen monumentis ineditis, Th. IV. S:
1240—1742,undzweiandere(uberGu
thendorf vom Jahr 1701 und uberAmalien
hoff von 1794) in den AnlagenB.undGetin
extenso abgedruckt und ·darin den Lehnmannern
zur Pflicht gemacht, „das Lehn, so ofteszu
„Fall kommt, zu empfahen und daruber ci
„nen formlichen Lehnbrief zu neh—
„men.“.

3  3
127

§. III.



176 SechzehnteAbhandlung.

9. III.

DerGrund, der Ursprung*) und die Ver
anlassung der Abweichung in Rucksicht dieser
Lehne von der Regel, ist mir nicht bekannt, und
whesche inch nicht bei allen Gorhernigteich im
allgemeinen aber wohl bald unentgeldliche Ver
leihung der, dem Lehnherrn angefallenen, Leh
ne unter diesem ausdrucklichen Vorbehalt (s.
Rudloffs pragmatisches Handbüch der Meck.
lenburgischen Geschichte, Th. I1. S. 94u, auch
Gerdesnutzliche Sammlung, Si631), bald
Erlassung verwirkter Lehnsfehler unter dieser
Bedingung, bald andere, mit der Bedingung

dieser Gegenleistung verbundene, Lehnherrliche
Gnaden--Erweisungen.

§. IV.

In neuern Zeiten, besonders seit derRe
gierung des Herzogs Friedrich Wilhelm, ist
diese Verbindlichkeitmehrmals der Gegenstand
offentlicher LandesBeschwerdengewesen,wel
che die Einruckung derselben, besonders in die;
Lehnbriefe uber Gamehl, Greven, Pokrent,!
Gresse und Netzband, auch im Jahr 175 er
neuerte (Wolf Repertoriumuberalle Landes
Angelegenheiten S. 5314.). Jene altern Be

schwerden
6) Beispiele aus altern Zeiten hat derHerr Re

gierungs Rath Rudloff aus den Jahren
445 umd 1503 an der angeführten Stelle an

gefuhrt.

7
—J
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schwerden wurden durch die angezogene Kaiser
liche Erkenntnisse dahin entschieden, daß diese
Verbindlichkeit keinem Lehnsmanne aufgedrun
gen werden solle.
 Der Lehnherr erwiederte auf letzten Be—
schwerden durch die Sternbergsche Landtags
Resolution vom 2 8sten November 1758: „daß

„bei Communication des LehnrechtsEntwurfs
auchdie bei der LehnKammer einzufuhrende
„Taxr-Ordnung vorlangst ausgehandigt sey,
„mithin die PublicationundEinfuhrungeiner
gewissen Tax-Ordnung zur Zeit nur auf die
„Erklarung der Ritter- und Landschaft beruhe.“
Diese reprasentirte darauf unterm 9ten Ja
nuar 1759:,, bewandten Umstanden nach beru
„he die Publication der TaxOrdnung nicht so
„wohl auf ihrer Erklarung, als vielmehr dar
„auf, daß alles in die, dem J. 140. und 436.

„des LandesGrundgesetzlichen Erbvergleichs
„gemaße, Wege eingeleitet werde, welchem
„nachst sie auf die Furstmildeste Erfullung des,
„im 439. und 466.69.desErbvergleichsgege—
benenhochsten LandesfurstlichenWorts und
„Zusage respectueusest angetragen.“ Wie nun

hiernachst in dem Rescripte vom22sten dessel
ben Monaths abermals sehr vieles zur Bestar
kung der Lehnherrlichen Befugnisse wegen der,
von dem Vasallen in denerneuertenLehnbriefen
auch wider ihrenWillen einzuruckenden, Clau—
sul, auf jeden Fall einen erneuerten Lehnbrief
Wierter Band. M zu



378  Lechzehnte Abhandlung.

zu nehmen und dafur Procent zu erlegen, an
Zefuhrt ward, die Ritter und Landschaft aber
dagegen unterm 7ten Jun. 1759 eine aus fuhr

liche Beantwortung bergeben hatte; so gab
der Lehnherr unterm 2 3sten October desselben

Jahres die Versicherung,,daß die Ritter und
FLandschaft sich der fordersamsten Abstellung
Zaller Ueberschreitungen desH.466.des bLan
des·Grundgesetzlichen Erbvergleichs sodann
Agewiß zu erfreuen habensolle,wenn sie zuvor
derst beweisen konne, daß neuerlicherWeise
bei solchen Guthern, die vormalen mit diesen
onere nicht behaftet gewesen, die gedachte
 Clausul jemandemaufgedrungenund so auch
das Praestandum erhohet werden wolle.“

In den Landtags Beschwerden de dato
Sternberg den 28sten Nov. 1760 ward dieser
Gegenstand zur ersten Beschwerde gemacht.
Die Ritter- und Landschaftstellte darin vor:
 zuvorderst nehme sie es inUnterthanigkeitfeier
ichst an, daß Serenissimus gerechtest im—
probiren, wenn Jemandem diese Clausul auf
Igedrungen werde, woinalternLehnbriefen
 felbige nicht befindlich, und wenn dies gleich
geschehen, solches als eine Uebertretungdes
 466. 9. des Landes-Grundgesetzlichen Erb
vergleichs ansehen, auch deren Abstellung in
Gnaden versichern. Wenn die Ritter und

Landschaft hiernachst beweisen solle, daß neuer
—— „licher
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„licher Weise bei solchen Guthern,“ die vor
„mals mit diesem onere nicht behaftet gewe
Ssen, die geklagte Clausul Jemandem aufge
„drungen; so musse sie zur Richtigstellung des
„„status oontroversiae bemerken, daß, wenn

Jemand sich anheischig machte, auf alle Falle
„einen erneuerten Lehnbrief zu nehmen, wohl
„nicht fuglich gesagt werden konne, daß da
„durch ein nus auf das Lehnguth gebracht
„worden, sondern daß allenfalls nur ein onus
personale daraus fur den Besitzer erwachse.
„Das thema probandum wurde also eigent
„lich dieses sseyn: daß, wenn die Clausul den
„hiebevorigen Lehnbriefen uber ein Guth einver
„leibt gewesen warel, die nachmalige Besitzere
„desselben nicht schuldig zu gestatten, daß die
„Clausul ihren neuen Lehnbriefen einverleibt
„werde. Ein mehreres konne ihr zu erweisen
propitio inre nicht aufgelegt werden, und
„wenn sie auch selbiges fuhrten, wurde es den
„noch uberflussig und irxrelevant seyn. Nun
„habe sie aber bereits unterm 10ten Januar
1757zureichlichausgefuhrt, daß die Einru
„ckung dieser Clausul in die Lehnbriefe je und
alle Wege, seit der Zeit sie eingefuhrt werden
„„wollen, von der Ritter, und Landschaft uber
„haupt unterthanigst verbeten, derselben, als
„neuerlich, widersprochenunddaruberbeina
„he seit hundert Jahren Beschwerde gefuhrt;
Serenissimus hatten der Ritter  und Land

—M2 „schaft
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schaft dagegen ganz allgemein gerecht  gna
Idigste VersicherungenundResolutioneser
Dtheilt, und Kaiserliche Majestat auch in der
„Resolution vom 2 3sten Marz 1733 die Clau

sul unter die prajudicirliche und der Vasallen

iura schmahlernde postulata mit dem gar
merklichen Beifugen gerechnet, daß alles,
was darunter geschehen, wieder aufgehoben

seyn solle, und in eben der Absicht versichere
auch der 9. 466. des LandesGrundgesetzli
chen Erbvergleichs in ganz allgemeinen Aus
drucken, ohne einigen zumachenden Unter
Inscheid, daß in den Lehnbriefen die gewohnli
chen Formalien und Clausuln allewege beob
Jachtet und wider Wissen und Willen der Va—
sallen, keine neue und ungewohnliche Clau
suln den Lehn Briefen einverleibt werdensol
len; Außer diesem sey in der Vorstellung vom
— — nach Nothdurft erwiesen,
daß, wennauch ein oder anderer Vasall es
seiner Convenienz erachtete; folglich mit
freiem Wissen und Willen sich verbindlich ge
„macht hatte/ auf jeden Fall einen erneuerten
Lehn-Brief zu nehmen, er, nach der Natur
der Pactorum und Obligationnm, damit

doch nursich und hochstens seine, von ihm
Posterirenden, keinesweges aber seinenAg
naten und noch weniger, wenn das Guth
„durch Concurs oder Kauf in andere Hande

—3geriethe, den Successoribuswurde prajudie
„ciren
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„ciren und diesen ein solches onus aufburden
„konnen.“

„Stehe dieses, so folge ohne Widerspruch,
„daß die Agnaten und Sucoessores singnlare
nicht schuldig, wider ihren Willen die Clau
Dsul in ihren Lehnbriesen zu gestatten, wenn
selbige gleich den hiebevorigen einverleibet ge
wesen ware, folglich sey dasjenige, was der

Mitter- und Landschaft zu beweisen oblieget,
„vollig erwiesen.“ V

Sollte in einer so klaren Sache ein fernes
„rer Beweis, wie sie nicht hoffe, nothig seyn;
so wurde die Herzogliche LehnKammer zu er

weisen haben, daß gegendie allgemeine Dis
„position der Landes -Gesetze, und gegen den

indolemderObligation dennoch ein Agnat
„oder Successor singularis schuldig sey, zu
gestatten, daß die Clausul seinem Lehn-Briefe
„einverleibet werde, wenn sie in den hiebevori
„gen Lehnbriefen gestanden.“

„Konnte auch die Herzogliche LehnKam
„mer dieses erweislich machen; so leide es doch
 keinen Widerspruch, daß die Forderung des
JProcents fur einen erneuerten, auf jeden
Fall zu nehmenden, Lehnbrief so wenig fur
ein observanzmaßiges paotum zu halten, als
„weniges nothig eine Verhohung dieses Prae-
 standi besonders zu erweisen.“
 Die LehnKammer stelle es in keine Ab—

„rede, daß sie dasProcentfureinener—
M3— „neuer
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neuerten Lehnbrief nehme; die Landes-Re-
versales wissen aber von einem solchen¶Pro
cent nichts; sie gedenken desselben mit keinem
„Worte; Der 4359. 9. des Erbvergleichs re—
ducire die LehnTaxe, bis eine TaxOrdnung
publiciret worden, ad statum der Reversa
Zlen; Es solle nach selbigem bei der Lehns,
Canzeley fur die Expeditiones nicht mehr,
Jals was die Reversales im Munde fuhren,
„genommen, ja es solle, was dem zu wider

etwauberVerhoffen geschehen, zu keiner con—
sequence gezogen werden.“

Hiemit sey ohnstreitig das K Procent fur
„observanzwidrig, fur eine Erhohung der Ta—
„re;, ja fur eine den Landesgesetzen ganz ab—

stimmige Einfuhrung einer schweren Taxe er—

„klaret.“

3

„In Absicht auf die gar große, den Va—

„sallen hiedurch zu wachsende, Beschwerde,
„wolle die Ritter, und Landschaft jetzt nichts
erwahnen, sondern sich allein auf ihre Vor—
 stellung vom 7ten Jun. 1759 beziehen, und

„Serenissimum aber einst devotest bitten,
„nunmehro dieser, durch so viele schriftliche
Werhandlungen zu Ertheilung einer gerecht
gnadigsten Entschließung genugsam zubereite
Slen, fehr erheblichen Beschwerde die endliche
gnadigste gewierige Endschaft, Inhalts ihrer
hiebevorigen gemaßigten Reprasentationen
vom ioten Januar 1757, 9ten Januar ind

„T7ten
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 „Aten Jun. 1759, um so mehr zu geben, als
der Ritter und Landschaft im 16 1- und 162
76. des Erbvergleichs die gewisseVersicherung
„ertheilet, daß diejenigen Beschwerden und
Angelegenheiten, die bereits inLandes-Ver
 tragen und Ordnungen, und in— vorhin er
theilten Resolutionibus ihre abhelfliche
) MRaaße erlanget, oder sonst in Iquido beru
hen, und wobei contra iura provincialia et

 was vorgegangen, unworzuglich und ohne
Weitlauftigkeit, nach Recht und Billigkeit,
Nnoch bei wahrendem Landtage abgethan wer
den, diejenigen aber, welche altioris inda-
ginis sind, langstens binnen Jahres Frist
 und vor dem nachsten Landtage zur gleichma
ßigen billigen Endschaft durch gnadigste Lan
derfurstliche Erledigungen und Erklarungen
kommen und gelangen sollen.“

Auf diese Vorstellung erfolgte unterm z3ten
December 1760 die, in der Anlage D. abge
druckte, Landesherrliche Resolution.

Dieser Gegenstand ward auf dem Landtage
vom Jahr 1764 wieder erortert. Serenissi-
 us antwortete auf die deshalb, und auf Veran
lassung der Einruckung dieser Verbindlichkeit
in die Lehnbriefe uberGamehl, Greven, Po
krent, Gresse, Netzeband und andere Lehngu
 ebebese Vesthwede, underm gien Ro-
 M4 vember
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vember 17642, die Zahl der Lehnguther, wel
chen das onus einer Annahme erneuerter
Lehn-Briefe auf jeden Fall, und der Erlegung
„des 4Procent zugemuthet, sey schon
derzeit so abgemindert ), daß es uberflussig
„sey, dieser Beschwerde halber weitere Anrege
„zu thun.“

„. Auf demLandtage vom Jahr 1765 wieder
holte die Ritter und Landschaft diese Beschwer
de: „sie musse dieserVersicherung zwar Glau
„benbeilegenund sich dabei heruhigen, daß
„die Zahl nicht allein werde gemindert, son
„dern auch hiernachst voslig getilgt werden, und
somit zu fernerer Beschwerde Fuhrung in
diesem Betreff alle Gelegenheit auf horen wer
„de;“ worauf unterm 28sten November 176
die Landesherrliche Antwort erfolgte: , Seret
nilssimushatten mit Befremden eine vei sol
„cher bloßen GnadenErweisung von Beschwer
„den gefuhrte Sprache wahrgenommen, durch
„welche sie Sich zu weiterer solchen Gnaden.
„Erweisung keinesweges bewogen finden kon
„nen!“ *).

8§. V.

a) 7 und KleinenDratow, denen diese
Verbindlichkeit vormals auch oblag. —

1). Wolf Repertor. uber alle Landes Angelegen
hriten, S. 514. S. auch die Anlagen i. und
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§. V.

185

—29 —

—

Hiemit sind, meines Wissens die Vers
handlungen uber diesen Gegenstand geschlos
fen, zumahl'inneuernZeiten die Zahl dieser
LehnGuther, bis auf die h. IIs gedachten, nach
und nach gemindert ist.

A.

Als die Gebrudere und Vettern die Hulmen von
uns als ihren paribus der Hochfurstlichen Meck

lenburg. Gustrowschen Lehnscurie geziemend
verlangt haben, ihnen ein beglaubtes attesta-
tum zu ertheilen, 1), daß, wann alte Lehne
aus Creditoren Handen reluiret worden, als

dannkeinneueLehnbrief,sonderneinbloßer
Muthschein genommen,unddaß, wann 2) der

Lehne bey Absterben des Valalli oder sonsten
Folge geschehen, gleichfallß kein neuer Lehnbrief,

sondern lediglich ein Muthschein ertheilet und
darauf absque novo instrumento denen um
standen nach der LehnsEyd aufgenommen sey;
dieses aber alles der Observance dieser Lande
und also der Wahrheit gemaß ist; So haben
wir verlangtes Gezeugnis ihnen nicht verwei—
gern konnen, sondern ertheilen selbiges vermits
telst dieser unserer eigenhandigen Unterschrift

M5— und
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und beygetruckten angebohrnen adelichen Peet—

schaft, —0———
Anno 171 3.

 daß obgesagtes der alten

uu (I. 8§ * coutume gemaß, bezeu
 * gen wir;

Siegfried Voß.
L. G. von Blucher.

Friedrich Adam ve
der Oster

Gustaff von Fer«
ber mpp.

1

—

B.

Lehnbrief aber das kehn-Guth
Guthendorff.

Von Gottes Gnaden Wir Friedrich
Wilhelm, Herzog zu Mecklenburg, Furst
zu Wenden,Schwerin und Ratzeburg, auch
Graf zu Schwerin, der Lande Rostock und
Stargard, Herr c. *

Uhrkunden und bekennen hiemit fur Unß und
Unsere Succellores, Regierende Herzogen zu
Mecklenburg, Alß Unß der EhrbareUnser Lie
ber Getreuer Lieutenant Johann Friedrich

Hobe

318

25.
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Vobe unterthanigst angelanget und?gebeten,
Wir geruhen wollten, ihm dieGnadezuerweis
sen und ihn mit dem Lehn Guht Alten und Neuen
Gutendorff zu investiren, den von Weyland

Unsers Herrn Vetters Herzogs Gustavadol phs
Liebden Hochseeligen Andenkens ihm sub dato
Gustrow den16Sept.1691.ertheiltenLehn
brief zu renoviren und ihn deßfallsfur Unsern
getreuen Lehn Manngnadigstaufund anzuneh
men, Und wir dann außsonderbahrengnaden
und Unß darzu bewegenden uhrsachen auch in
ansehung der getreuen und nutzlichen dienste,
welche Unß besagter Lieutenant Johann Frie-
drich Hobe und seine nachkommende Lehnsfol
ger in unterthanigster devotion und sidelitäb

Ppraeltiren und leisten mogen, wollen und sol
len, seinem unterthanigsten petito zu deferi-
ren gnadigst gemeynet seyn, So haben Wir
demnach mit wolbedachtem Muht und rechten
wißen vorgemeldten Unsern Lieben getreuen Lieu-
tenant Johann Friedrich Hobezu Unsern
Lehn Mann gnadigst auf- und angenommen,
und ihm und seinen Mannlichen Leibes-Lehns-
Erben vorerwehntes Unser Lehn Alten und
Neuen Gutendorff mit allen deßen Pertinen-
tien und gerechtigkeiten zum rechten ueuen

Mannlehn einhalts der Unser getreuen Ritter
und Landschaft ertheilten Reversalen uberlaßen
und verliehen. Conkeriren, reichen und lei

hen auch hiemit und in Krafft dieses ihm, Lisu-
J tenant
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tenant Johann Friedrich Hobe und seinen

MannlichenLeibesLehnsfahigenErbeninlines
descendentebißnachderenabgangundin li
ne llarerali feinen Agnaten Eines Nah-
mens: und Sthildes biß in den Vierten Grad

indlusivis UnsereigenthumlichesLehnAltenund
Neuen Gutendorff mit allenund jeden dessen
pentinsntien und Zubehorungen, auch Unter
thanen/ oRecht und Gerechtigkeitenwieesdie
vorigen Lehnsfolgere besaßen/ genutzet. und ge
brauchet habenundzubesitzen,zuniltzenund
zu gebrauchen befugt und berechtigt gewesen,
dergestalltundalso,daßEr,JeutenantIo-
Bann Friedvioh Hobe, und seine Leibes Lehns
Erbeninabsteigender Linie und hinfuhr von Unß
und Unseren Successoren an der Regierung,
mehrbesagtes Guht Alten und Neuen Guten-
dorff sambt allen pertinentienund gerechtig
keiten Lehnsweise und gedachtermaaßen einha—
ben, besitzen, nutzen, genießen und gebrauchen
follen und mogen. Hingegen soll Er und seine
Mannliche Leibes Lehns Folgere und nach de—

ren Abgange seine simultanese ivestirte ogna-
ti so oftes zu Fall kombt, solch Lehn
zu rechter Zeit muhten, verdienen
 üund'emphahen, auch daruber form
tiche Lehnbriefe abfordern, Unsere ge—
treue LehnManner darumb seyn und bleiben,
Unß den schuldigen Roßdienst auf erfordern ge
horsamlich leisten, allezeit Unsern Schaden war
— nen F
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nen, bestes thun, arges abwenden, alß ge—
treue LehnManner ihren, Erb und Lehnherrn
zur thun pflichtigseynundbilligthunsollen,und
Er, Lieutenant Johann Frijedrich Hobe,
Unß daßelbe gelobet und geschworen, auch sei—
Hen Réverss Brief hieruber gegeben hat. Wir
und Unsere Succeslores, Herzogen zu Meck
lenburg, sollen und wollen auchoffters gedach—
ten Unsern lieben getreuen Liöuitsnant Johann

Friedrich Hobe und seine Mannliche Leibes

Lehns Erben zzusambt seinen Mittbeschriebenen,
gleich andern unseren Lehnleuten bey ihren Rech
ten schutzen und handhaben.Alles ohne gefahr
deundargelist.
 — 4

Deßen zu Uhrkund haben Wir diesen Un
sern Lehnbrieff mit eigenhandiger Suhscription
und unserm Furstl. Insiegel corroborirt und
bestatiget, So geschehen auf Unser Residend
und Vestung Schwerin den 10 Decemb. anno

Siebenzehnhundert Ein.

Friedrich Wilhelm H. z. M.

(L.65)

G.
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Lehnbrief uber das Guth Ama—
lienhoff.

Wir Friedrich Franz vonGottes
Gnaden«Herzog zu Mecklenburg, Furst zu
Wenden, Schwerin und Ratzeburg, auch
Graf zu Schwerin, der Lande Rostock und

Stargard, Herr c,

Urkunden und bekennen hiemit fur Uns und

Unsere Nachfolger regierende HerzogezuMeck—
lenburg, gegen Jedermann, daß Wir auf un
terthanigste Bitte des Ehrenvesten, Unsers lie—
ben Getreuen Commissions-Rath Johann Da

vid Tarnow, Wir geruheten ihn, wegen der,
bisher zu dem im Amte Gustrow belegenen
Lehn Guthe Gottin gehorenden, von ihm mit
Unserer Landeslehnherrlichen Einwilligung de
dato Schwerin den 26stenNovember 1792

erhandelten, und unter Unserer hochsten Zustim
mung von ihm Amalienshoff benannten, Meie—
rey, zu Unfern Lehn-Mann auf- und anzuneh
men, und ihn damit, als wie mit einem Haupt
Guthe und neuem Mann--Lehn zu belehnen,
denselben aus Uns bewegenden besondern Ursa—
chen lund Gnaden, insonderheit aber in Ruck
sicht auf, die getreuen und nutzlichen Dienste,
welche Unser Commissions-Rath Johann Da—
vid Tarnow und seine nachkommende Lehns
 Folger



Sechzehnte Abhandlung. a91

Folger im schuldigen Gehorsam leisten konnen,
sollen und mogen, zu Unserm Lehn-Mann auf
und angenommen, und ihm und seinen zu benen

nenden Lehn Folgern besagte, bisher zum Lehn
Guthe Gottin gehorige Meierey, jetzt Amalien
hoff genannt, mit allen damit zugleich erhan
delten Zubehorungen, zum rechten neuen Mann

Lehn uberlassen und verliehen haben.
 Conferiren, reichen und leihen auch hiemit
und Kraft dieses, ihm, dem Commissions
Rath Johann David Tarnow und seinen mann
lichen LeibesLehnsfahigen Descendenten bis zu
deren Abgang, demnachst in der SeitenLinis
aber seinen VaterBrudern, dem StadtSe
cretair Andreas Felix Tarnow zu Gustrow und
dem HospitalMeister Julius Michael Tarnow
zu Rostock, auch seinem Vater-Bruders Soh
ne, dem Doctor Joachim Christian Tarnow
zu Rostock und deren sammtlichen mannlichen

LeibesLehnsfahigen Erben, obbenanntes Un
ser eigenthumliches Lehn Amalienhoff mit allen
desselben Zubehorungen, Rechten und Gerech
tigkeiten, wie solches die LehnManner von
Gottin, als bisheriges Pertinenz dieses Guths
besessen, genutzet und gebrauchet haben, oder
solches zu besitzen, zu nutzen und zu gebrauchen
befugt und berechtiget gewesen sind, also und
dergestalt, daß nun und hinsuhro er, der Com
missions-Rath Johann David Tarnow, seine

mannlicheLeibesLehnsfahigeDescendentenauch
mit—*
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mitbeschriebene Agnaten und Lehnsfolger die
Meierey Amalienshoff sammt Zubehorungen,
Rechten und Gerechtigkeiten, von Uns und Un—

sern Nachfolgern an der Regierungals ein
Haupt Guth, Lehnsweise und gedachtermaa
Hen, folglich nur allein mit Ausnahme doer Uns

und Unsern Successoren zustehenden in den Lehn
briefen uber Gottin ausdrucklich reservirten
Hlesch- und Wild-Jagd, einhaben, besitzen,
nutzen, genießen und gebrauchen sollen und mo
gen. Hingegen sollener, der Commissions-
Rath Johann David Tarnow und seine mann
lichen Descendenten auch mitbelehnte Agnaten
und Lehnsfolger, solches Lehn, so oft es
zum Fall kommt, zu rechter Zeit mu—
then, verdienen und mittelst eines

formlichen erneuerten Lehn-Briefes
empfahen, Unsere getreue Lehn-Manner
darum seyn und bleiben, Uns den schuldigen

RoßDienst, auf Erfordern gehorsamlich lei—
sten, allezeit Unsern Schaden warnen und ab
wenden, Unsern Vortheil und Bestes hingegen
befordern, wie getreue Lehn-Manner ihren
Erb. und LehnHerrn zu thun pflichtig sind und
billig thun sollen, auch Uns er, der Commis.
sions, Rath Johann David Tarnow dasselbe
gelobet und geschworen hat, auch seinen Revers-
Brief daruber geben soll.

Wir und Unsere Successoren wollen und

sollen auch oftbenannten Unsern lieben Getreuen
Commis
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Commissionsrath Johann David Tarnow und
seine mannliche Leibes-Lehnsfahige Descenden
ten auch mitbeschriebene Agnaten und Lehns
Folger, gleich andern Unsern Lehn-Leuten bei
ihren Rechten schutzen und handhaben. Alies
getreulich, ohne Gefahrde! Und dann Uns und

hochgedachten Unsern Successoren, regierenden
Herzogen zu Mecklenburg, an Unserer Landes

lehnherrlichen Hoheit und Obrigkeit, Ritter
und MannDiensten, Steuer- und Folge auch
allen Andern Uns zustehenden Herrlich und Ge—

rechtigkeiten ganz unabbruchig, so wie Jeden an

seinen erweislichen Rechtenunschadlich.
Urkundlich unter Unserm Haudzeichen und In

siegel. Gegeben auf Unsrer Vestung Schwerin den
Aten Jul.1794. Friedrich Franz H. z. M.

(6 5)Sereniss.

C. Kruger.

D.

Landesherrliche Resoklution auf
die Kandes-Graßamina.

Der Durchlauchtigste Furst und
Herr Herr Fried rich Herzog zu Mecklen
burg tot. tit. ertheilen auf die bei gegenwartigen
Landtag unterm 28sten pass. ubergebene Landes.

Vierter Band. N Ange
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Angelegenheiten hlemit zur gnadigsten Resolu—
tion: daß

ad Imum in Ansehung der abermahlen

wiederholten Lehn Beschwerde, nicht allein die
Landtags-Resolution ad Grav. ImumderRit
ter und Landschaft vom Jahr 17 58 schon fur sich

zulangliche Weisung in dieser Sache gebe, son—
dern auch durch die nachhinerlasseneverschiedene
Reseripte der Ungrund dieser Beschwerde vollig
ins Klare gesetzet sey, solchemnach also es da
bei sein Verbleiben habe, und Ritter und Land
schaft der bestandigen Recoquirung halber, in—
sonderheit auf das Rescript vom 28stenDecemb.
1756 hiebei zuruck gewiesen seyn solle.

 Ä

Ihro Herzogl. Durchl. verbleiben ubrigens
Dero getreuen Ritter und Landschaft mit Gna—

den gewogen.
Gegeben auf dem Landtage zu Sternberg

den 3ten Dec. 1760.

Ad Mandatum Serenissimi Speciale Her—-

zogl. Mecklenb. auf gegenwartigem Land
tage verordnete Commissarien

H. J. H. v. Drieberg. C. B. v. Forstner.

(L. 8.)



XVII.

Nachtrage
zur

Lehre von der, in dem Mecklenburg

Stargardischen Kreise
geltenden,

ehelichen Guther-Gemeinschaft.

Mit neun Anlagen.

N2





§. 1.

De , unter den Nummern J — VIII. abge

druckten, Zeugnisse sind zu merkwurdigeBesta
tigungen der, in der zweiten Abhandlung des

zweiten Theils dieser B eitrage vorgetrage—
den, Grundsatze uber die eheliche Guther-Ge—
meinschaft in dem Mecklenburg Stargardischen
Kreise, als daß sie hier nicht eine Stelle ver—
dienen sollten.

Diese Zeugnisse sind, als Anlagen des, in
Sachen Gerdeß und Toppen gegen Krauthoff er
confortes unterm 1 zten Januar 1618 einge

reichten Appellations-Libelis, noch in der Re—
gistratur des Hof- und LandGerichts zuGu

strow vorhanden.
§. II.

Die altern Acten dieses Gerichts-Hofes

enthalten noch einen, hieher gehorigen, Fall,
obgleich sie daruber nicht vollstandig sind.

Im Jahr 1573 errichtete Claus Evers,
Burger zu Reu. Brandenburg, und seine Ehe
frau, Eusabeth Grote, da sie keine Kiunder hat
len, ein wechselseitiges Testament, vermoge
dessen sie sich gegenseitig ihre sammtlichen Gu

N3 ther
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ther vermachten. Nach Evers Tode und nach
dem seine hinterlassene Wittwe den Burger
Claus Wegener zu NeuBrandenburg geheira

thet hatte, bestritten die nachsten Anverwandten
ihres ersten Mannes Balzer Evers et con-

sortes, den Rechtsbestand des Testaments,
weil in Neu-BrandenburgdieGewohnheit
herrsche, daß kinderlose Ehegatten sich nicht an—
ders, als vor Gerichte und gehegender Dinge—
hanke, und zwar nicht mehr, als mit dem vier—

ten Pfenning aller Guther, liegender Grunde,
Reitschaft und fahrender Habe einander begiften
konuten.

Die Sache ward vor Richter und Schoffen

gu NeuBrandenburg anhangig gemacht; find
die Acten gleich nicht vollstandig vorhanden; so
scheint es doch, daß fur das behauptete Ge—
wohnheitsRecht gesprochen worden sey, weil
die verehelichte Wegener an das Hof- und Land«

Gericht zu Gustrow appellirte, Evers et con-

fortes aber in dieser Appellations-Instanz auf
ein, die Urthel voriger Instanz bestatigendes,
Erkenntniß antrugen.

Aus den unvollstandig vorhandenen Acten
theileichinderAnlageIX. einen Auszug des,anmt
zten Jun. 1589 auf Anordnung des Hof und
Land-Gerichts abgehaltenen, Zeugen-Verhors
mit, weil dasselbe uber diesen Gegenstand, in
mehr alseiner Hinsicht, Licht verbreitet.

— —

NX. J.
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NXN. IL.

Zeugniß des Magistrats zu

Neu-Brandenburg.

Wir Vurgermeistere vnd Rath derStadt Ne
wpenbrandenburgk, Vrkunden vnd bekennen hie

mit, Wie das heute dato die Erbare vnd Wol

weise Henricus Gerdeß vnser Mit Burger
meister, vnd Gregorius ToppeRathsverwand
ter, vnß ersucht vnd gebethen, daß wir Ihnen
vnfer Gezeugkniß vnd Kundschaft geben vnd
mittheilen mochten, wie es bey vnß gehalten
wurde, Ob eine Fraw alhie das Jenige, was
sie an Ehegelde oder sonsten ihrem Ehemanne
zugebracht, wan der Man mit Schulden be

hafstet wehre, fur andern Creditoren voraus
nehme, Oder ob sie von ihrem Ehegelde, vnd
was sie in die Gueter gebracht, die Schulde
mictbejahlen helfen musse, Dieweil wir Ihnen
dan solches nicht versagen mogen, So mußen
wir bekennen vnd bekundschaften, wie das fur
aller Menschen gedencken, nach wohlhergebrach
ten dieser Stadtgebrauch es dieser gestaldt ge
halten ist, vnd noch heutiges Tages gehalten
wird, Das nach beschehener Hochzeit, vnd so
haldt die Bettedecke (wie man sagt) vber Ih
nen zugeschlagen, die Gueter, so einer dem an
dern zugebracht, vnter den Eheleuten gemein

sein, Vnd wan ein Eheman noch im leben, oder
RN 4 vor
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vorstorben, Vnd Schulde auf dem Guete vor
handen, vder hinter sich vorlaßen, Daß alß—
dan deßelben haußfraw oder Witwe, mit ih—
rem Ehegelde oder andern eingebrachten Gue—

tern den Creditoren nicht fürgezogen wird,
Sondern es mussen die Creditores vererst aus

dem vollen Guete bezalet werden, Vndt was

vber die Schuldt ist, bleibt beyden Eheleuten
gemein, Vndt wann nichts vber die Schuldt
wehre, Muste die Witwe oder Fraw alles mis
sen, Solches ist allhie ein Kundtbarer vnd ub—
licher Stadtgebrauch, der fur vnserm gedencken
gewesen, vnd biß auf heutige Stunde beybehal
ten worden, vnd gehet kein einiges Jahr hin,
das solcher falle nicht etliche furfallen sollten,
Davon wir nur etliche wenig Frawens Persoh
nen, welche aus ihren Guetern gehen, vnd das

Ihrige alles mißen mußen, Alß die Marten
Arensche, Hanß Horesche, Hanß Stedesche,
Andreas Striggelfche, Hanß Dambeckesche,
Wulff Guntersche, Ludeloff Carstensche, Jo—
chim Gerdesche, Hanß Hackenbergesche, Jo—
chim Dieterichesche, Hauß Petersche, Mar
ten Kotzesche, Aßmus Papenhagensche, Ja
cob vom Holtzesche, Herman Munderichesche,
Baltzar Ruekutesche, Matthias Ruekutesche,
Jasyar Gottunesche, Andreas Passelsche, Jo—
chim Radelauesche, Peter Retekesche, Johan
nes Custersche, Heinrich Schwichteubergsche,
Jochim Vielemansche, vnd die Jurgen Wulff

leffische,
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leffische, Vnd konnten deßwegen vielmehr
Exempel von Jahr zu Jahren referiret vnd an

gezogen werden, welches man aber, weil es
eine notoria consuetudo bey vnß ist, von vn

nothen erachtet, Vndt weil Godt lob das Landt

zu Stargardt, so vnsern gnedigen Fursten vnd
Herrn den Herzogen zu Mecklenburgkrc. zusten
digk, vnd dieser gebrauch in allen Stedten vnd

Dorffern, so in solchem Lande gelegen, gleicher—
gestaldt gehalten wird, in einer vollendsten korn
reichen provintz gelegen ist, Davin man alle
wege fur anderen ortern ziembliche wolfeile Zeit
hat, Wurde es bey vnß viele geben, so das
ihrige vorschwendeten, vnd Panekberottirten,
wan solcher wohl hergebrachter gebrauch vnd
Schuldt Turmb, dafur sich dan jezo Manni—
ger furchten muß, dalfiret vnd aufgehoben wer

den sollte, Welches wir Ihnen der Wahrheit
zu stevern nicht versagen mogen, Vrkundlich
mit vnserm der Stadt Secret besiegelt, vndt

gegeben den Sechß vnd zwanzigsten Decem-
hris, des Ein Tausend, Sechshundert vnd
Siebenzehenden Jahres c.

—25
(Die Unterschrift ist sehr undeutlich.)

N5 N. II.
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N. II.

Zeugniß des Magistrats zu

Friedland.

Vor Allen vnd jeglichen, weß wurden, Stan—
bdeß, Condition vndt wesens sie seyn, Geist
lich oder weltlich, dehnen dieser unser Brieff
in patenti forma zuesehen, horen oder lesen
vortompt, vnsern gnedigsten, gnadigen herrn
auch besondern guten freunden, Thun wir Bur
germeistere vnd Rath der Stadt Friedelande,
hegst erbietunge vnserer aller vnderthenigsten,
vnderthenigen vndt bereitfertigen Diensten auch
freundtlichen grußes hiemit kundt vnd offenbar
bezeugende. Daß heute dato der Erenuester,
wolgelarter vndt wolweiser herr Henrious Ger
deß Burgermeister der StadtNeuwenbranden
burgk fur sich vnd Imnahmen seines College
herrn Gregori Toppen an vnß vmb mittheilun
ge eines glaubhaften vntersiegelten Documenti
 specie vber diesen calun, wie es nembli—
chen allhie Stadtgebrauchlich vndt gehalten wur
de, wan Eheleute beysammen gelebet, vndt ei
ner von dem andern vber langk oder in kurzen,

nach dem rathschluß des alleine weisen gerech
tem vndt mechtigen daß zeitliche thete raumen,
vndt neben den guetern, so sie zusammen ge

bracht vndt erworben, schulde hinter sich ver
lassen;
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lassen; ob also dan die hinterbliebene Persohne,
was dieselbe respective dem Manne oder der

frawen zugebracht vor auß thete nehmen, vndt
daß die schuldt von dehmewasvberigbezahlet
wurde, oder ob die schult auß dem gemeinen
guete bezahlet, vndt waß alßdan an gueteren

erobert, vnter der hinterpliebenen Person vnd
des verstorbenen erben gleichmeßig getheilet wer
den muste, Vndtt wir dan Ihren ansuchen zu—
geruhen, vnß von Amptswegen geneigt willich
erkannt;

Alß Certiftciren wir in Crafft dieses der
wahrheit zu steuer, daß bey vnß vor Einhun—
dert vndt meher Jahren vndt also vber rechtes
vorwarte Zeit vnd Menschen Dencken pro legeé
vndt also in Viriti observantia gehalten; daß
die Frawen, so keine Leibes Erben mit ihren

Ehemannern gehabt vndt also hinwiederumb die
Manner, nach absterben deroselben Ehegaten
worauß den gueternalle schulde bezahlen vndt
waß darueber an guetterngeplieben, theilen
mussen, es were dan daß ein Donatio remu-

neratoria mortis causa dazwischen kommen;

also in spedie vnd pro primo S. Tohmaß
Zanicken weilandt Radtsverwandten hieselbst
hinterpliebene Witbe, hatalle vndt iede vff den
guetern hafftende schulde bezahlen, vndt daß
vbrige mit ihres S. Mannes Erben theilen
muessen. Pro secundo. So haben ein eben.

meßiges
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meßiges geleistek? S. Hauß Klockowen witbe
S. Jurgen Schneuelß witbe: S. Teweß Kor—
des witbe. S. Marten Beyerß witbe S.Paull
Mollers witbe S. Clauß Teweß witbe S. Mat—

thiaß Wulffes witbe. S. Bartholomaei Ma—
storffes witbe. S. Barteldt Lindemanß witbe.
S. Marei Ilenfeldes witbe vndt andere meher,

Ferner so haben auch die Frawen welche, wan
sie bereits mit ihren Mannern beerbet gewesen
keiner frewlichen gerechtigkeit, vor den an
dern Creditoren, sich anmaßen konnen: be—

sondern sie haben alle schulde bezalen mußen.
In maßen dansolchesgeleistet vnd gethan  Alß
nemblichen vndt in specie die alte Korcksche,
die Jochim Rulowsche, die alte Kniebusche,

die Jochim Fulbrechtische, die Wezenowische,
die Hanß Klockowsche, die Paull Busische,
die Marcuß Schultische, die Dinnieß Nan—
miesche, die Lorenz Bodingsche vndtt andere
mehr, Vndtt ist solcher gebrauch biß dato al
hie bei vnß nicht allein, besondern zu Neuwen
brandenburgk, woldegge, Stargartt vndt in
andern vmbliegenden Stadten perpetuiret.
Vndt haben also daruf in maiorem rei sic
actae et continuatae sidem dieß gegenwertiges

decumentum vnter dieser Stadt Secret Im-

muniret her Heinrico Gerdeß vndt her
Gregorio Toppen sich deßen beßer ihrer
Gelegenheit nach zu gebrauchen ad sidéles
manus concerniren wollen. Actum Frie-

delande
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delande den 2. Monatstagk Januarii. Ano

161 8.

(559.

X. 111.

Zeugniß des Magistrats zu
Woldegk.

Wir Burgermeistere vndt Raht zu Woldegk,
vhrkunden vnd bekennen hiemit, Wie das heute
dato die Erbare vnd Wolweise, Henricus

Gerdeß Burgermeister, vnd Gregorius Toppe
Rahtsverwandter zu Newenbrandenburgk, vnß
ersucht vnd gebeten, Daß wir ihnen vnser Ge
zeugknuß vnd Kundschaft geben vndt mittheilen
mochten, wie es bey vnß gehalten wurde, Ob
eine Ehefraw alhie das jenige, was sie an Ehe
Gelde ond spnsten ihrem Ehemanne zu gebracht,
wan der Man mit schulden behaftet wehre, fur

andere creditoren vorausnehme, Oder ob sie
von ihrem Ehegelde, vnd was sie in die Gue
ter gebracht, in die Schulde mit bezahlen hel
fen muste, Dieweil wir Ihnen den solches nicht
vorsagen konnen, So mussenwirbekennen
und bekundschafften, Wie dasfurallerMen
schen gedencken, nach wohlhergebrachtem dieser

D4 Stadt
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Stadtgebrauch/ esdieser gestaldt gehalten ist,
vnd noch heutiges Tages gehalten wird,Das
nach beschehener hochzeit, vnd sobald die Bet—
tedecke (wie man sagt) vber Ihnen zu geschla—
gen, die Gueter so einer dem andern zu gebracht,
vnter den Eheleuten gemein seyn, Vnd wan

ein Eheman noch im leben oder vorstorben, vnd

schulde auf dem Guete vorhanden, oder hinter
sich vorlassen, Das alßdan desselben haußfraw
oder witwe, mit ihrem Ehegelde oder andern

eingebrachten Guetern den oreditorennichtfur
gezogen wird, Sondern es mussen die credito-

res vorerst aus dem vollen Guete hezahlet wer

den, Vndwasbber die Schuldt ist, bleibt
den beyden Eheleuten gemein, vndt wan nichts
vber die Schuldt wehre, Muste die witwe oder
fraw alles missen, Solchs alhie ein kundbarer
vnd vblicher Stadtgebrauch, der fur vnserm

gedencken gewesen, vnd biß auf heutige Stunde
beibehalten worden, vnd gehet fast kein Jahr
hin, das solche falle alhie sich nicht zutragen
solten, Vndt wan dieses orts solcher gebrauch

nicht sein solte, Wurde Manige fraw vnd Man
nur dahin trachten (weil das landt Stargardt

Godtlob ein fruchtbar landt ist) das sie nur
frisch aufleihend vnd freßen vnd sauffen moch
ten, vnd wan sie mehr aufgeborget, alß sie be—
zahlen konnten, sich auf der frawen Gueter tru
gen, vnd also viele vmb das Ihre hringen vnd

betruben, Welches nun gleichwol die furcht
des
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des Schuldt Thurmbs viel zurugke heldt, Vhr—
kundlich mit vnserm der Stadt Secret besie—
gelt, Vnd geben den 30. Decembris Anno

1617.

(6538)
Anmerkung.

Hierbei liegt noch folgender Zettel:
Vnd gebeñ den hern dabj dieß Exempel,

Das vorschinen Martinj alhier eines Rathshern
fraw Jochim Lupelouven S. Nagelassene witt—
we so mitt ihren Kindern hat theilen sollen,
sich auß den Inuentario befunden das viele
Schulde gewefen, Die dan Alle vorhero Auß
den gemeinen Guetern vorabgezogen:

Imgleichen Haße Glaubitzen frawe, Eli—
sabeth Berges dar auch viele Schult gewesen,
Welche dieses falß zu Hofe nach Gustrow sup—
plicirt, Auch Beuelich an vns Erhalten das
jr das jrige vor aus solle gefolgt werden, Es

haben aber die creditores Gegenbericht zuge—
schickett vnd sich vff den Stadtgebrauch beruf—
fen, Worauff widerumb bescheidt erfolgtDas
wir darauf alle Schulde vorerst aus den Sam—

menden guetern bezalt machett vnd ist der witt

wen suchent, abgeschlagen.

N. IV.
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N. IV.

Zeugniß des Magistrats zu

Furstenberg.

Wir Burgermeistere vnd Raht zu Furstenber
ge, im Lande zu Stargardt belegen, Vhrkun—
den, vnd bekennen hiemit, wie das heute dato
die Erbare vnd Wolweise, Henricus Gerdeß

Burgermeister, vnd Gregorius Toppe Rahts-
verwandter zu Newenbrandenburgk, vnß er—

sucht vnd gebeten, Daswir Ihnen vnsere Kund—
schafft mittheilen mochten, Wie es alhie Stadt—
gebreuchlich vnd gehalten wurde, Wann ein

Ehemaninschuldengerathen,Ob dieselbige seine
haußfraw von ihrem eingebrachten Ehegelde
vnd anderen Guetern mit bezahlen helfen, Oder

ob sie alle das Jenige, was sie ihrem Eheman—
ne zu gebracht, fur allen anderen Creditoren
herausser nehmen, vnd alßdan die Creditoren
von dem vbrigen bezahlet werden musten,

Daraufbekennen vnd bezeugenwirCrafftdie
ses, Das alhie zu Furstenberge dieser alter, vnd fur
Menschen gedencken hergebrachter Stadtge—
brauch gewesen, vnd auch anjezo noch sey, Das
eine fraw, wan ihre Eheman in Schulden ver—

teufft, den geringkstenVorzugk fur die Credi-
toren nicht habe, vnd ihr eingebrachtes vor—

aus zunehmen nicht bemechtiget sey, Besondern
das ihre vnd ihres Ehemans semptliche Gueter,

as i ueten
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so baldt einer dem andern nach der Vortrawung
beigeleget, gemeine seyn, Vnd das also auß
solchen Gemeinen Guetern, Eß habe einer dem
indern dieselbige entweder zugebracht, Oder

seind auch in wehrenden Ehestande erworben,
ulle Creditores befeiediget werden mussen,

Was alßdan vber die Schuld frey vnd vbrig
ist, Bleibt beiden Cheleuten gemein, Solte
auch ganz vnd gar nichts vberbleiben, So muß
die fraw alle das Ihrige missen, vnd die

Schulde mit bezahlen helfen, Solch ein Kund
harer vndvblicher Stadtgebrauch ist hiefur vn
serm gedencken gewesen, vnd wird auch noch
darumbvnabgeschaffet beybehalten,das es Men
nigen Man vnd fraw, welche sonsten wohl tag
lich in perquellis lebeten, vnd das Ihrige

muhtwilligerweise vorschwendeten, zurugke helt,
vnd das Ihrige in acht zu haben erinnert, Vor—

nemblich, das Menner nicht vorerstPanekerott

spielen, vnd sich hernacher auf ihrer frawen
Guetervorlassen durffen, Vnd wird dieser ge
— ED—
neben den Schulden hinter sich vorlest, ebenmeßig
vnd nicht anders gehalten, vnd tragen sich dero

gleichen falle alhie offte zu, Vhrkundlich haben
wir dieses mit vnserm des Stadtleins Secret besie
gelt, vnd geben den 8 Decembris, Anno 1617.

(438)
Vlerter Band. O N. V.
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N. V.

Zeugniß des Magistratszu
AltStrelitz

Wir Burgermeistere vnd Raht der Stadt
Strelitz, im Lande zu Stargardt belegen, Vhr
kunden vnd bekennen hiemit, Wie das heute

dato die Ehrbare vnd Wohlweise, Henricus
Gerdeß Burgermeister, vnd Gregorius Toppe
Rahtsverwandter zu Newenbrandenburgk, vnß
ersuchet vnd gebeten, Das wir Ihnen vnsere
Kundschafft mittheilen mochten, wie es alhie
Stadtgebrauchlich vnd gehalten wurde, wan

ein Eheman in Schulden gerahten, Ob diesel—
bige seine hauß fraw von ihren eingebrachten
Ehegelde vnd anderen Guetern mit bezahlen

helfen, Oder ob sie alle dasjenige, was sie ih
rem Ehemanne zugebracht, fur allen andern

Creditoren herausser nehmen, vnd alsdan die
Creéditoren von dem vbrigen bezahlet werden

musten,
Darauff bekennen vnd bezeugen wir Crafft

dieses, das alhie zu Strelitz dieser alter, vnd

fur Menschen gedencken hergebrachter Stadtge
brauch gewesen, vnd auch anjezo noch sei, das
eine fraw, wan Ihre Eheman in schulden vor

teufft, den geringesten Vorzugk fur die Credi-
toren nicht habe, vnd ihr eingebrachtes vor

aus zu nehmen nicht bemechtiget sey, Beson

dern das ihre vnd ihres Ehemans semptliche
Gueter,
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Gueter, sobaldt einer dem andern nach der Vor—

trawung beygeleget, gemeine seyn, vnd das
alsa aus solchen gemeinen Guetern, Eß habe
einer dem andern dieselbige entweder zugebracht,

Oder seind auch im wehrendem Ehestande er—
worben, alle Creditores befriediget werden

mußen, Was ohndem vber die Schulde frey
ondvbrig ist, bleibet beiden Eheleuten gemein,
Solte auch ganz vnd gar nichts vbrig pleiben,
So muß die fraw alle das Ihre missen, vnd

die Schulde mit bezahlen helfen, Solch ein
kundbarer vnd loblicher Stadtgebrauch ist hie

—DD—
noch darvmb vnabgeschaffet beybehalten, Das
es Menniger Man vnd Fraw, welche sonsten wol
taglich in perquellis lebeten, vnd daß Ihrige
muhtwilligerweise vorschwendeten zurugke helt,
vnd das ihrige in acht zu haben erinnert, Vor

nemblich, das die Mannernicht vorerst zuBuben
werden, vnd sich hernacher auf ihrer Frawen Gue
ter vorlassen durfen, Vnd wirddiesergebrauch,
wan ein Ehewird stirbet, vnd die Witwe neben den
Schulden hinter sich vorlest, ebenmeßig vnd nicht
anders gehalten, Vnd tragen sich dergleichen falle
alhie ofte zu. Vhrkundlich haben wir dieses mit
vnsern der StadtSecret besiegelt, vnd geben den
28. Decemhbris Anno 1617.

638)
O 2 XN. VI.
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N. VI.

Zeugniß des Magistrats zu

Stargard.

Wir Burgermeistere vnd Raht in Alten Star—
gard, Vhrkunden vnd bekennen hiemit, Wie

das heute dato, die Erbare vnd wohlweise,
Henricus Gerdeß Burgermeister, vnd Gré-

gorius Toppe Rahtsverwandter zu Newen
brandenburgk vnß ersucht vnd gebeten, Das
wir ihnen vnsere Kundschafft mittheilen mochte,
Wie es alhie Stadtgebrauchlich vnd gehalten
wurde, Wan ein Eheman in Schulde gerah—
ten, Ob Ihme desselbigen haußfraw von ihren
eingebrachten Ehegelde vnd anderen Guetern

mitbezahlen helfen, Oder ob sie alle das Jeni
ge, was sie ihrem Ehemanne zugebracht, fur
allen andern Creditoren herausser nehmen,
vnd alsdan die oreditoren von dem vbrigen

befriediget werden musten. Darauff bekennen
vnd bezeugen wir Crafft dieses, das alhie zu

Alten Stargardt dieser alter, vnd fur Menschen
gedencken hergebrachter Stadtgebrauch gewesen,
vnd auch anjezo noch sey, Das eine Fraw,
wennihrEheman in schulde vorteufft, den ge—
ringsten vorzugk furdieCreditorennichthabe,
vnd Ihr eingebrachtes vorauszunehmen nicht
bemechtiget sey, Besondern das ihre vnd ihres
Ehemans semptliche Gueter, so baldt einer dem

andern
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andern nach der Vertrawung beygeleget, ge—
meine sein, vnd das also aus solchen gemeinen

Guetern, Eß habe einer dem andern dieselbige
entweder zugebracht, Oder sie seind auch in
wehrenden Ehestande erworben, alle Credito-
res befriediget werden mussen, Was alßden

vber die Schuldt vbrig ist, bleibt beyden Ehe—
leuten gemein, Solte auch ganz vndgar nichts
vberpleiben, So muß die Fraw alle das Ihri
ge missen, vnd die Schulde mit bezahlen hel—
fen, Solch ein kundtbarer vnd loblicherStadt

gebrauch ist hie furm vnserm gedencken gewesen,
vnd wird auch noch darumb vnabgeschaffet bey

behalten, Dases Mennige Man vnd Fraw,
welche sonsten wol taglich in perquellis lebe-
ten, vnd das Ihrige muhtwilligerweisevor
schwendeten, zurugke helt, vnd das Ihrige in
acht zu haben erinnert, vornemblich, das die
Menner nicht vorerst zu Buben werden, vnd

sich hernacher auf ihrer Frawen Gueter vorlassen
burfen, Vnd wird dieser Gebrauch, wan ein
Ehewird stirbet, vnd die Witwe neben den

Schulden hinter sich vorlesset, ebenmeßig vnd
nicht anders gehalten, vnd tragen sich deroglei
chenfelle alhie offte zu,
Vhrkundlich haben wir dieses mit vnserm des

Stadtieins Secret besiegelt,Vnd geben den Acht
vnd zwanzigsten Decembris Anno 1617.

—S
O3 An—
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Anmerkung.

Hierbei liegt folgender Zettel:
Ehrveste wolweise liebe hern Schwegere

sulche felle haben sich bey vns offt vnd viell mahls
zugetragen, wie den noch bey S. heinrich Peybe
haußfraw Anna hackenbergeß die fast in die 4.
Ja5vnd mehrere 100 flin die gueter gebracht
aber niches daraus bekommen weil die gueter

mit schulden schon verteuffen Imgleichen noch
newliche Zeitt, bey Jochim Kayser gleiche hauß
fraw die ein ansehnliches in die Gueter gebracht

aber nach Absterben ihres S. Ehewerts noch
kein Megdelon bekommen konnen, v. wodurch

sulche Felle auch bei vns fleisich observire, vnd
wunsche auch semptlichen ein gluckliches froli—
ches Newes Jahr. Starg. den 1Januarj

Anno 1618.

Michaell densow.

X. VII.

Zeugniß des Magistrats zu
Wesenberg.

Wir Burgermeistere vnd Raht der Stadt We
senberge, vhrkunden vnd bekennen hiemit, Wie
das heute dato die Erbgre vnd Wohlweise,

Hen-
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Henricus Gerdeß Burgermeister, vnd Gre

gorius Toppe Rahtsverwandter zu Newen«
drandenburgk, vnß ersuchet vnd gebeten, daß
wir Ihnen vnser Gezeugknuß vnd Kundschafft
geben vnd mittheilen mochten, Wie es bey vns
gehalten wurde, Ob eine Ehefraw alhie das
Jenige was sie an Ehegelde vnd sonsten ihrem
Ehemanne zugebracht, wan der Man mit schul

den behafftetwehre, fur andere Creditoren
voraus nehme, Oder ob sie von ihrem Ehegelde,
vnd was fie in die Gueter gebracht, in die

Schulde mit bezahlen helfen muste, Dieweil
wir Ihnen dan solches nicht vorsagen konnen,
So mußen wir bekennen vnd bekundschafften,
wie das fur aller Menschen gedencken, nach

wohlhergebrachtem dieser Stadtgebrauch, es
diesergestaldt gehalten ist, vnd noch heutiges
Tages gehalten wird, Das nach geschehener
Hochzeit, vnd sobald die Bettdecke (wie man
sagt) vber Ihnen zugeschlagen, die Gueter, so
einer dem andern zugebracht, vnter dem Ehe

leuten gemeine sein/ Vnd wan ein Eheman noch
im Leben oder vorstorben, Vnd schulde auf dem

Gute vorhanden, oder hinter sich vorlassen,
Das aldan deßelben haußfraw oder Witwe,
mit ihrem Ehegelde vnd anderen eingebrachten
Guetern den oreditoren nichtfurgezogen wird,
Sondern es mußen die Creditores vorerst aus

dem vollen Gute bezahlet werden, Vnd was

vber die Schuldt ist, bleibt den Eheleuten ge
O 4 mein,
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mein, vndt wan nichts uber die Schuldt wehre,

MustedieWitweoderFrawallesmissen,Sol—
ches/istalhie ein kundbarer vnd vblicher Stadt—
gebrauch, das fur vnserm gedencken gewesen,
vnd bis auf heutige Stunde beybehalten wor—
den, Vnd gehet fast kein Jahr hin, das sol—
cheFalle sich alhie nicht zuitragen solten, Vnd
wan dieses orts solcher gebrauch nicht sein solte,
Wurde mennige Fraw vnd Man nur dahin trach
ten, (weil Godt lob das landt Stargardt ein
fruchtbar landt ist,) das sie nur frisch aufleyhe—
ten, vnd fressen vnd saufen mochten,Vnd wan

sie mehr aufgeborget, alß sie bezahlen konn
ten, sich auf der Frawen Gueter trugen, vnd
also viele vmb das Ihre bringen vnd betruben,
Welches nun gleichwohl die Furcht des Schuldt

Thurmbs viel zurugke helt,
Vbhrkundlich mit vnserm der Stadt Se
cret besiegelt, vnd geben den 30. Decembris
Anno 1617.

— 8)civit.

X.VIII.

Zeugniß der vier Gewerke zu
Neubrandenburg.

Wie Altermanne und vier Gewercke zu Ne

wenbrandenburgk, Alß der Schuster, 5 —uch
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Tuchmacher vnd Schmiedengilde daselbst,Fun
gen hiemit manniglichenzuwissen,Wie das.
vnß die Erbare vnd Wolweise, Henricus Ger-
deß Burgermeister, vnd Gregorius Toppe,
Rathsverwandter alhie, ersucht vnd gebeter,
Das wir ihnen eine Kundschaft vnd Gezeugknuß
mittheilen mochten, Wie eszuNewenbranden
burgk gehalten wurde, Ob die Gueter,soein
EhemanvnddesselbenHaußfraw zu sammen ge
bracht, oder im Ehestande erworben, vnter

ihnen den beiden Eheleuten gemein wehren,
Oder ob die fraw ihre eigene Gueter hatte, vnd
daferne schulde vorhanden wehren, ob die fraw
ihren eingebrachtenBrautschatz vnd Gueter fur
allen schulden voraus nehme, vndden andern
Creditoren praeferiret wurde, Oder ob sie
von ihren Guetern, vndt was sie dem Manne

zu gebracht, die Schulde mit bezahlen helfen
muste, Wan wir dan deroselben suchennicht vn
zimblich erachtet, Alß bekennen vnd bezeugen
wir hiemit offentlich, das, so lange wir die El—
testen biß zu dem Jungsten dieser vierGewergke
im leben gewesen vnd gedencken konnen, Eß
allewege allhie ein kundbarer Stadtgebrauch
gewesen vnd noch heutiges Tages ist, Das alhie
die Guetere vnter den Eheleuten, nach gehalte—
ner hochzeit gemein sein, vnd die Frawen gar
keine eigene Gueter fur sich alleine haben, Vnd
daferne einige Schulde vorhanden, viel oder
wenigk, So hat die Fraw nicht macht, das—
 O5 jenige,
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jenige, was sie dem Manne zu gebracht haben
mochte, fur den Creditoren vorauszunehmen,
Sondern es werden alle Schulde, so auf dem
Gute haften, aus demselben Gute bezalet, vnd
wasden vber die Schuldt vbrig ist, bleibet
vnter den beyden Eheleuten gemein, Bleibet

auchnichts vberlich, So mußder Mann vnd
Fraw missen, Woferne auch der Ehemann vor
sturbe, vnd die Fraw neben Schulden hinter
sich vorliesse, wird es ebener gestalt also gehal
ten, das die Schulde aus dem vollen Guete be

zalet werden mussen, Vnd da nichts vberliches
ist, Muß die Fraw ihr dem Manne zu gebrach-
tes Gudt vnd Ehegeldt missen, vnd mitindie
Schuld strecken, Vnd solches ist alhie bey uns
ein kundbarer, vhralter, vnd wohlhergebrach
ter Stadtgebrauch vnd gewohnheit, Welchem

auch biß dahero keiner wiedersprechen noch da
wieder handeln mussen, So ist auch bey vn
serm gedencken kein einig Jahr hingegangen,

darinsolchesnicht practisiret vnd also gehalten
wehre; vnd derowegen auch noch heutiges Ta
ges also gehalten wird, wan ein solcher fall kom.
men vnd furfallen wurde, Vnd wan ein solcher

wohlhergebrachter gebrauch bey vnßnicht weh
re wurde Menniger Handtwerckes Mann vnd

hantierer das seinige vorbringen, Niemande
etwas bezahlen, ein Pankerottierer werden,
vnd von der Frawen Gute leben wollen, So

wurde sich auch Mennige Fraw darauf triegen
wo
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wolmitfressen vndsauffen,vnd ihra Nahrung
anstehen lassen, wolche sie jezo wol mit fleiße
in acht haben mußen, Woferne ihr Ehemann
anders des Schuldtturmbs mussig gehen, vnd
das Weib dasBettelbrodtnicht fressen will.

Das wir Ihnen der warheitzusteuer nicht,
vorsagen konnen, Vhrkundtlich mit vnser der
vier Gewergke Insiegel bekrefftiget, vnd geben
Newenbrandenburgk, den Sechs vnd zwanzig
sten Decembris, des Ein tausend, Sechs-
hundert vnd Siebenzehenden Jahres etc.

G. S.) (L. S.) (IIS.) (L.S.)

X.IX.

Ad generalia Interrogatoria.

1)Wie Zeuge heisse? Resp. Testis 6. Sa
get Daniel Garliep.

2) Wie alt Zeuge? Telst. 6. 30 Jahre.

3). Was Zeuge sey? Test. 6. Saget ein nota-
rius vnnd Burger zu
Newenbrandenburgk.

Ad specialia Causae.
(welche die Appellaten vorgeschlagen)

1. Ob nicht wahr Test. 6. Sagt Iha,

das die Stadt, Ne Aber die Schoppfen mus
wen sen
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wenbrandenburgk im sen nicht“ nach Sachsen
Furstenthumb Meck. Recht, wie zu Schopfen—
lenburgk belegen sey stuhlen gebrauchlich,
vnd nicht desto weni- Sondern nach gemeinen

gerenmit Schoppen kaiserlichen Rechten vr—
rechte bewitmet? theilen vnnd sprechen, Wie

dan auch von den Landes

fursten allwege bevhelen,
Wan acta aus dem Ge—

richte darauf zu sprechen,
verschieken·werdensollen,
Das Richter vnd Schep
fen dieselben acta nicht
nach Alten-Branden

burgk an den Scheppsen

stuhl, Sondern auf Ju
risten Facultaten zuver
schiecken.

 8. Ob nicht wahr, Test.6.SagtZeuge
das es in gedachter es wehr einem Jeden der
Furstl. Mekelnburgi- das thun wolle frei, aber
schen Stadt bey men dadurch kenne einem Je

schen Gedenken also den, der sonsten eine do-
gehalten worden, vnd nation oder Testament

noch gehalten wirdt, aufzurichten willens, sei
wan zwey Eheleute, ne Rechte nicht benom
so keine kinder haben, men werden, wie denn
sich vnder einander Zeugen Hausfrawe alhie
begifftigen wollen, das ehe dan er mit Ihr beerbt
fie solches vor gerichte worden, ein lolenne te-
22 vnd stamen-
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vnd gehegder Dinge/ stamentumfurNotar
banke thun mußen? vnnd Zeugen vnd;nicht

fur dem Gerichte aufge
richtet, so auch von furst
lichen Rethen, Secreta
rien, vnd andern Canz
lei Verwandten nebenst
Burgern In der Stadt
versiegelt · vnnd vnder

schrieben worden.

 3. Obnichtwahr, Test.6. Sagt wahr,
das vermuge alt her das fur dem Gerichtevnd
gebrachten gebrauchs Gehedem Bank thun wol
der Stadt Newen- le, deme stehe frei; aber
brandenburgk ein sein Zeugen Hausfraw
Ehegahde deme anhatte ihme in dem sollen-
dern nur den vierten ni teltamento nicht den

pfenning allerGueter vierten Theil, Sondern
liegender Grunde,fasstalle ihre Guether ver
reitschaft vnnd fahren macht.
der haab vbergeben
vnd vorausmachen

muege?
4. Obnicht wahr, Telt.6. Sagt Iha,

das solche gewohnheit die Begiftung fur dem
in der Stadt Newen- Gerichte, so einem Jeden
brandenburgk. vber frei stehe.
10, 20, 30, 40,

50, vnd mehr Jahren
also gehalten worden?

6. —XW
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6. Ob nicht wahr Telt. 6. Sagt: Rich—
wan jemands darwi tern und Schepfen gehe
der gehandeltdasGe-esabwagkwan die Be

richtevndRahtihmegiftigungnichtfurGe
ganz vbel darauff zu richte geschen, darumb sein
frieden gewesen vnd sie woll damit vnzufrie
demselben solches denn.
nicht habenn gutt sein
laßen wollenn?

7. Obnichtwahr, Telt. 6. Wie Claus
das ein alter Ge. Euerdes Hausfrauwe et
brauch nicht leicht wan fur 3 Jahren, als sie
lich zu verlaßen sey? von Balzer Euerden wegen

J— der theilung wider die auf
gerichtete donation belan

get worden, zu Vnsern gne
digen Fursten vnd Herrn

HerzogkVlrichen zu Meck
lenburgk suppliciret, hat
ten sich Richter vnd Schep
fen vnternommen nach

Stargardtzureisen vnd fur
dem furstl. anwesenden Re
then alda auch vber den
Stadtgebrauch, das Nie—
mandt in der Stadt Testa
mente noch andere dona-

tiones aufrichten megte,

dieselben auch nicht gehal
ten werden sollten, woferne

sie
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sie nicht fur Ihnen, dem
Richter vnd Schepfen ge—
schehen wheren, zu halten,
Da hette Zeuge aida zů
Stargardt angehoret, daß
die Furstl. Rathe, alß Doc-
tor Jacobus Bordingus
vnd Doctor Weinholdt
Sibrandt Richter vnd
Schepfen hart eingeredet
vndubellausgemachett,
das sie auf solchen vmwe—
gen gingen, Ihnen auch ge
saget, das sie die Rethe de—
ßen guthe nachrichtung het
ten, das solcher gebrauch
nicht bei ihnen wehre, dan
es hette Idel Schenke ein

Burgermeister, Joachim
Hauell ein Rahtsverwand
ter, Christoff Klede ein
Kleinschmidt vnd andere

mehr item Joachim Hol
stein Compter auf Neme
row, der auch in der Stadt

gewohnet, testamenta vnd

donationes aufgerichtet,
welche gehalten worden;
vnd will dieselbe reiche Leute

gewesen So hette man Ih
nen
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nen solches nicht gewehret,
aber nu arme Leute auch

Testamenta machten, wolle
mans denselben hindern vnd
wehren, Vnd wenn daß sol
te zu Brandenburgk ein

constitutumodergebrauch
sein, das die Leute nicht soll
ten testamenta oder dona-

tiones aufrichten mugen,

wie es ihnen gefellig vnd
alleine ihnen dies mit den

vierten Pfenningk furge—
schrieben sein, So keñte es

nicht ihr ultima voluntas
genennet werden vnd wurde

die heheste vnbilligkeit sein
das einem jeden sein Recht
Testamenta zu machen
durch solch einen bosen Ge
brauch sollte benom̃en sein,
vnd es where auch solch ein
Gebrauch nicht in der Mu

schow, Turkei, Hispan—
nien, Frankreich vnd nir

gendswer In Deutschlandt
vnd hette auch D. Bordin-

gus dem Burgermeister
Jodoco Schmiden so mit

dahin gewesen, delinitio-
neiuu
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nem testamenti ex L. I.

C. de testamentis recitirt

vnd furgehalten, ihn auch
eriñert, Weill er in seiner

Jugent auf Universiteten
gewesen, ob er denselben

legem nicht behalten vnd
was sonsten in dem titulo

de testamentis disponi-
ret nicht gelesen hette, wor

auf sich der Burgermeister
ercleret, das er solches woll

gelesen vnd darauf der Bur

germeister auch noch einen
andern legem ex jure,
Zeuge glaube aus dem C.

recitiret vnd selbst bekannt
vnd zugestanden, das es

nicht recht where, daß man
Testamenta oder dona-

tiones so ihre geburliche
requisita hetten nicht gel
ten laßen wolle, Weil es

gleichwoll ein Gebrauch
bei ihnenWhere, wie ihme
seine mitverwandten die
Schepfen berichtet, So
musten sie itzo daruber hal
ten, woruber D. Bordin-

gus schelieg geworden vnd

5 gesaget,
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gesaget, Er wolte es Sei

nem gnedigen Fursten vnd

Herrn referiren vnd wurde
Sr. Furstl. Gnaden solch
einen besen gebrauch so we

nig in Brandenburgk, alß
andern S. F. Gnaden

Stedten, da es nicht whe—

re, gestatten.

Ad Articulos elisivorum elisivos
der Appellantin.

Arxt. 5. Wahr das Telt. 6. Sagt
die Eheleute im der Wahr.
Stadt Newenbranden

burge, so von Gott
dem Allmechtigen mit

Leibesfruchten nicht ge
seegnet sein, von ihren
Vorlaßenschaft oder
Gueter vermuge der

gemeinen beschriebenen
Rechten nicht allein

Testamenta machen,
sondern sich auch vn—
dereinandere wechsel
weise begifftigen pfle—
gen.

Interr. Test.6.
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Interr. ob nicht. Test. 6. Nescit
wahr, das Peter West- ohne allein das er woll
phal vor 30 Jahren, gehorett, das Marten
Claus Mueter vor 20 Arndt sich dergestalt,

Jahren, Marten Ernst wie articuliret, soll be
vor15Jahren,Dingiftigethabenn.
nies Muter vor 8 Jah

ren, Jasper Engelken
vor 7 Jahren vnd

dann auch Joachm
Vieleman, Tomas

Below, Jonas Pri—
part, Joachim Jacob
vnd Marten Arndt
nach gebrauch der
Stadt Newenbranden

burgk sich mit ihren
ehfrawen, damit sie
keine kinder gehabt,
vor gerichte vnd geheg
ter Dingebank reci-

proce begiftt vnd ein
dem andern den aten

Pfenningk all ihrer
Gueter ubergeben vnd

voraus gemacht haben.

Art.6. Wahr, daß Test. 6. Sagt
solche Wechselgabe oder wahr. (in den folgenden
Begiftung von denArtikelnwerden mehrere

Ehe. P2 solcher
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EheleuteninE.F.G. solcher Falle angefuhrt,
Stadt Newenbranden und von diesem und den
burgk nicht allein vor andern Zeugen beja—

Richter vnd Schopfen, het.)
sondern auch fur No—
tarien vnd Zeugen vor

10. 20. 30. 40. 50.

vnd mehr jahren ge
schehen find vnd noch
taglich geschehen pfle
gen.



 78*

XVIII.

Aphorismend

13 bis 24.

P



Verzeichniß.

13. Mecklenburg Stargardische Kammer-Zieler.
14. Ueher das zu Gustrow Statt findende Vorkaufs

Recht aus dem Grunde der Nachbarschaft.

15. Regulativ wegen des Gehrauchs des remedü sup-
plicsstionis von den Ausspruchen der Herzogli
chen Regierung zu Ratzeburg an derenissimum.

16. Ueber die Erbsolge der Ehegatten in Plau.

17. Erbhuldigung des Herzogs Christian von Mecklen
burg 16633. —

18. Ueber die Beschlußnehmungen der Mecklenburgi

schen Ritter und Landschaft auf allgemeinen
Land- und Cohvocations?Tagen.

19. WeiberLehne in Mecklenburg.
eo. Erklarung der Stadte zum Landtags-Protokoll

pon 1774; die stadtische Subrepartition gemein
samer Anlagen betreffend.
Attestdes engern Ausschusses uber den Rang der
Stadte Gustrow und NeuBrandenburg.

22. Ueber den Platz des Parchimschen Assessoren im
Hof und LandGerichte.

Herzogl. Meckl.Strelitzisches Rescript an die
Stargardische Ritterschaft wegen der Landes
Uniform vom soten Marz 1787.

29, Ueber den Stargardischen HaakenModus.

21.

23.



13.

Mecklenburg Stargardische
Hammer-Zieler.

E ist bekannt, daß das Herzogliche Haus
Mecklenburg-Strelitz, vermoge des Erlaute
rungsVertrags von 1755 §. XV. auch in An

sehung der Reichs-Kammer Zieler einen eige
nen Anschlag ubernommen Hagemeister

Mecklenb.Staats-Recht H. 194 und dieser
halh bei dem Kaiserlichen und ReichsKam
Der. Gerichte die behufige Anzeige gemacht ha
be.*) Das daruber unterm Zten Marz 1782
erfolgte Erkenntniß dieses hochsten Gerichts
Hofes ist bisher noch nicht gedruckt. Es ist

folgendes:
Sententia publicata die 8. Mart. 1782. *

In Sachen des Kayserl. Fiscalis gene-
ralis contra status morosos u.I.w.monie-

torii u.s.v. n. s. x. —
—P— J—

Dann sind, so viel Mecklenburg Schwe
rin und Mecklenburg- Gustrow bectrifft, die

P 4 durch

)s. diese BeitrageJ.TheilIV. Abhandlung Anl. A.
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durch Dr. von zwierlein Nahmens desHerrn
Herzogen zu Mecklenburg Strelitzunterm
14ten Jun. 1779 extrajudicialiter uberge
bene Anzeige sammt Anlagen ad acta zu regi-
striren — und darauf verordnet, daß der An

schlag des Herzogthums Gustrow, nach Maas
gabe der geschehenen Anzeige, demselben mit
69Rthlr. 51 X. ab — und diese Summe dem

Herzogl. Hause Strelitz, jedoch derge-
stalt, daß auch dieses Herzogl. Haus den neu
orhoheten Beitrag ratione praetériti, von

Zeit des neu errichteten Vertrags zu uberneh
men habe, zugeschrieben werden solle, und ist

dieses Kayserl. Kammer-Gerichts Pfennigmei
ster in seinem Manual-Verzeichniß und Rech

nungen sichhiernachzurichtenaufgegebentc.

14.

Ueber das, zu Gustrow Statt

findende, Vorkaufs- Recht
aus dem Grunde der Nach—
barschaft.

Nachstehende obrigkeitliche Zeugnisse erlau
tern das, zu Gustrow aus dem Grunde der

Nachbarschaft Statt findende, VorkaufsRecht
(bei Wiaestphalén monumenta inedita,
TI. S. 2060 kommt nur das Vorkaufs Recht

aus dem Fundamente der ———
vor
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vor) auf eine zu vollstandige Art, als daß sie
die Gemeinkundigkeit nicht verdienten.

A.

Zeugniß des Stadt-Gerichts.

Wohlgebohrner und Hochgelahrter,
Hochzuehrender Herr Amtsrath,

Auf Ew. Wohlgebohrnen uns angeehrte
Anfrage ermangeln wir nicht, nachstehendes
Zeugniß ergebenst zu ertheilen: S

daß nach dem in hiesiger Stadt geltenden
seit undenklichen Jahren hergebrachten, Gee
wohnheitsrechte bey einem jeden freiwilligen
Verkauf liegender Grundstucke, sie mogen in
der Stadt oder in der Vorstadt,anHau

ser, Nebengebaude, Garten undHofplatze,
oder außer der Stadt, als Garten, Aecet
und Wiesen belegen seyn; die Verkaufere
und Nachbarn mogen unter dem Gerichts-
zwang des Stadtgerichts stehen oder einen

befreieten Gerichtsstand haben, allemahl
demNachbar das Recht des Vorkaufes oder
des retractus; falls der Verkauf etwa heim

lich ohne den Nachbar zu fragen, geschehen
ist; zustehe: wobey zu bemerken „daß in
solchen Fallen, wann die zu verkaufenden

Grundstucke außer der Stadt liegen der
Stadtwarts angrenzende Nachbar allemal
den Vorzug vor dem Feldwarts angrenzen

P5 den
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den habe. Daß nach diesem Gewohnheits
recht in contradictorio gesprochen sey, be
weisen Acta in Sachen des verstorbenen Uhr
machers Rahn gegen die verstorbene Witwe
Meyer, welche Acten noch bey Herzoglicher
Canzelley, an welche die Wittwe Meyer ap

pellirte, vorhanden sind; inzwischen blieb es
in appellatorio bey demJ udicato des
Stadigerichts, und die Partheien verglichen
sich nachmals uber Nebenumstande.

Betreffend den Fall eines solchen freiwil
ligen Verkaufes, welcher ad instantiam der

Verkaufere, ohne daß Creditores der Ver
kaufere auf die gerichtliche Subhastation
dringen, vom Stadtgericht mirtelst Anbe
raumung eines gemeinkundig gemachten Ter-

mini verfuget worden: so ist zwar Judici
nicht bekannt, daß in diesem Fall sich ein
Nachbar mit dem ihm zustehendenVorkaufs
recht gemeldet habe: inzwischen wurde sich
in einem solchen Fall ein Nachbar melden;

so wurde selbiger damit gehoret, auch in ent
slehenden dontradictorio bey derAusubung
seines aus dem Gewohnheitsrechte herruh
renden jnris protimiseos so lange geschutzet
werden, bis der widersprechende Theil erweis
lich machen wurde, daß in solchem Fall con-
ia confuerudo Statt habe und in con-

radictorio ausgemacht sey.
Wir



Achtzehnte Abhandlung. 235

Wir beharren fur unsere Personen mit
Hochachtung

Ew. Wohlgebohrnen

Gustrow
den 1 2ten May

1789.

ergebenste
zum Stadtgericht verord
neter Stadtrichter und

Beysitzere
N. C. Rönnberg Dr.

Inscriptio.
Dem

Wooblgebohrnen und Hochgelahrten
 S) Herrn Amtrath Kruger

u
Gustrow.

B.

Zeugniß des Magistrats.—

Responsum.
Dem Herrn Amts Rath Krüger, als

Fxecutori testamenti des Herrn Fiscal-Raths
Richter, wird auf seine Anfrage wegen des
hier in Gültrove gebrauchlichen Nachbahrn—
Rechts von E. E. Rath hiemit zur Antwort
erthellet:

Daß nach hiesigem StadtGebrauch
nicht nur beym Verkauf der Hauser, Scheu—
nen, Garten, Aecker, Wiesen und sonsti
gen Grundstucke, die aus freyer Hand ge—

 sschehen,
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schehen,denen Nachbahren das Naher oder
VorkaufsRecht zustehe, sondern daß dies
auch bey ofsentlichen gerichtlichen Subhasta-
rionen statt finde, und zwar so, daß in
der Stadt demjenigen Nachbahren, dessen

Haußam nachsten nach dem Marckt hinlie
get, und bey Gioand und Garten in den
Vorstadten, so wie be denen auf dem Stadt
felde belegenen Aeckern und Wiesen demjeni
gen, dessen Grundstuck mit dem zu verkau
fenden Grundstucke stadtwarts granzen, der
Vorzug in Ausubung dieses NaherRechts
vor den andern Nachbaren gebuhre, dieser
aber wieder allen ubrigenKaufliebhabern vor
gehe,wesfalls denn auch bey freywilligen
gerichtlichen Subhastationen in denen vor

aufgehenden Proclamatibus gemeiniglich
diejenige, welche das NaherRecht auszu
uben gewilligt seyn mochten, ausdrucklich
mit vorgeladen zu werden pflegten, auch noch
ganz kurzlich, nemlich am Sten d. M. bey
offentlicher Lici tation derer zu Rademachers

Dan. Hoickendorffschen Rachlasse gehori
gen Grundstucke der Fall vorgekommen ist,
daß die hiesige Stadt -Cammerey wegen ei
ner Wiese sich die Beybringung ihrer binnen
8 Tagen abzugebenden Erklarung, ob sie
das ihr zustehende NaherRecht ausuben
wolle, ausbedungen, und dies die Wurkung

gehabt habe, daß dem plus Lcitanten
zwar
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zwar die Wiese einstweilig zugeschlagen wor
den, jedoch mit der Hinzufugung, daß die

Puhlication eines formlichen Addictions-
Abschiedes bis zur eingegangenen Erklarung

aus zusetzen ware.
Was endlich den offentlichen Verkauf sol

cherHauser oder Grundstucke betrifft, dieob
concursum Creditorum entweder ex of-

Ccio oder ad instantiam der Glaubiger ver

fugt worden; so hat man zwar in Regiftra-
rura keine besondere Falle auffinden konnen,
wo der Nachbar von seinem jure protiimi-

seos Gebrauch gemacht hatte, dasich äber
auf der andern Seite keine Falle finden/ wo
der Nachbar bey dergleichen Licitationen

zur Ausubung seines NaherRechts bereit
gewesen, aber damit von Gerichts wegen
Juruckgewiesen ware, und man keinen Grund
abzusehen vermag, warum man hier von

der Regel eine Ausnahme machen wollte; so
wurden wir auch, wenn der Fall sich ereig—
nen sollte, uns fest an der Regel halten, und
darnach den Nachbar ad &amp;umt jus

zu admuttiren kein Bedenken finden.

Signatum Gustrow den 1 3ten May 1789.

Andr. Felix Tarnow.
deor Civ.

mpp·

15.
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8
15.

RegulatiowegendesGebrauchs
des Remedii Supplicationis

von den Ausspruchen der
Herzogl. RegierungzuRa—
tzeburg ad Serenistimum.

Von Gottes Gnaden Adolph
—ADV0
zu Wenden, Schwerin und Ratzeburg, auch
Graf zu Schwerin, der Lande Rostock und
Stargard Herr c. tc.

Es ist in Unserm Furstenthum Ratzeburg
vermoge des, aus demselbenauch in Justizsa—
chen an Uns als Landesherrn statt habenden

freyen Recurses, in Fallen, da sich einer oder
der andere Unserer Unterthanen durch ein da—

selbstbeyUnsererdortigenRegierunggesproche
nes Urthel gravirt befunden, zwar bisher schon
die Supplication an Uns gebrauchlich gewesen.
Wie es aber dabey an einergesetzlichen Form

ermangelt hat; als haben wir diese, so wie Wir
es dem Wohl Unserer dortigen Unterthanen ge

maß befinden, aus Landesherrlicher Gesetzge
bungs-Macht hiemit bestimmen wollen.

Setzen und verordnen demnach:

daß, wenn die Parteyen sich den Ausspruch
unferer dortigen Regierung nicht gefallen lassen,

und

44
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und sich der Appellation nach Vorschrift der auch
in Unserm Furstenthum Ratzeburg bey den Ju—
stizsachen in usu gekommenen und fernerhiß zu
beobachtenden MecklenburgGustrowschen
CanzleyOrdnung nicht bedienen, sondern von
Uns selbst besser Recht suchen wollen, es ihnen
frey bleiben soll, sich vermittelst dieser Suppli—
cation, in den Fallen, wenn das Obiectum
litis nicht unter 30 Rthlr. betragt, hieher an
Uns zu wenden.

Es soll abet
2.

dieselbe nicht statt haben
1) In causis moram non ferentibhus,

2). In causis processus possessorii sum-
maxriissimi.

3) AIn causis alimentorum,
4) In den Fallen, wenn Jemand von einer

bloßen Citation und Interlocutoria sim-

plicisuppliciren wollte,
5) In causis executionis,

6) In Sachen, diezukeiner gerichtlichen
Untersuchung vorher gediehen, sondern
worin nur polizeymaßige Verfugungen ge
troffen worden.

*

3.

Findeteben so wenig Supplicatio Suppli-
cationis ex eodemCapite statt.

4.
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44

Fuhret der Gebrauch dieser Supplication
tacitam renunciationem ulterioris Reme-

dii tam devolutivi quam suspensivi mit

sich. Wie denn auch

5.

dieselbe mit keinem andern gesetzlichen Re-
medio contra Sententiam cumulirt werden
kann, noch Nova anders als sub iuramento

novorum dabey zulaßig seyn sollen.

6.

Auch soll sich derjenige, der wider ein von
der Regierung zu Ratzeburg ergangenes Urthel
das Remedium Relstitutionis in integrum

oder Nullitatis ergriffen und ausgefuhret hat,
demnachst in eben dieser Sache sich des Reme-
dii Supplicationis oder eines andern an Uns

zu bedienen nicht befugt seyn.

Soll Supplicatio, wenn sie gebeten wird,
innerhalb 10 Tagen interponirt und der Sup—

plicaut die Justification derselben innerhalb 6
Wochen, a gãato interpositions an gerechnet,
einreichen. Und wie der Supplicant uber die

geschehene Interposition eine Bescheinigung er—
hatt, und nach eingereichter Justification von
ber Regierung in Ratzeburg Acta mit Bericht

erfordert und eingesandt werden sollen; so hat
F
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86

der Supplicant der Regierung inRatzeburg bin
nen 30 Tagen dedenter anzuzeigen, daß er

sich der Supplication bedienen wolle, bda denn
Hedachte Unsere Regierung sich alles weiteren
Verfahrens enthalten soll.

9.

Wollen Wir solchergestalt, nach erheblich
befundenen Gravaminibus, die Supplication
annehmen, daruber den Gegentheilauch horen,
und darin ein summarisches Verfahren, jedoch
nicht ultra duplicas, verstatten, demnachst
aber in der Sache weiteres Recht ertheilen.

Urkundlich haben Wir diese gesetzmaßige
Bestimmung eigenhandig unterschrieben, und
mit Unserm Herzoglichen Insiegel bestarken lass
sen, auch solche zur offentlichen Bekanntwer—
dung dem Druck zu ubergeben befohlen. Da-
rum NeuStrelitz den 14ten Januar 1789.

(I. 8.) Adolph Friedrich,

H. z.M.

Vierter Band. Q 16.
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16.

Ueber die Erbfolge der Ehegat—
ten in Plau. *)

Extract aus dem Protocollo gehalten in

Cuxria zu Plauden aten 4pr. 1799 in
Gegenwart des Herrn Burgermeisters
Bacthke, des Herrn Senatoris Buch-

holz, meiner, des Herrn Senatoris et

Secretarii Civitatis Genzken und des

Herrn Senatoris Herwerth.
—

 53

 M

—

 —

—
 ö»—

*

4. NahmderMagistrat mit den Burger—
lichen Reprasentanten daruber Rucksprache, daß

sie

—

— 2

—

—

) Bei der Regulierung des Nachlasses des Gla
sers Timpe zu Plan ward von den Gebrudern
Timpe; den Enkeln des Erblassers, dieses Ge
wohnheitsRecht geleugnet. Der Magistrat
zu plau außerte in seinem, an das Hof und
Jand Gericht unterm 24sten Januar 1799 er

statteten Bexicht: „daß in Plau das statutari
sche Gewohnheits/Rechtherrschtdaßwenn
„ein Ehemann verstirbt und er uesne
Ehesrau; sogehet diese mit ihren Kindern,
wenn der Erblasser3odermehrere Kinder hin
terlassen hat, zu gleichen Theilen, sind aber
weniger wie 3 Kinder oder gar keine, dann
erhant die hinterbliebene Ehefrau den 4ten

a 7* Theil
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sie sich daruber ad Protooollum erklahren
mogten, ob eine Ehefrau ihren Ehegatten be—

9 6

„Theil des ganzen Nachlasses, ohne daß darauf

„Rucksicht ar wird, ob die Frau Kin
„der oder keine Kinder mit ihrem Manne ge
zeugt hat, ferner: ob sie arm, bemitteit oder
„reich sey; daß hiernach von jeher erkann: und
„entschieden worden ist, davon zeugen fammt
„liche in unsrer Registratur vorhandene Erb
„schaftsacten.“ Das Hof und LandGericht

sedere von dem Magistraté eine weitere Dar
egung dieses behaupteten statutarischen Rechts;

unter den Belagen derselben war auch dieses
Protokoll. nebst mehreren, die magistratliche
Behauptung beweisenden, Auseinandersetzungs
Protokollen. Ein Vergleich zwischen den Erb
Interessenten war die Ursache, daß hierüber
von dem Herzogl. Hof und LandGerichte
nicht erkannt ward. ———

 SHiezu gehort auch noch folgendes Relpon-
lum des Magistrats zu Plau, welches zu den
Acten des Amts-Gerichts zu Lubtz, den Nach
laß der Wittwe Schwemern [5]) liegt.

„Wir geben dem Tagelohner Kluth in Crav
dhiedurch das Zeugniß, daß nach hiesigem
GerichtsGebrauch eine Ehefrau diejenige
„Erbportion, welche ihr ihr Ehemanñ hin
„terlaßt, davon volligEigenthumerinn wer
„de und sie solche Erbportion auf ihre nach

 „sten Verwandten bringe.“

Patum Piau den zten Apri 1798.
 c(bL. 8.)

Burgernieister und Rath
te

A. F. Baethk&amp;e,
F. Genzken, Secret. Clvitat
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erbe und wie solches damit gehalten wor
den sey?

Die repraesentirende Burgerschaft gab
darauf zu Protocoll:

So viel sie sich erinnern, und als sie von
ihren Vorfahren in Erwahrung gebracht ha
bs, sey es damit von jeher der gestalt gehal
ten worden, daß die uberlebende Ehegattin
N., wenn solche zur zweiten Ehe habe schrei—
ten wollen, wenn ihr Ehemann zwey oder
gar keine Kinder hinterlassen hatte, den 4ten
Theil der Erbschaft, sonst aber wenn 3 oder

mehrere Kinder gewesen, Kindes Theil er—
erbt habe. Hatte aber deßen hinterlaßene
Wittwe sich nicht wieder verheyrathen wol
len, so ware sie in Besitz der ganzen Erb

schaft geblieben. Hiernach hatte von jeher
der hiesige MagistratinallenErbschichtungs
Sachen entschieden, und hiebey wurde es
auch vor wie nach sein unabanderlichesBe
wenden behalten mussen.

—

—

Hiemit ist dies Protocoll geschlossen.
Acdtum uti supra

Collatum
Plau

in sidem

EFxtractus subsignit
Friederich Genzken
Senat. et Secr. Civit.

den 2 5sten May
1799.

17.
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17.

Erbhuldigung des Herzogs Chri—
stian von Mecklenburg 1662.

(Aus dem HuldigungsProtokolle vom isten
May 1662.)

Wenn Herzog Christian den isten
May 1662 zur Annehmung des Erbhuldi

ungs-Eydes von der Ritterschaft zu Sternberg
—2* hatten, So ließen Sie an selbigem

Tage etwa um 10 Uhr den Land-Rathen, dem
Land Marschall und denen von der Ritterschaft

Ihren gnadigsten Gruß entbiethen und dabei
Aandeuten, daß sie sich nur vors Thor auf den
Judenberg voran verfugen mogten und Sie Sich
ãuch allda bald einfinden wollten. Es versugte
sich hierauf der Land-Rath von Plelssen, weil
der Land Rath v. Bülow LeibesSchwachheit
halber ausgeblieben, nebst dem Land.Marschall
Ltzow und denen von der Ritterschaft zu

Pferde nach dem Judenberge, undstelltensich
gegen das Zelt, allwo der Furstlich Gustrow—
scher Abgesandter, geheimer Rath J. F. Ganta
und Smi Canzler und Rathe in 3 schonen Ca
rossen, jede mit 6 Pferden,sich schon befan
den, nach SudOsten als einen halben Mond.
Etwa um 11 Uhr begaben sich smus auch da

8 voran ritte der Stallmeister mitsHandferden unter schonen Decken, darauf der Hof

marschall mit denen bei Hofe Aufwartendenvon
Q3 Adel
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Abel und demnachst die Furstliche Leibgarde 24
Mann stark mit schoner Liverah; darauf kamen
Smus mit Ihrer ziemlich starken Hofsuite, zwi—
schen 8 Trabanten, so mit entbloßten Hauptern
und Partesanen gingen, auf einem schonen Tiger
Pferde mit einer Heer-Pauke und 8 Trompe—

tern, hinter Sich habend eine an Theilsorten sehr
stark verguldete Leib, Carosse mit 6 Apfel
grauen schonenPferden, und begaben Sich zu
Anfangs von dem Pferde in dasZelt, nach ei

ner halben Viertel Stunde hinwieder aus dem

Zelt vor der andern Seite auf solches Pferd,
undnahertenSichder daselbst in Ordnung gehal
tenen Ritterschaft. Als Sie nun etwa in der

Mitte des Platzes Sich befanden, ruckte die ge—

sammte Ritterschaft mit abgezogenem Huthe na
her hinan, und umringten Smumgleichsamin
einem Kreis, nur daß der Zugang zum Zelt,
woher Smus gekommen, offen blieb, da denn
der Canzler Krauthoff daselbst im freien Felde
unter dem blauen Himmel, auch bei gutem
Wetter, in 8mi und Herzogs Gustaph Adolph
Abgesandten Gegenwart die propolsilion ab-
begte, worauf der Landinarschall von seinem
Pferde stieg, vor Smum trat die proposi

tion kurzlich beantwortete, auch Abschrift der—
selben, so wie des Eydes und gnadigsten conlir
mation der Privilegien erboth, worauf die
proposition communicirt und zugleich der
— herausgereicht ward. Selbigen legte vorerst

der
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der LandRath v. Plessen ab, und weil der—

selbe dem alten Eyde nicht zuwider wareso
sagte die gesammte anwesende Ritterschaft dem
Rath und Furstl. Secretair Cretrmer, der sel
bigen nochmals ablas, auf den Pferden sitzend,
mit ausgestreckten Fingern wortlich nach, wor
nachst Smus wieder nach Ihrem Zelte ritten
unddaselbstabstiegen, allwo der LandRath,
LandMarschall!und sammtlich Anwesende von
der Ritterschaft Smo die Hand gaben, gleich
auch der Laud-Marschall in dem Gejzelt noch
mais um die oonfirmation ersuchte, so auch
Smus, wie in propositione geschehen, noch
mals versprochen, worauf Smus mit dem gan

zen Comitat in voriger Ordnung;, jedoch daß
Znus von der Ritterschaft begleitet wurden,
Sich wieder in die Stadt begaben, und weil eine

ziemliche Anzahl von Adel sich bei der Tafel ein
Zefunden, Sie Sich mit demselben den ganzen

Tagfrohlicherzeigten.
Die vorgedachte Furstl. Proposition war

des Inhalts? Smusvernahmengerne, daß die
E. Ritterschaft sich auf Ihre gñadigste Convo
ation und Befehlsschreiben hieselbst eingefun
den,deßhalb Sie selbige gnadigst gegrußt und
derselben versichert haben wollten, daß, sowie
Ihr Herr Vater, weyland Herzog Adolph
Friedrich Ihre Lande und Leute 40Jahre
Delslichundwohlguherniret, Sie in
gleicher Imtention die Ritter undLandschafe
— Q4 und
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undalleLandes Einwohner mit geziemenden
Rechten,Schutz und Schirm.sowohlin Reli
gions als profan-Sachen Furstlich guherni
ren wollten, und da Sie den heutigen Tag zur

Auf und Annahme der E. Ritterschaft Huldi
gung angesetzet, so hatten Sie dem Herkommen
und Ihrer Erbvertrage gemaß, dies Vorhaben
dem Herzoge Gustav Adolph freundvetterlich
vermeldet, vernahmen auch gerne, daß Sie
dazu die Sendung gethan: weil nun dem actui

homagii zustunde, daß von E. E. Ritterschaft
der gewohnliche Erbhuldigungs-Eyd geleistet,
von Ihnen hingegen derselben privilegia bestas
tigt wurden; so wollten Sie dieses fordersamst
besorgen, jenes aber in prompter Eydes-Lei
stung erwarten, und waren des Erbietens, E. E.

Ritterschaft in Furstl.Schutzund Schirm auf—
zunehmen, so wie Siederselbensammt und son
ders allemahl mit beharrlichen Furstl. Hulden
und Gnaden zugethan blieben.

18.

Ueber die Beschlußnehmungen
der Mecklenburgischen Rit—
ter- und Kandschaft auf all—
gemeinen Land und Con—

vocations-Tagen.
Nachdem uber die Art und Weise und an—

dre Modalitaten der ritter und —235
e
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Beschlußnehmungen auf dem außerordentlichen
Landtage 1797 zwischen der Ritter- und Land-

schaft mehrere Difserenzen entstanden und dar—
auf bekiebt worden, daruber auf dem ordentli—
chen Landtage zu Sternberg 1797 ein Regula
tiv festzusetzen; so ward, nach abgelegtem und
erwogenem Votum des Directoriums, uber
diesen Gegenstand am zten December 1797

foigender LandtagsBeschluß gefaßt:
Den zten December 1797.

Ad Caput 4. der engern Aus—

schuß-Proposition im Betreff eines
Regulativs uüber die Gemeinsamkeit
der Beschlußnehmungen von der

Ritter-und Landschaft auf allgemei—
nen Land ünd Convocations-Tagen,

gaben Namens der Ritter- und Landschaft
Herr Justiz-Rath von Schmidt auf Gr.

Goôrnow,
Herr Geheime-Rath von Flotow auf

Reelz,

Herr Doctor Hartwig aus Schwerin, und

Herr Rath Strübingaus Strelitæ
zum Protocoll: Man danket dem loblichen Di-
rectorio fur die Ertheilung des erbetenen Er
achtens. Dasselbe ist von so vieler Umsicht
und Ruckblick auf die Verfassung geleitet, daß
man es zur Grundlage des jetzt gemeinschaftlich

zu treffenden Normativs fur die Zukunft benu
tzen wird.

Q5 Was
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24 Was den ersten, das Praeteritum bezie—
lenden Vorschlag des loblichen Directoriiana
betrifft; so ist die zum gegenwartigen Norma—
riv aufgekommene Veranlassung an und fur sich
bereits reguliret, und durch die Regulirung der

Zukunft, als worauf hauptsachlich die Wunsche
der Ritter und Landschaft gerichtet sind, scheint
eine ruckwarts gehende Anerkennung uberflussig.

Wie aber, was zweitens die Zukunft anbe—

trifft, eine langere Zeit schon die Einrichtung
beliebet gewesen ist, daß von Zween aus der
Ritterschaft und von Einem ausderLandschaft
das Pirectorium mit Genehmigungundnach
Aufrufung derselben, die Namen vor einem Be

schlusse durch den LandesSecretaire zum Zeug
niß dessen vorsetzen lassen, daß dieser Beschluß
wirklich gehorig genommen und fur diejenigen
verbindlich sey/aus deren Corpors die Na-
men vor demselben gesetzet sind: so ist zum kunf
tigen Normativ in Grundlage des directorischen
Voto beschlossen, daß diese bisherige Ueblich—
keit, Beschlusse zu sanctioniren, in nachstehen
derArt ferner bleiben und befolget werden soll,
älsz

 1) nach geschehener Deliberation der Rit—
ter und Landschaft wird vor einem jeden Be—

schluß in gemeinsamen Angelegenheiten der Rit
ter und Landschaft das Ratum des Vorsatzes

dergestalt lauten: Auf c. gaben Namens der

Ritter und Landschaft, so wie in besonderen An—
gelegen
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gelegenheiten der Ritterschaft, oder bei Dicta-
minihus eines oder andern Standes fur sich

Auf e gaben NamensderRitterschaft
Auf re gaben NamensderLandschaftzum

Protocoll.
2) Diese Namen werden, wiebisher,von

dem zu derZeit vorsitzenden Herrn LandRath
im Dirsctorio offentlich aufgerusen, und dann
dem Protocoll vorgesetzt.

3) Dazu werden aufgerufen aus jedem Her
zogthum Einer von der Ritter- und Einer von
der Landschaft.

4) Kann zwar ein SingulusseineZuzie
hung zum Zeugniß verweigern; so wollen doch
Stadte bei einem solchen Beschlusse aus ihrem

Dorporo, ohngeachtet einzelner Weigerung
dennoch entweder zwei Namen zum Zeugniß der
Gemeinverbindlichkeit vorsetzen lassen, oder
auch ihre abstimmende Erklarung ausdrucklich
fur sich zum Protocoll geben, und verspricht
man sich von der Aufmerksamkeit des loblichen

Directorii, daß dasselbe keinen in gemeinsa
inen Angelegenheiten genommenenBeschluß ohne
jene Vorsetzung von 4 Namen, oder ohne aus

druckliche Abstimmung dagegen durchgehen las—
sen wird.

Solche nun gemeinsam sanctionirte Bes
schlusse sollenund wollen sowohl die Ritterschaft,
als auch die Landschaft von solchem Augenblick

an, als gemeinsam verbindende 144.*ehen
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sehen und halten, und sowohl der engere Aus—
schuß von der Ritter und Landschaft, als auch
sonstige von ihnen etwa specialiter beauftragte
werden zur Befolgung derselben angewiesen.

10.

Weiber-Lehne in Mecklenburg.

Der KammerJunker von Krakewitz ward
unterm 22sten September 1762 mit dem Lehn
Guthe Briggowbelehnt: „er und seine mann
lichen Leibes-Lehns- Erben in linea descen-
dente bis nach deren Abgang, auch auf, den
Fall, daß er oder dessen Descendenten mann

„uchen Geschlechts ohne Hinterlassung mannli
cher Leibes-Lehns- Erben versterben sollten,
feine und deren Descendenten weiblichen Ge
schlechts, in Ermangelung oder nach Abgang
 der mannlichen und weiblichen Descendenten
Taber seine beiden leiblichen Schwestern und
 deren mannliche lehnsfahige Descendenten.“
Da er aber ohne Leibes-Erben verstarb, und

seine Schwestern das LehnGuth Briggow er-
hielten; so hat dasselbe jetzt aufgehort, ein Kun
kelLehn zu seyn.

Auf dem Land Tage von 1797 beschwerte
sich der Kammer-Herr von Hahn, daß die

Lehn· Kammer zu Schwerin seinem LehnGu

the Hinzenhagen die Eigenschaft eines Fants,
ehns
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Lehns entzogen habe; der Landtagverwies diese
Beschwerde aber zur Lehnherrlichen Gnade.

20.

Erklarung der 1Stadte zum
Landtags-Protocoll von
17743 die stadtische Subre—
partition gemeinsamer An—
lagen betreffend.

Im LandesVergleich ist kein modris vor
geschrieben, wornach die freiwilligen Anlagen
normiret werden sollen. Wenn also die Be
willigung der Art und Weise zu Aufbringung
zum Belieben der Bewilligenden gestellt bliebe;
so haben Stadte bedenklich gehalten, dies—
mahl die Anlage fur den Durchl. Prinz Carl
auf Erben zu bestimmen, vielmehr ubergeben
sis nur uberhaupt die Berechnung des Totalis,
und was jede Stadt dazu beizutragen hat.

Mit Vorbehalt des in Kayserlichen Reso-
Jlutionen den Stadten zuerkannten Rechts der
Subrépartition, so wie Magistrat und Bur—
gerschaft jeden Orts solche ihren Dommmunen
am zutraglichsten erachten.

Bruhl
Neuenbuckow

Larens 29Rthlr. 38 ßl.
Trans-
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Crivitz
Domiz
Gadebusch
Grabow
Grevismuhlen
Hagenow
Kroplin
Lups
Malchow
Neustadt
Parchim
Rehna
Sverin

Sternberg
Wahren
Wittenburg
Boitzenburg
Gnoyen
Goldberg
Gustrow
Krackow

Lage
Malchin
Marlow

Nienkalden
Pentzlin

Transport 39 Rthlr. 38 ßl.
57 

33
38

58
32

13

194

39

35
40

128

35
46
30

43
15

64 2

35

86

30

56
51 2
30

188

A

22 2

25 4

12

2 pe

304
33 

5*
42

21

6

24

21

113

13

34
60

2 *

33 —

78

 ———

2

*

AIL 2

Latus 1451Rthlr. 31 ßl
Tranus
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Transport 145 1Xthlr. 31 ßl.
Ribbenitz 

Robel
Schwaagn
Stavenhagen
Sultz
Tessin
Teterow
Neubrandenburg
Friedland
Furstenberg
Stargard
Strelitz
Wesenberg
Woldegk 45

7

—**—
27

9 Fä
2123 Rthlr. 53ßl.

21.

Zeugniß des engern Ausschus—
ses uber die Rang-Verhalt—
nisse zwischen den Vorder—
Stadten Gustrow und Neu—
Brandenburg. *)

Als dem Herrn Burgermeister Phuelen
von Neuen Brandenburg von denen Ihm etwa

ubel

 unter mehreren auch Frank Alt und Neu

Meckl. Buch XV. G. 256. Einen Vene
iesem
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ubelwollenden will beygemessen werden, als

wenn vor einigen Jahren bey einem allhier in
Rostock vorgewesenen LandesConvent Er zu—
gegeben, daß besagter Stadt Neuen-Bran—
denburg in; denen Juribus, welche Sie in
puneto prioris sessonis et voti vor die Stadt

Gustrau von uhralters hergebracht und dabey

geruhig verblieben, sonderlich in hoc puncto
zu nahe getreten und dieselbe gleichsam verge—
ben; So ist man beflissen gewesen, das Pro-
tôcollum, so im Majo 1711 bey' einem allhie
vorgewesenen Landes-Convent, deme auch ob

erwehnter herr Burgermeister Phuel, als da
mahliger Syndicus NeoBrandenburgensis
und gewesener Deputatus der gesammten Star
gardischen Stadte beygewohnet, gehalten wor
den, nachzusehen, und kann man mit Wahr

heits-Grunde bezeugen, daß zu der Zeit diese
Praecedenz-Sache nicht mit dem allergering

sten

diesem RangStreit liefert auf die Art und
Weise der Ausfertigung der Bestallung des stad
tischen Prasentatus am Hof und LandGe
richt; dieselbe wird zwar von der Stadt Ro—
stock und den drei Vorder-Stadten fur sich
und die ubrigen Stadte unter den Siegeln be
sagter See und VorderStadte ausgestellt,
allein die Ausfertigung geschiehet in duplo,
und zwar das eine Exempiar von den Stadten

Rostock, Parchim und Gustrow, das andere
von den Stadten Rostock Parchim und Neu

Brandenburg.
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stem Worte erwehnet worden und dahero umb
so viel weniger dem Herrn Burgermeister Phue-

len gegen die kundbahre Wahrheit beygelegt
werden mogen, etwas vor seine Person began—

gen zu haben, welches der Stadt Neuen Bran
denburg zu einem Verfang und Nachtheil ge—
reichen oder nur einigermaaßen dahin gedeutet
werden konnen, zumahlen auch uberdem aus

denen Landes. Actis genugsam zu erweisen, daß
die Stadt Neuen Brandenburg in dem juré

praecedentiae genugsam fundiret und derosel
ben solches nimmer gestritten worden.

Zu dessen Uhrkunde ist dieses attestatum
unter des Landes Insiegel auszufertigen belie—
bet, So geschehen Rostock den 1 Februar

1720.

(L.8)

Wierter Band. R 22
224
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22.

Ueber den Platz des, von der

Vorder-Stadt Parchim zu
den QuartalGerichtsTagen

des Hof und Land-Gerichts
abgeordneten, außerordent—
lichen Assessors.

Der Magistrat der StadtParchim stellte
unterm23stenMarz1744beiSmovor: daß
die Platze der stadtischen außerordentlichen Bei—
sitzet des Hof- und Land-Gerichts Assessoren
von jeher so gewesen waren, daß der Parchim—
sche am Schlusse der rechten Seite des Audienz—
tisches, anwelcher der Vice-Prasident und
die Land-Rathe sitzen, der Rostocksche aber an
der linken Seite desselben, an welcher die or

dentlichen Beisitzer, und der Gustrowsche allein
unten quer vor dem Tische gegen dem Prasiden—

ten uber seinen Sitz gehabt; daß auch die letz-
ten Parchimschen Assessoren, die Hof-Rathe
Buße und Lembk jederzeit auf der rechten Seite

der Tafel bei den Land-Rathen grade gegen dem

Rostockschen Burgermeister uber gesessen, und
daß dem Burgermeister Dethloff bei seiner Ein

fuhrung in der Johannis;Juridik 1743 diese
althergebrachte Stelle angewiesen, ihm aber
bei der Neujahrs-Juridik 1744 eroffnet wor—

den, daß bei seiner Introduction ein Versehen
vorge
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vorgegangen, und er seinen Platz unten amTi

sche gegen dem Prasidenten-Stuhl uber bei dem

Gustrowschen Burgermeister zu nehmen habe,
wie solches bei der Wiederherstellung des Hof

und LandGerichts gewesen ware, welches von
dem Burgermeister Dethloff aber nur cum pro-
restatione geschehen; da nun die Vorder-

StadtParchim offenbar in der possessone vel
quasi des Rechts sich befinde, daß ihre Consu-
Jes, als Beisitzer des Hochfurstl. Land- und

HofGerichts, ihren Platz an dem Tische zur
rechten Hand des Prasidenten bei den Land-

Rathen haben, so bitte sie, daß sie darin ge
schutzet werden moge. Herzog Christian Lude
wig erließ darauf auch unkerm 25sten Martz
1744 einen Befehl an das Hof- und Land-Ge—

richt: „wenn es sich berichtetermaaßen verhalt,
„dem vorderstadtschen Parchimschen Burger
meister und Assessori Dehtloff den Sitz an

der, Seiten des Tisches zur rechten Hand des

PrãsidentenStuhls, wo der Vice-Prösi-
dent und die Land-Rathe ihre Sessiones ha
 ben, zum Beschluß solcher Reihe, dergestalt,
„als seine Vorfahren solchen ehedem gehabt
„und ihm bey seiner Introduotion angewiesen
„worden, nach wie vor ohne Neuerung zu las

„sen.“ Allein es ist mir die weitereVerhand
lung daruber nicht bekannt, und es ist bei der

Anordnung in der Neujahrs-Juridik 1744 bis

jetzt geblieben, weil der Parchimsche Burger
R'2 meister
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meister nebst dem Gustrowschen noch jetzt unten
am Audienz-Tisch, quer gegen dem Prasiden—

tenStuhl uber, der Rostocksche aber, wie an—
gefuhrt,anderlinkenSeite des Audienz-Ti—
sches unmittelbar unter dem stadtischen Prasen—
tatus seinen Sitz hat.

23.

Herzogl. Meckh.-Strelitzisches
Rescript an die Stargard—
sche Ritterschaft wegen der
Landes-Uniform vom sJoten

Marz 1787. 8)

Von Gottes Gnaden Adolph Fried—

rich, Herzog zu Mecklenburg, Furst zu Wen—
den, Schwerin und Ratzeburg, auch Graf zu
Schwerin, der Lande Rostock und Stargard

Herr tc.c.
Unsern gnadigsten Gruß zuvor. Edle auch

Veste, Liebe getreue! Nach dem Uns von euch
in eurer Vorstellung vom isten huj. geaußerten
und durch den Landmarschall von Genzkow
mundlich vorgetragenen Wunsch, wollen Wir es

gnadigst geschehen lassen, daß die in Unsern
Landen wirklich angesessene adeliche Gutsbesitzer,

wiewohl

HNMantzels neue Meckl. StaatsCanzley,
Band IUI. SG. 165.
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wiewohl bloß fur ihre Personen, sich in einer
Land-Uniform kleiden mogen; Und wie Wir
auch genehmigen, daß solche Uniform gleich der
jenigen der Herzoglich Mecklenburg-Schwerin
schen Ritterschaft

in einem Scharlach rothen- Kleide mit
Chalon von derselben Farbe gefuttert,
goldenen Epauletten, platten runden ver—

goldeten Knopfen, gewohnlichen Taschen
mit Patten ohne Knopfe, mit einem
schwarz sammetnen halb stehenden und
halb liegenden Kragen, auch schwarz
sammetnen runden Aufschlagen mit zwey
kleinen uniformmaßigen Knopfen an de—
ren Seiten, weißen Westen und Bein
kleidern

bestehe: so ertheilen Wir euch nicht minder die
Erlaubniß, in dieser Uniform an Unserm Hofe
und selbst an Galla-Tagen erscheinen zu dur—

fen. Wornachihreuch zu richten, und Wir
bleiben euch mit Gnaden gewogen. Datum

Neustrekitz den 10ten Marz 1787.

Adolph Friedrich
H. 4. M.

R3 24.
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24.

Ueber den Stargardischen

HaackenModus.

Esistbekannt, daß die Ritterschaft des
Stargardischen Kreises die Beitrage zu ritter

schaftlichen freiwilligen Beitragen nach dem
HaackenModus aufbringt, (s, Hagemei—
ster Mecklenburg. Staats-Recht6.146.)
wie denn die Stargardsche Ritterschaft auf dem

Lanð-Tage vom Jahr 1756 am zten Novem—

ber erklarte, daß sie beitragen werde „nach
„ihrem, von vielen Zeiten her gebrauchlichen,
„HaackenModus.“

Das Cataster dieses Haacken-Modus ist
bis jetzt für das allgemeine Publicum nicht be
kannt gewesen.

Folgendesistdie,von dem Land-Mar—
schall des Stargardischen Kreises am Zten
May 1709 dem Herzogl. Ministerium zu Neu
Serelitz ubergebene, Specisication des Haa—
ckenModus.
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Guther.
Haacken

1. Quaden

2.Stolpe

3. Colpien
Priester Bauer daselbst

4. Daberkow

5. Gahlenbeck
6. Rattey

7. Warlin
Priester Bauer

8. Rehberg
9. Watschendorff

von Thomstorff —
a Bauern 

10. Mildenitz mit dem Priester

Bauer
11. Wreechen
12. Gorn 

13. Cosabrom
14. Liepen 

15. Oldendorff

16. Kantnitz
17. Milsau und Holzendorff
18. Schwichtenberg
19. Sandhagen
20. Mollenbeck

Schonfeld
Ganne Viert.

45 7

I —

7
2

2*

2 —Z

4

3

2

38

2

1

3

7

2 3.

2 2

5

3
2

20

3

1

4 2

3
7

3

4 3.

2

Latus

R4
7441 —

Haacken
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21. Eichhorst
22. Gramlow

23. Ballin
24. Lichtenberg
25. Kantzow

26. Wittenhagen
27. Gollin

28. Sponholz
29. Prillwitz
30. Weisdin, Glambeck, Blu—

menholz und Ziercke
315 Hohenzierz
32: Dolgen
33. Bargfeld
34. Grammertinn

35. Tornowi, Blumenow und
Ringsleben »*

36. Dannenwolde

37. Priepert
38. Ramelow
39. Pleetz 

40. Roggenhagen und Brunn
Priester Bauer in Brunn

41. Klocksien
42. Beseriz

Transport

Latus

Haacken

Gorn Viert.
74

2

4
r 2

2

———

3

3—

3

4 3

2* 2

2

J

3

2

4

2

8

8

2

10

2

1451

Haacken

1
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Transport
43. Dahlen
44. Ganzkow
45. Neverin

46. Ihlenfeld mit Neuen-Kir
cher Anfheil

47. NeuenKirchen Kassen
Antheil

Neuen:? Kirchen Bergs-An
theil 

Neuen-Kirchen Priester
Bauer

48. Neddemin und Rossow
49. Podewall
50. Trollenhagen —

51. Cammin c. p.

52. Oldendorff
Hans Krüge

5 3. Schonhausen —

54. Kreckow

55. Helpt mit dem Greifswal
dischen Acker

56. Klockow und Katelow

Lubbersdorff
57. Gantzkow

Dewitschen Antheil

X.

265

Haacken

Gauu Viert.145
4

2

44 23

2

3

2

6 —32

J 3

4

13.

2

6

3

4 J

9 2

6

2

4

Latus 2211 3

Haacken
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Transport
58. Genzkow, Hn. Galfkowky

und Luhberstsdorfer Anth.
in Jatzke 

59. Jatzke
Lieutenant Collmann des

Friedlandischen Richters
Antheil. 2

60. Gentzkow
Priester Bauer

61. Sadelkow

2 Priester Bauern
62. Dewitz mit ein Bauer in

Leppin
Leppin
Priester Hufe.

Haacken
Ganze Viert.
2211323

34 2

2

J

3 2

3

41 2

4
——

1

3

2394. 3



Wegen Entfernung des Druckorts und ver—

schiedenen Manuskripte haben sich folgende
Fehler eingeschlichen, welche der Leser gu—
tigst verbessern wolle.

Seiten. Norm. statt Dritter lies Vierter
 31. Zeile3.statt compromissorischen lies com

promissarischen
31. letzte Zeile u.S. 32. Zeile 11. statt Kloster

stadtischen lies Klosterstadtischen
34. Zeile 10. statt Verdischen lies Wendischen
137. Zeile 1. statt Schlußlich lies Schlieslich

147.  3 von unten stattCurialia lies Curialie
150.  14. nach Beifugunglies des speciellen

Namens des u.s.w.

17. statt Constitution lies Construction
3. statt ausgefertigt lies eingerichtet
10. statt solche lies solches

10. statt Schere lies Scheve
9 v. u. deleat. auch:

10. statt Regul lies Regel
6 v. u. statt Dietor. lies Dieter.

5. lies nach auf „die“
3u.2v.u. sind so zu setzen: „in die er

neuerten Lehnbriefe wider den Willen

der Vasallen einzuruckenden“
185.  6. statt Huhnen lies Hahnen

246.  3v. u. statt erboth lies erbath

256.  1 inder Note. statt auf lies auch.

4—
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von dem letztgedachten
Hause aus eigenen Mit

fodern, wohl befugt sey.
R. W. . .

lro w den 8. Jan. 1799.
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